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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Harald BENDA über die 

Beschwerde des XXXX , geb. XXXX , StA. Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesamtes 

für Fremdenwesen und Asyl vom 12.05.2017, Zl. 1070160803-150538950, nach 

Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 30.06.2020 und 22.09.2020 zu Recht 

erkannt: 

A) 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1, 10 Abs. 1 Z 3, 55, 57 AsylG 2005, § 9 BFA-

VG und §§ 52, 53, 55 FPG als unbegründet abgewiesen. 

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

1. Der Beschwerdeführer, ein afghanischer Staatsangehöriger, stellte am 21.05.2015 in 

Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz. 
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Eine Erstbefragung des Beschwerdeführers durch Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes fand am selben Tag im Beisein eines Dolmetschers für die Sprache Dari 

statt, in der der Antragsteller ausführte, Angehöriger der Volksgruppe der Hazara und 

schiitischer Moslem zu sein sowie habe er drei Jahre lang die Schule besucht. Er stamme aus 

der Provinz Ghazni und sei nach dem Tod des Vaters im Jahre 2012 in den Iran gereist und 

habe dort bis zu seiner Weiterreise als Steinmetz gearbeitet. Als Grund für das Verlassen 

seines Herkunftsstaats gab der Antragsteller zu Protokoll, die finanzielle Situation seiner 

Familie in Afghanistan sei schlecht gewesen und sei er aus diesem Grund im Jahr 2012 in den 

Iran gereist. Sechs Monate später seien ein paar Afghanen in sein Zimmer gekommen und 

hätten ihm mitgeteilt, dass sein Vater verstorben sei. Er habe vorgehabt zu seiner Familie 

zurückzukehren und habe ihn jedoch sein Schwager angerufen und ihm gesagt, er solle 

weiter nach Europa gehen, da sich die Lage zu Hause verschlechtert habe. Er sei dann vom 

Iran Richtung Europa gereist.  

2. Im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme vor der Behörde erster Instanz vom 

09.03.2017 bekräftigte der Antragsteller eine absolvierte dreijährige Schulbildung sowie gab 

der Antragsteller an, dass er im Herkunftsstaat als Landwirt beschäftigt gewesen sei und 

habe die Familie etwa 6.000 bis 7.000 Quadratmeter landwirtschaftliche Grundfläche. Er und 

seine Familie hätten dort gut leben können. Das Grundstück der Familie sei jedoch vom 

Vater an den Schwager, den Mann seiner Schwester überschrieben worden. Er sei am 

Herkunftsort von seinem Schwager schlecht behandelt worden und habe dieser von ihm 

verlangt zu arbeiten. Er selbst hätte jedoch zur Schule gehen wollen und eine Ausbildung 

machen. Und habe er daraufhin gegenüber seinem Vater angegeben, dass es ihm 

wirtschaftlich schlecht gehe. Letztlich sei es ihm um eine bessere Zukunft gegangen. Er sei 

sodann in den Iran gereist und sei dort drei Jahre verblieben. Eine dortige Kontaktperson 

habe ihm eine Arbeit als Steinmetz verschafft und habe er mit dieser Arbeit seinen 

Lebensunterhalt bestritten beziehungsweise habe er gut verdient. Im Iran habe er nicht 

blieben können, da er illegal eingereist gewesen war und habe er wieder nach Afghanistan 

zurückkehren wollen, weil er die Gesamtsituation nicht ertragen hätte. Sein Schwager hätte 

ihm jedoch mitgeteilt, dass er nicht zurückkehren solle und habe er sodann seine 

Weiterreise nach Europa organisiert.  

3. Mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (im Folgenden auch: "BFA") 

wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß § 3 Abs. 1 i.V.m. 

§ 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 

(Spruchpunkt I.) und gemäß § 8 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat 
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Afghanistan (Spruchpunkt II.) abgewiesen. Gemäß § 57 AsylG wurde ein Aufenthaltstitel aus 

berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt und gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG i.V.m. § 9 

BFA-VG gegen den Beschwerdeführer eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG 

erlassen, wobei gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt wurde, dass die Abschiebung des 

Beschwerdeführers gemäß § 46 FPG nach Afghanistan zulässig sei (Spruchpunkt III.). Gemäß 

Spruchpunkt IV. betrage die Frist für die freiwillige Ausreise 2 Wochen ab Rechtskraft der 

Rückkehrentscheidung.   

Die Behörde erster Instanz beurteilte das Vorbringen wie folgt: 

Den Angaben des Antragstellers zu seinen Ausreisemotiven bzw. den Ereignissen im 

Herkunftsstaat wurde durch die Behörde erster Instanz beweiswürdigend kein Glauben 

geschenkt. So habe er anlässlich seiner Antragstellung angegeben, dass die finanzielle 

Situation im Heimatland sehr schlecht gewesen sei und habe er aus diesem Grund 

Afghanistan Richtung Iran verlassen. Dazu in krassem Widerspruch stehend habe er im 

Rahmen der Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl nunmehr die 

wirtschaftliche Situation in Afghanistan für heimatliche Verhältnisse mit „sehr gut“ bekannt 

angegeben und auf den Grundbesitz der Familie verwiesen. Im Weiteren habe er bei der 

Ersteinvernahme angegeben, dass er nach dem Tod des Vaters nach Afghanistan habe 

zurückkehren wollen und habe ihm der Schwager wegen der Verschlechterung der Lage 

davon abgeraten. Etwaige Probleme mit dem Schwager habe er mit keinem Wort erwähnt. 

Dazu in völligem Widerspruch habe er im Rahmen der Einvernahme vor dem Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl nunmehr Probleme mit dem Schwager behauptet sowie 

insbesondere, dass er von diesem beschimpft, zur Arbeit angehalten und geschlagen worden 

sei. Den Angaben des Antragstellers zu den Ausreisemotiven beziehungsweise einer 

Gefährdungssituation im Herkunftsstaat sei sohin die Glaubhaftigkeit zu versagen.  

4.  Gegen diesen Bescheid erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde und führte 

er hierbei aus, er sei im Herkunftsstaat von seinem Schwager geschlagen und bedroht 

worden und könne er keinen Schutz durch die heimatlichen Behörden erwarten. Er sei 

gezwungen gewesen, das Dorf und seinen Vater zu verlassen und nach dem Tod des Vaters 

habe ihm der Schwager die Rückkehr verwehrt. Eine Rückkehr in die Heimatprovinz sei 

aufgrund der Gefährdungslage nicht möglich, zumal der Beschwerdeführer weder 

Familienmitglieder dort habe, die ihn unterstützen würden, noch Grundstücke oder andere 

Besitztümer. Bei Rückkehr würde er einerseits vom Schwager und den Taliban verfolgt 

werden. Die Behörde gehe weiters zu Unrecht von einer vorliegenden innerstaatlichen 

Fluchtalternative in Kabul aus und sei eine solche derzeit unzumutbar, beziehungsweise 
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verfüge der Antragsteller in Kabul genausowenig über ein ihn unterstützendes soziales oder 

familiäres Netzwerk.  

5. Mit Eingabe vom 31.10.2017 übermittelte der Antragsteller ein Zertifikat über 

Basisbildung für Jugendliche und junge Erwachsene Migranten, eine Bestätigung des 

Lehrganges XXXX , ein Jahresfeedback der XXXX , eine Kursbesuchsbestätigung der 

Volkshochschule, Bestätigung freiwilliger Tätigkeiten, Schulbesuchsbestätigung XXXX , 

Bestätigung XXXX , sozialpädagogischer Bericht XXXX .  

Mit Eingabe vom 06.03.2020 verwies der Antragsteller nunmehr darauf, dass er schon vor 

langer Zeit aufgehört habe zu beten und halte er sich auch nicht mehr an religiöse Rituale, 

wie die Einhaltung des Ramadan. Er habe den Islam in vielen Lebensbereichen als sehr 

einschränkend erlebt und stehe er nun in Opposition zum Rollenverständnis und zur Rolle 

der Frau im Islam. Er trete für ein gleichberechtigtes, ausgeglichenes Geschlechterverhältnis 

ein. Der Beschwerdeführer lehne in Afghanistan geltende religiöse Gebote und Verbote ab 

und lehne er es ab, dass Menschen nicht selbst entscheiden könnten, wen sie heiraten und 

dass dies stattdessen religiös begründet vorgegeben werde. Er lehne Einschränkungen des 

Lebens in Bezug auf Freizeitaktivitäten und Lokalbesuche mit FreundInnen ab sowie das 

Verbot des Alkoholkonsums. Der Beschwerdeführer lehne die Vermischung von Religion mit 

Politik ab und könne daher nicht in der islamischen Republik Afghanistan leben. Er halte 

Religion für einen Teil der Kultur, welcher als Privatsache respektiert werden solle, jedoch 

nicht gesamtgesellschaftlich geregelt werden dürfe. Wichtig sei dem Beschwerdeführer 

Menschlichkeit und nicht Religion oder religiöse Zugehörigkeit. Der Beschwerdeführer 

diskutiere seine Einstellung mit aus Afghanistan stammenden Freunden und Bekannten. Für 

manche sei das Ablehnen der islamischen Religion durch den Beschwerdeführer nicht 

nachvollziehbar und würden sie dies ablehnen. Andere würden seine Entscheidung 

respektieren und würden nicht weiter fragen oder sich nicht dafür interessieren. Der 

Beschwerdeführer verwehre sich dagegen, in Afghanistan eine Religion haben zu müssen. 

Ein religiöses Bekenntnis werde dort vorausgesetzt und wäre es dem Beschwerdeführer 

möglich, insbesondere seine Grundrechte auf Religionsfreiheit, Meinungs- und 

Gewissensfreiheit auszuleben. Der Beschwerdeführer würde in Afghanistan aus religiösen 

und politischen Gründen verfolgt werden, wenn sein Abfall vom Islam bekannt werden 

würde. Zum Beweis dafür legte der Antragsteller eine Bestätigung des Magistrats der Stadt  

XXXX zum Religionsaustritt vom 06.02.2019 vor. In Afghanistan würde der Antragsteller 

wegen Apostasie verfolgt werden. Länderberichte würden bestätigen, dass dem 

Antragsteller sohin asylrelevante Verfolgung drohe. Der Beschwerdeführer äußere sich 

regelmäßig kritisch zum Islam und argumentiere seinen Standpunkt auch gegenüber 



- 5 - 

 

religiösen Afghanen in Österreich. Er halte religiöse Riten schon länger nicht mehr ein und 

verteidige das Ausüben von Grundrechten. Blasphemie werde in Afghanistan mit der 

Todesstrafe oder einer bis zur 20-jährigen Gefängnisstrafe bestraft. Die Strafe für Apostasie 

würden von Gefängnisstrafen über Konfiskation von Eigentum bis zur Todesstrafe reichen. 

Zwar stelle Apostasie in Afghanistan nach dem islamischen Recht eine Straftat dar, die mit 

der Todesstrafe bedroht sei, jedoch nehmen Leute die Sache auch selbst in die Hand und 

würden Apostaten zu Tode prügeln, ohne, dass die Angelegenheit vor Gericht gebracht 

würde. In Afghanistan sei es wichtig zumindest den Anschein zu erwecken gläubig zu sein, da 

andernfalls sowohl Verfolgung durch den Staat als auch durch gesellschaftliche Kräfte drohe. 

Rückkehrern aus Europa werde unterstellt vom Islam abgefallen zu sein und seien sie dem 

Vorwurf der Kollaboration mit dem Feind und des Abfalls vom Glauben ausgesetzt. Aus 

politischen und religiösen Gründen sei der afghanische Staat als islamische Republik nicht 

willens, den Beschwerdeführer zu schützen, sondern würde er ihn selbst verfolgen.  

Der Antragsteller leide des Weiteren unter einer depressiven Störung und einer 

posttraumatischen Belastungsstörung sowie Schlaflosigkeit. Bei Rückkehr drohe dem 

Antragsteller eine Verschlechterung seines Zustandes.  

Zum Privat- und Familienleben wurde ausgeführt, der Beschwerdeführer habe bereits ein 

Viertel seines Lebens in Österreich verbracht und seien insbesondere die Jahre der Pubertät 

und des Erwachsenwerdens sehr prägend gewesen und habe er eine enge Bindung zu 

Österreich und zur Lebensweise in Österreich sowie zu seinen sozialen Kontakten. Der 

Beschwerdeführer sei nicht mehr in der Lage, auf die Wahrnehmung seiner Grundrechte wie 

Religionsfreiheit zu verzichten. Des Weiteren gelte der Antragsteller als vertrauensvoller, 

verlässlicher und hilfsbereiter Freund, der sich jederzeit respektvoll gegenüber jedermann 

verhalte und spreche er gut Deutsch und arbeite ehrenamtlich, da er nicht untätig sein wolle 

und sei es ihm wichtig, sich sozial zu engagieren. Der Antragsteller besuche die höhere 

Bundeslehranstalt für Tourismus und habe er dort viele Freunde und sei er sehr beliebt. In 

den Sommermonaten absolviere der Beschwerdeführer Praktika. Er habe mittlerweile die 

Integrationsprüfung A1 abgelegt. In der Freizeit führe er neben seinen sozialen Tätigkeiten 

auch Gespräche über Politik und Religion. Seine Deutschkenntnisse seien als sehr gut zu 

bezeichnen. In diesem Zusammenhang verwies der Beschwerdeführer zum Beweis seiner 

Ausführungen legte der Antragsteller eine Mehrzahl an schriftlichen Unterlagen, einerseits 

Bestätigungen seiner Integrationsbemühungen, seiner ehrenamtlichen Tätigkeit, seiner 

Praktika, Schulbesuchsbestätigungen und Zeugnisse sowie Empfehlungsschreiben vor.  
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Im Weiteren beantragte der Antragsteller die zeugenschaftlicher Einvernahme dreier ihn 

unterstützender und betreuender Personen.  

Mit Schriftsatz vom 12.03.2020 ergänzte der Antragsteller seine Stellungnahme vom 

06.03.2020 um weitere Ausführungen zur Rückführungsrichtlinie und zur notwendigen 

Fristerstreckung zur freiwilligen Ausreise. Ein Termin für den Abschluss der Ausbildung des 

Beschwerdeführers stehe noch nicht genau fest und werde von der Schule dem 

Beschwerdeführer vorgegeben werde. Der Beschwerdeführer könne daher noch keinen 

Termin für seine freiwillige Ausreise gemäß § 55 Abs. 3 FPG bekannt geben und könne dies 

auch nicht, da die organisatorischen Vorbereitungen wie Flugbuchungen und Organisation 

der Unterkunft zeitnäher zur Ausreise und erst nach Fixierung des Termins für den 

Ausbildungsabschluss getroffen werden können. Dem Beschwerdeführer sei es nicht 

zumutbar, einen Flug nach Afghanistan zu buchen, ohne zu wissen, ob und in Hinblick auf die 

sehr unterschiedliche Dauer des Beschwerdeverfahrens, wann er zur Rückkehr verpflichtet 

werden könne. Der Termin für eine freiwillige Ausreise für den Fall, dass wider erwarten die 

Erlassung einer Rückkehrentscheidung zulässig sei, werde bekannt gegeben, sobald der 

Termin für den Abschluss der Ausbildung des Beschwerdeführers diese ihm durch die Schule 

mitgeteilt werde. Im Weiteren bezog sich der Antragsteller auf verfahrensrechtliche Fragen.  

6.  Am 30.06.2020 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine mündliche Verhandlung 

statt, an welcher der Beschwerdeführer, sein Rechtsvertreter, die belangte Behörde, sowie 

eine Dolmetscherin für die Sprache Dari teilnahmen.  

Im Rahmen des abgeführten Beschwerderechtsgespräches wurden die seitens des 

Beschwerdeführers namhaft gemachten Zeugen einvernommen. Das 

Beschwerderechtsgespräch gestaltet sich im Wesentlichen wie folgt:  

I. Zum aktuellen Zustand des BF:  

R: Wie geht es Ihnen gesundheitlich (sowohl in psychischer als auch in physischer Hinsicht [die Begriffe werden 

mit dem BF abgeklärt, sodass ihm diese geläufig sind]): Sind Sie insbesondere in ärztlicher Behandlung, 

befinden Sie sich in Therapie, nehmen Sie Medikamente ein? 

BF:  Im Moment sehr gut. Letztes Jahr ist es mir psychisch schlecht gegangen.  

II. Zum Verfahren vor dem BFA bzw. den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes: 

R: Sie wurden bereits beim BFA bzw. vor den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes (Polizei) 

niederschriftlich einvernommen. Haben Sie dort immer die Wahrheit gesagt oder möchten Sie etwas 

richtigstellen? 
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BF: Ich habe die Wahrheit angegeben und halte alles aufrecht. 

R: Wurden Ihnen die Niederschriften, die die Polizei im Rahmen der Erstbefragung und das BFA im Zuge Ihrer 

Einvernahme mit Ihnen aufgenommen haben, rückübersetzt?  

BF: Ja. 

III. Zur persönlichen Situation des BF:  

a) in Österreich:  

R: Welches Niveau haben Sie in Deutschkursen gemacht und können Sie dazu Abschlüsse vorlegen? 

BF: Das war 2017. B1 Kurs besucht die Prüfung habe ich noch nicht gemacht. 

Anmerkung: Der BF antwortet jeweils auf gestellte Frage spontan auf Deutsch bevor es noch zu einer 

Übersetzung der Dolmetscherin kommen kann.  

R: Haben Sie in Österreich familiäre Bindungen?  

BF: Nein. Aber ich habe viele Freunde.  

R: Wie sieht Ihr Kontakt zu Ihren Familienangehörigen in Afghanistan aus? 

BF:  Es besteht Kontakt.  

R: Wer von Ihren Verwandten lebt in Afghanistan? 

BF: In Afghanistan lebt eine Schwester von mir mit ihrem Ehemann sie hat 2 Töchter, eine ist verstorben. Mein 

Vater ist verstorben als ich mich im Iran aufgehalten habe. Meine Mutter ist bei meiner Geburt gestorben.  

R: Wer hat Sie großgezogen? 

BF: Meine Schwester.  

R: Gibt es noch weitere Geschwister in Afghanistan? 

BF: Nein.  

R: Gehen Sie in Österreich einer Beschäftigung nach?  

BF: Ich habe in den letzten beiden Jahren Praktika gemacht heuer arbeite ich nicht. Ich möchte mich auf das 

Lernen konzentrieren.  

R: Was ist Ihr berufliches Ziel? 

BF: Ich mache die Tourismusschule die möchte ich abschließen und möchte in der Gastronomie arbeiten. 

R: Haben Sie in Österreich schon einmal Probleme mit der Polizei oder Staatsanwaltschaft gehabt? 



- 8 - 

 

BF: Ja. Es war auch meine Schuld, es war wegen eines Bahntickets. Ich entschuldige mich auch dafür.  

R: Sind Sie in Österreich bisher strafrechtlich verurteilt worden? 

BF: Nein.  

b) im Herkunftsstaat:  

R: Im angefochtenen Bescheid des BFA wurde u.a. bereits festgestellt, dass Sie aus Afghanistan stammen. 

Geben Sie bitte nochmals an, welcher Volksgruppe und Religionsgemeinschaft Sie angehören? Welche 

Sprachen sprechen Sie? 

BF: Ich stamme aus der Provinz Ghazni , ich bin Hazara und aus der islamischen Gemeinschaft ausgetreten und 

spreche Dari. Paschtu verstehe ich ein bisschen kann es aber nicht sprechen. 

R: Haben Sie in Ihrem Heimatland die Schule besucht, wenn ja, wie lange? Welche weitere Ausbildung haben 

Sie? Wo, wie lange? 

BF: 3 Jahre. Volksschule 

R: Wie sind Sie dann hier schulmäßig eingestiegen? In welche Schule und welche Klasse sind Sie eingestiegen? 

BF: Ich habe eine Prüfung abgelegt und wurde dann in der Übergangsklasse aufgenommen, jetzt bin ich in der 

Wassermanngasse. 

R: Wie habe ich das einzuordnen?  

BF: Ich wurde in der 9. Schulstufe aufgenommen das war die Übergangsklasse. Meine Betreuer haben mich 

damals gefragt und mir mitgeteilt es gäbe eine Prüfung.  

R: Wurden Sie in Ihrem Heimatland wegen Ihrer Volksgruppenzugehörigkeit oder Ihrer Religion verfolgt? 

BF:  Ich persönlich nicht. Als ich in Afghanistan war, war ich ein kleiner Junge.  

R: In welchem Alter haben Sie Afghanistan verlassen? 

BF: Als ich ca. 12 oder 13 Jahre. Ich bin mit der Unterstützung von Schleppern in einer großen Gruppe mit 

weiteren Flüchtlingen über Pakistan in den Iran geflüchtet. Der Schlepper wurde von meinem Schwager 

organisiert.  

R: Was war der Grund warum sind Sie weggegangen? 

BF: Ich war damals sehr jung ich habe vieles nicht verstanden aber mein Schw2ager hat mich schlecht 

behandelt er hat mich geschlagen und hat das nicht erlaubt das ich zur Schule gehe. Damals war das der 

Fluchtgrund. Mein Schwager hat auch guten Kontakt zu Paschtunen gepflegt, ich habe diese Leute nicht 

gemocht, weil ich dachte das sie Taliban sind. Mein Schwager hat mich geschlagen und mich nicht in die Schule 

gehen lassen, weil er sich eigentlich für das Haus interessiert hat das meinem Vater gehört hat.  
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R: Der Schwager hat Sie einerseits schlecht behandelt und andererseits Ihre Ausreise organisiert und einen 

Schlepper bezahlt?  

BF: Er wollte, dass wir aus Afghanistan verschwinden damit er alles was uns von meinem Vater geblieben war 

bekommt. 

R: Haben Sie sich in Afghanistan, jemals außerhalb Ihrer Heimatprovinz, zum Beispiel in Kabul-Stadt, Herat oder 

in Mazar-e Sharif gewohnt oder sich aufgehalten? 

BF: Nein.  

R: Wann genau sind Sie aus Ihrem Herkunftsstaat Afghanistan ausgereist? Wissen Sie das? 

BF: Das war im Jahre 2012.  

R: Waren sie danach noch einmal in Afghanistan? 

BF: Nein.  

R: wie lange haben sie sich im Iran aufgehalten? 

BF: 3 Jahre.  

R: Können sie etwas über ihren Aufenthalt im Iran erzählen? Bei wem haben Sie gewohnt? Sind sie dort in die 

Schule gegangen? 

BF: Ich habe in XXXX ,  XXXX gewohnt, das ist ein Stadtteil als Steinmetz gearbeitet wo nur Afghanen tätig 

waren ich habe dort auch geschlafen.  

R: Warum haben Sie dann den Iran verlassen? 

BF: Im Iran ging es mir nicht besonders gut wie ich in dieser Zeit meinen Vater verloren habe ich war traurig 

und wollte nach Afghanistan zurückkehren als ich mit meiner Schwester Kontakt aufgenommen habe sagte sie 

mir das ich woanders hingehen soll, weil ich Probleme mit Joma, meinem Schwager hätte. Ich hatte außerdem 

im Iran keinen Aufenthaltstitel.  

R: Es wurde im Schriftsatz ihres Vertreters angesprochen, dass sich hinsichtlich Ihrer Einstellung zur Religion 

etwas geändert hat? 

BF: Ich bin in einer islamischen Familie geboren, ich musste alles tun was mir von meiner Familie gesagt wurde. 

Ich fühlte mich in einem Raum gefangen, diesen Raum wollte ich aber verlassen. Ich wollte selbst entscheiden 

woran ich glaube.  

R: Bezogen auf welches Alter? 

BF: Zu dieser Wandlung ist es letztes Jahr gekommen.  
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R: Das habe ich mir fast gedacht! Denn weder bei den Einvernahmen noch im Rahmen des 

Beschwerdeschriftsatzes vom 30.05.2017 findet sich ein Hinweis darauf.  

R: Können Sie nun sagen was der Auslöser war? 

BF: Ich habe keinen Glauben mehr, wenn ich Leute sehe die beten kommt es mir lächerlich vor. Es gibt viele 

Leute die keine Moslems oder Christen sind aber sehr fortgeschritten sind. Ich bin der Meinung das Personen 

die keinen Glauben haben eine sehr offene Denkweise haben.  

R Wie hat die Religion ihr Leben in Afghanistan als Kind und dann in weitere Folge im Iran als Jugendlicher 

beeinflusst? 

BF: einen negativen Einfluss. Ich war noch sehr jung als ich gezwungen wurde das Gebet zu verrichten. Ich 

wusste nicht was Gott ist oder was das Gebet bedeutet dennoch wurde ich dazu gezwungen. Ich wurde als Kind 

morgens aufgeweckt um zu beten und wenn ich mich geweigert habe wurde ich geschlagen.  

R: In welcher Weise haben Sie sich mit Ihrer eigenen Religion in den letzten Jahren auseinandergesetzt? 

BF: Ich habe mich mit der Religion ein bisschen beschäftigt, ich bin jedenfalls zu dem Entschluss gelangt das die 

Religion in Wahrheit nur ein Betrug ist. Der Islam wird nur ausgenützt um Menschen zu betrügen.  

R: Können Sie Ihre intellektuelle Auseinandersetzung mit der Religion näher erläutern? 

BF: Ich habe im Internet gelesen in Afghanistan gibt es Sunniten und Shiiten. Bei den Wahlen haben die 

Kandidaten damit Werbung gemacht das sie Sunniten bzw Schiiten seien und deshalb gewählt werden sollen. 

Für mich sieht das nach einem religiösen Spiel aus. Ich wollte aus diesem Spiel hinaus.  

R: Bezogen auf welchen Zeitpunkt? 

BF: Das war im Jahr 2016. 

R: In welcher Weise haben Sie dann begonnen sich kritisch mit dem Islam auseinanderzusetzen?  

BF: Ich habe dann begonnen mit nicht Muslimen über die Religion Diskussionen zu führen dazu zählten meine 

Patin Mitschüler Lehrer und Betreuer.  

R: Worum ging es bei diesen Gesprächen ganz genau? 

BF: Meine Patin hat kein Glaubensbekenntnis. Ich habe sie einmal gefragt das sie wieder an den Islam noch an 

das Christentum glaubt aber dennoch erfolgreich ist. Sie erklärte mir das ich das es wichtig was ich vom Leben 

und von mir selbst möchte und dass ich ein Ziel habe und muss ich danach zu streben 

R: Haben Sie sich mit Ihrer Religion im Detail auseinandergesetzt? 

BF: Im Heim gibt es einen Jungen der sehr religiös ist. Ich habe mehrere Gespräche mit ihm gehabt und bin zu 

dem Ergebnis gelangt das ‚Leute die an die Religion glauben eine Denkweise von vor ein paar tausend Jahren 

haben.  
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R: Das ist nicht notwendigerweise so im Islam. Gibt es viele Strömungen sowohl in islamischen Ländern als auch 

im Westen die sich mit aktuellen Themen auseinandersetzen. Was wissen Sie darüber? 

BF: Ich habe mich damit auseinandergesetzt aber auch diese Leute können die Regeln des Islam nicht ändern. 

Zum Beispiel haben Frauen wie meine Mutter die mich geboren hat keine Rechte. Mein Schwager ist mit 

meiner Schwester verheiratet und hat dennoch eine zweite Frau genommen.  

R: Womit genau haben Sie sich auseinandergesetzt? 

BF: In den Jahren 2017 oder 2018 durften Frauen erstmals in Saudi-Arabien Auto fahren. Das war für mich sehr 

interessant oder sie dürfen seitdem auch manche Berufe ausüben die früher nicht erlaubt waren, diese 

Änderungen sind aber vielleicht fünf oder 10 Prozent vom Ganzen.  

R: Die genannten Einschränkungen haben ja nichts mit dem Koran und der Shia zu tun. Was sagen Sie dazu? 

BF: Das ist richtig, ursprünglich gab es auch keinen Unterschied in den Glaubensrichtungen aber Schiiten und 

Sunniten wurde erfunden um Menschen gegeneinander aufzuhetzen zum Beispiel sind Iraner Schiiten und 

Araber Sunniten, deshalb kämpfen sie in Syrien und Jemen gegeneinander.  

RV: Was gefällt Ihnen am Islam nicht bzw. was gefällt Ihnen an anderen Religionen nicht? 

BF:  Es gibt viele Problem im Islam für die Frauen. Wenn man in eine schiitische Familie hineingeboren wird 

muss man Schiit bleiben. Wenn man in einer Sunniten Familie geboren wird muss man bis zum Ende Sunnit 

bleiben, eine solche Frau darf auch keinen andersgläubigen heiraten. Das gibt es auch bei den Christen so, ich 

habe nichts dagegen es ist nur für mich persönlich. Dort glauben sie zum Beispiel an Buddha. Es ist meine 

Meinung das ich keinen Glauben habe.  

Hereingebeten wir die erste Zeugin (Z3) Frau Frau Mag.  XXXX  

Mag. XXXX ,  XXXX geboren  

Ausgewiesen wie oben 

Lehrerin 

Adresse: XXXX , 

3421  XXXX  

R: Unter welchen Umständen haben Sie den heutigen BF kennengelernt? 

Z3: Ich unterrichte an der Schule in der er derzeit Schüler ist.  

R: Der BF hat angegeben über eine 3-jährige Grundschulausbildung zu verfügen 

Z3: Es gab vor einem Jahr den Versuch eine sogenannte Übergangsklasse zu führen. Er war in der ersten von 

zwei Übergangsklassen.  
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R: Wenn ich hier in Österreich 3 Jahre Volksschule habe und dann in die Übergangsklasse gehe kann ich dann 

gleich in die 9 Schulstufe einsteigen? 

Z3: Die Übergangsklasse ist ein Angebot für Flüchtlinge gewesen. Der Gedanke war ursprünglich so wurde mir 

auch so mitgeteilt, dass man den großen Flüchtlingsstrom, möglichst schnell und auf den Arbeitsmarkt 

vorbereitet insbesondere auf dem Gebiet der Gastronomie und Hotellerie. Er war unter den Beste und wurden 

dann gemeinsam mit den Schulbehörden entschieden das er in der Klasse bleiben darf in ein reguläres 

Schulverhältnis eintreten darf.  

R: In welcher Weise haben Sie den heute anwesenden BF kennengelernt was seine intellektuelle Entwicklung 

betrifft? 

Z3: Vor 2 Jahren habe ich ihn selbst unterrichtet in Biologie. Das gibt es seit einem Jahr in der Schule. Ich habe 

auch mit ihm nicht nur für Biologie, sondern auch andere Gegenstände gelernt. Ich habe sehr viel Zeit mit 

mehreren Burschen verbracht. Ich habe Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Geschichte und touristisches 

Management. Bei der Geschichte war Geschichte und politische Bildung.  

R: Worum ging es da?  

Z3: Die demokratischen Grundrechte und die Französische Revolution. 

R: Haben Sie bemerkt das er sich mit religiösen Inhalten auseinandersetzt? 

Z3: Wir haben immer wieder über die Situation in Afghanistan gesprochen und den Unterschied wie man hier 

miteinander umgeht. Zum Beispiel das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Er geht in eine gemischte Klasse 

und hat auch Kontakt mit den Mädchen. Ich habe auch die Mädchen im Sport, es wurde gemeinsam Sport 

getrieben. Ich habe aus Interesse auch immer nachgefragt, mir ist es auch im Rahmen des Biologieunterrichtes 

über die Sexualität aufzuklären. Es ging um Verhütungsmittel und Menstruation. Er hat mir auch erzählt, dass 

er eine Freundin hat, in der Zwischenzeit waren es mehrere da war es mir wichtig ihm zu sagen das er 

aufpassen solle.  

R: Ist Ihnen eine Auseinandersetzung des BF mit der Religion in Erinnerung? 

Z3: Wir haben … Ich kann mich nicht konkret erinnern aber wir haben immer wieder über die Situation ich mein 

Afghanistan gesprochen wie die Religion dort gelebt und gedeutet wird und waren einer Meinung das, dass 

nicht tragbar ist.  

RV: Wie ist Ihre Einschätzung des BF. Glaubt er an einer liberaleren Weise, an ein höheres Wesen?  

Z3: Ich glaube er glaubt an gar nichts da stimmen wir auch überein. Er weiß wie er sich zu verhalten hat. Die 

religiösen Regeln sieht er so wie man sich richtigerweise im Leben zu verhalten hat und nicht, weil es über uns 

einen Gott gibt zu dem man beten kann. Er will auch sicher nicht, wenn irgendjemand etwas sagt etwas 

nachmachen.  

Hereingebeten wir die erste Zeugin (Z2) Frau Mag.  XXXX  

Mag. XXXX ,  XXXX  
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Ausgewiesen wie oben 

Selbständige Unternehmensberaterin 

Adresse:  XXXX  XXXX  

R: Wie haben Sie den heute Anwesenden BF kennengelernt? 

Z2: Über  XXXX das ist eine Agentur, die minderjährige Flüchtlinge vermittelt. Ich bin gleich samt die Patin.  

R: Seit wann sind Sie die Patin? 

Z2: Seit Jänner 2016. Ich habe regelmäßig Kontakt zum BF zumindest einmal die Woche. Wir frühstücken 

gemeinsam, gehen spazieren und verbringen eventuell einen Tag am Wochenende.  

R: Können Sie etwas zur intellektuellen Auseinandersetzung mit Religion  

Z“: Wir sprechen über viele Dinge, er erzählt auch vieles was er hier erlebt unter anderem wie sich seine 

Entwicklung mit der Religion hier abgespielt hat.  

R: Was genau erzählt er? 

Z2: Zum Beispiel hat er am Anfang gefastet. Damit hat er aufgehört. Im letzten Ramadan hat er gar nicht 

gefastet das war erst vor kurzem. Dann haben wir unterschiedliche Themen wie zur Stellung der Frauen im 

Islam zum Thema Meinungsfreiheit, Entscheidungsfreiheit, Beten, Glauben an ein höheres Wesen auch zu den 

philosophischen Aspekten.  

R: Welche Meinung hat der BF zu den philosophischen Aspekten? 

Z2: Es ist zu den philosophischen Aspekten schwammig beschrieben, zum höheren Wesen… 

R: Können Sie das etwas spezifizieren? 

Z2: Das ein höheres Wesen sein Leben bestimmt glaubt er nicht. Das alle Entscheidungen abgeglichen werden 

müssen mit der Religion oder dieser Lebensform daran glaubt er auch nicht. Er glaubt auch nicht daran, dass 

etwas Schlimmes passiert, wenn er sich nicht an die Regeln des Koran hält. Wir sprechen sonst auch über 

Werte zum Beispiel Gleichberechtigung von Frauen und Männern.  

R: Gibt es irgendeinen religiösen Aspekt der Ihnen verinnerlicht mit welchem sich der BF spezifisch 

auseinandergesetzt hat? 

Z2: Ich denke auch das die Macht von religiösen Entscheidungsträgern hier in Österreich aber auch besonders 

in Afghanistan vorhanden ist. In die persönlichen Lebensbereiche aber auch in öffentlichen Bereichen und das 

lehnt er ab.  

RV an Z2: Gibt es noch weitere Punkte oder Erlebnisse woran Sie erkannt haben ob der BF glaubt oder nicht 

glaubt? 
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Z2: Ich kann schon ganz klar die Entwicklung bestätigen das wir immer wieder darüber geredet haben und das 

es ihm immer weniger wichtig war und dass er sich klar dagegen entscheidet und austritt. Das ist seine 

persönliche Entscheidung gewesen, zum Beispiel hat er dieses vom Magistrat selbst gemacht wir haben 

natürlich auch darüber geredet.  

R: Haben Sie das gewusst, dass man aus dem Islam austreten kann? 

Z2: Nein ich habe das auch nicht gewusst er ist damit auf mich zugekommen. Der Ibrahim hat es von seiner 

Schwester im Afghanistan erzählt. Er hat auch ihr erzählt das er kein Moslem sei, sie hat mit ihm geschimpft 

und das hat ihn sehr bedrückt.  

RV: Gibt es weitere Erlebnisse oder Gesprächspunkte aus denen Sie erkannt haben wie der BF zum Glauben 

steht? 

Z2: Viele Punkte betreffen das Geschlechterverhältnis und die Freiheit der Frauen, welche Partner sie wählen 

wie sie sich kleiden, welchen Beruf sie wählen bzw. ausüben. Er möchte das Frauen auf Augenhöhe und 

gleichberechtigt angesehen werden und an der Gesellschaft teilnehmen.  

RV: Diese Gespräche hat er mit Ihnen begonnen oder umgekehrt, mischt er sich in solche Gespräche ein oder 

geht er weg wenn es um sowas geht? 

Z2: Die Gespräche sind sicher öfter von ihm ausgegangen. Es ist ihm ein wichtiges Anliegen das er auch aktiv 

hervorbringt. Bei mir aber auch anderswo.  

R: Haben sie von derartigen Diskussionen mitbekommen?  

Z2: Ja, schon in unterschiedlichen Kreisen hat er diskutiert. Ich war nicht dabei aber er hat es mir erzählt. Auch 

im Heim weiß ich von einer Geschichte mit einem Zivildiener der auch Moslem ist und auch mit 

österreichischen Freunden hat er über Religion am Volleyballplatz gesprochen. Mit meinem Lebensgefährten 

und mit mir gemeinsam hat er auch darüber gesprochen.  

RV: Was war mit dem Zivildiener?  

Z2: Ich weiß das er schon strengerer Moslem war und da gab es Diskussionen und sei es haram wenn man 

austritt. Der Ibrahim hat gesagt, dass es seine Überzeugung ist und, dass er das als wichtigen Teil seiner Freiheit 

sieht.  

Hereingebeten wir der erste Zeuge (Z1) Herr  XXXX  

Herr XXXX ,  XXXX geboren 

ausgewiesen wie oben 

Tontechniker 

Adresse:  XXXX  XXXX R: In welchem Zusammenhang haben Sie den BF kennengelernt? 

Z1: Ich bin der Lebensgefährte der XXXX .  
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R: Können Sie etwas dazu beitragen betreffend, eine Einschätzung wie er zur Religion steht? 

Z1: Ich habe den Ibrahim nie als besonders praktizierenden Muslim kennengelernt und auch relativ früh, dass 

es Aspekte gibt der Religion, wie sie ausgeübt wird in seiner Heimat, die ihn massiv stören.  

R: Wie sind Sie da draufgekommen? 

Z1: Das Hauptthema war von Anfang an die Stellung der Frau das war für ihn inakzeptabel  

R: Was genau? 

Z1: Zum einen das sich die Frau nicht für ihren Bildungsweg entscheiden darf den sie sich wünscht das sie sich 

nicht den Partner aussuchen darf. Er wurde selbst an die gesamte Systematik so assimiliert, es hat natürlich 

auch andere Punkte gegeben hat, unter anderem wie generell Imame im Stande sind vorzuschreiben, wie man 

zu leben hat.  

R: Gibt es weitere Aspekte woran Sie sehen das er sich mit Religion auseinandergesetzt hat? 

Z1: Er hat sich mit Religion insofern auseinandergesetzt, als er seit er hier ist festgestellt hat, dass wir ein 

religiöses Land. Ich habe bei ihm das Gefühl gekriegt, dass er der gesamten Thematik der Religion an sich diese 

Wichtigkeit nicht beimisst.  

R: Gibt es abgesehen von der Geschlechtergleichberechtigung weitere Aspekte von denen Sie wissen das er 

sich damit auseinandergesetzt hat? 

Z1: Er verfolgt was Zuhause in Afghanistan passiert, er war im Kontakt mit den Taliban und mit seinem 

Schwager. Er lehnt rund heraus ab indoktriniert zu werden und über weite Strecken wo die Religion ist privat 

leben hereinreicht. Das inkludiert auch den freien Bildungszugang, er hat auch seit er hier ist das ihm das 

wichtig ist das hat er nachhaltig bewiesen.  

RV: Gibt es noch Situationen oder punkte in Gesprächen mit dem BF in oder an denen Sie erkannt haben das 

der BF glaubt oder nicht glaubt? 

Z1: Wie gesagt im ersten Jahr hat er noch versucht den Ramadan zu feiern, hat aber eigentlich währenddessen 

festgestellt das er nicht mit dem Herzen dabei ist und hat deswegen wiederholt Diskussionen geführt mit 

Freunden und Nahestehenden. Ich habe das Gefühl gehabt das er sich intensiv damit beschäftigt hat, weil das 

bei ihm in seiner Familie ein internes Thema ist wenn er mit seiner Schwester in Afghanistan telefoniert hat 

war das für ihn eine Belastung.  

RV: Führt der BF von sich aus solche Diskussionen oder mischt er sich ein wenn solche Diskussionen geführt 

werden? 

Z1: Schon, er hat durchaus schon Probleme gekriegt, weil er sagt das er nicht mehr hinter dieser Religion ist 

und nicht mehr bereit ist sie zu praktizieren. Es gab schon Konfrontationen bzw. intensive Diskussionen. Ich 

hatte zu keiner Zeit, dass er das nur für sich behält und ist bereit das auch nach außen zu argumentieren.  

RV: Können Sie dafür ein Beispiel nennen? 
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Z1: Ich weiß das seine Schwester alles andere als begeistert war und das ist für ihn ein sehr ernstes Thema, 

seine Schwester. Es gibt einen Zivildiener, der ist relativ gläubiger Muslim und hat mitbekommen das der BF in 

die andere Richtung geht und hat auch nicht begeistert darauf reagiert.  

RV: In wie fern nicht begeistert? Was hat er getan um ihn zu reizen? 

Z1: Ich weiß nicht was er getan hat um ihn zu reizen aber der Zivildiener hat dann sich in der Weise geäußert 

wie „ Bist du wahnsinnig, so etwas kann man nicht machen“! 

RV: Wie hat der BF darauf reagiert? 

Z1: Der BF hat versucht zu vermitteln das allein seine Reaktion unzulässig ist und das eben auch ein wichtiger 

Bestandteil ist diese freie Entscheidung zu haben und die er in Anspruch nehmen will.  

RV: Keine weiteren Fragen. 

BF: Ja. 

R: Die Dolmetscherin wird Ihnen jetzt die gesamte Verhandlungsschrift rückübersetzen. Bitte passen Sie gut 

auf, ob alle Ihre Angaben korrekt protokolliert wurden. Sollten Sie einen Fehler bemerken oder sonst einen 

Einwand haben, sagen Sie das bitte.  

BF: Ich bitte um eine Rückübersetzung. 

R: Aufgrund der Tatsache das die VH wegen der Corona Krise zeitlich verlegt wurde besteht nunmehr Bedarf 

das aktualisierte Länderinformationsblatt der Staatendokumentation in das Verfahren einzuführen. Es wir dazu 

eine Frist zweier Wochen zur Stellungnahme festgesetzt. 

Die vorläufige Fassung der bisherigen Niederschrift wird durch die D dem BF rückübersetzt.  

Keine Einwendungen. 

7.  Mit Schriftsatz vom 15.07.2020 brachte der Antragsteller nunmehr weiters vor, dass der 

Bruder des Beschwerdeführers aus Afghanistan geflüchtet und nunmehr australischer 

Staatsangehöriger sei. Dem Beschwerdeführer drohe in Afghanistan Verfolgung, da sein 

Bruder zuerst für die US-Armee gearbeitet habe und aus Afghanistan geflüchtet sei und sei 

ihm die australische Staatsbürgerschaft verliehen worden. Australien sei durch seine Armee 

an der Operation Enduring Freedom beteiligt und werde sowohl von den Taliban, als auch 

von anderen bewaffneten Gruppierungen, als auch von großen Teilen der afghanischen 

Bevölkerung noch stärker als feindlicher Staat angesehen, als Staaten, welche nicht 

militärisch in Afghanistan aktiv gewesen seien. Zum Beweis dafür legte der Antragsteller eine 

Kopie eines australischen Reisepasses betreffend seinen Bruder vor. Dem Beschwerdeführer 

drohe, durch die Taliban und andere militante Gruppen Verfolgung, da sein Bruder für die 

US-Armee gearbeitet habe und australischer Staatsbürger geworden sei. Aufgrund der 
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familiären Nähe zu Australien und aufgrund der Tatsache, dass sein Bruder nunmehr 

australischer Staatsangehöriger sei, werde eine Verfolgungsgefährdung für den 

Beschwerdeführer verstärkt. Dem Beschwerdeführer drohe aus diesem Grund auch 

Verfolgung aus religiösen Gründen, da ihm aufgrund der Staatsbürgerschaft seines älteren 

Bruders und seiner Flucht nach Europa, selbst wenn er seine Meinung nicht offen sagen 

würde, unterstellt würde, dass er vom Islam abgefallen sei. Im Weiteren verweis der 

Beschwerdeführer auf die auch in Afghanistan herrschende Covid-19-Pandemie und die 

damit einhergehende Mangelwirtschaft in medizinischer und sonstiger Hinsicht.  

8.  Im Rahmen der abgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung vom 22.09.2020 

wurde neuerlich versucht, die Problematik der Behauptung einer vorliegenden Abwendung 

vom Islam durch gezielte Fragestellung zu vertiefen. Das Beschwerderechtsgespräch 

gestaltete sich im Wesentlichen wie folgt:  

„Beginn der Befragung  
RI: Ich möchte an die letzte Tagsatzung erinnern wobei 3 Namhaft genannte Zeuginnen einvernommen 
wurden. Im Rahmen dessen wurden auch Sie persönlich zum neu hinzugetretenen Sachverhaltselement einer 
allfälligen Abkehr vom Islam befragt. Das möchte ich heute vertiefen.  
Kommen wir nochmal darauf zurück: Sie sind in Afghanistan geboren, haben dort 3 Jahre die Berufsschule 
besucht und im Alter von 13 Jahren sind Sie in den Iran gegangen.  
Haben Sie tatsächlich Afghanistan bereits im Jahre 2012 verlassen?  
BF: Ja, das war zwischen 2012 und 2013.  
RV: Ich habe noch 2 weitere Beweismittel.  
RV legt Kopien vor.  
- Unterstützungsschreiben eines Fußballvereins.  

- Bestätigung eines Volontariats  
 
RI: Ich gehe also davon aus, dass Sie in eine Islamischen Gesellschaft- genau gesagt im schiitischen 
Glaubensgemeinde aufgewachsen und sozialisiert worden sind.  
BF: Ja, das stimmt.  
RI: Welche Einstellung hatten Sie in der gesamten Zeit, in Afghanistan und dem Iran zu Ihrem Bekenntnis?  
BF: Ich bin in einer schiitischen Familie geboren worden und habe die Grundvorschriften der Religion befolgen 
müssen. Ich habe jedoch keine Detailinformation über diese Religion.  
RI: Das müssen Sie mir näher erklären! So ist es doch Allgemeinwissen, dass sowohl in Afghanistan als auch im 
Iran die Religion, deren Ausübung und auch die Kenntnis der Religiösen Inhalte eine zentrale Rolle im Leben 
eines jeden Menschen spielt. Was sagen Sie dazu?  
BF: Wie ich Afghanistan verlassen habe war ich sehr jung, als Kind hat man eben nicht viel Kenntnis über die 
Religion. Später im Iran und auch in Österreich habe ich mir etwas mehr Wissen darüber angeeignet. Auf dem 
Weg nach Nimrooz haben uns die Taliban an einer Stelle befohlen zu beten, die meisten haben anders gebetet 
als ich, auf Nachfrage hin antwortet man mir, dass diese Männer Sunniten seien und deshalb auch anders 
beten. Das war das erste Mal, dass ich das Sunnitentum kennengelernt habe.  
RI: Können Sie die sogenannte Shuhada aufsagen.  
BF: Shuhada? Nein. Ist das ein Name?  
RI: Langsam frage ich mich in welchen Land Sie tatsächlich großgeworden und sozialisiert worden sind. Wo sind 
Sie wirklich geboren und aufgewachsen? Jeder Muslim muss das Wort kennen. Was ist für Sie Shuhada?  
BF: Ich kenne nur Shahadad, damit meine ich, wenn die Taliban gegen die Amerikaner gehen und kämpfen.  
RI: Sie meinen allenfalls Jihad.  
BF: Nein, Shahadad.  
RI: Ist das jetzt sehr trivial, wenn ich Sie nach den 5 Pflichten eines gerechten Muslims Frage?  
BF: Ich habe überhaupt keine Ahnung.  
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RI: Unter welchen Bedingungen würden Sie in Ihren Herkunftsstaat zurückkehren?  
BF: Ich würde getötet werden, sonst nichts. Ich habe sogar vergessen wie man betet.  
RI: Wie meinen Sie das genau? So etwas vergisst man doch nicht. - 5 –  
BF: Es ist schon sehr, sehr lange her als ich das letzte Mal gebetet habe und ich habe es vergessen.  
BF weiter: Ich möchte das erklären, wieso ich das alles nicht weiß. Es war keine richtige Schule, sondern wir 
wurden in der Moschee unterrichtet und uns wurde der Koran beigebracht. Das war keine richtige Schule.  
RI: Da wären jetzt viele Muslime überrascht. Was ist Ihnen den dort beigebracht worden?  
BF: Wir waren ungefähr 40 Schüler in dieser Moschee versammelt. Wir haben, an das was ich mich erinnern 
kann, nur das Alphabet gelernt. Ich hatte kein Interesse musste aber dennoch teilnehmen. Ich habe 3 Jahre die 
Ustad shafiri utqool Schule (Phonethisch) besucht; dies ist eine staatliche Schule. Die Prediger der Moschee 
werden nicht vom Staat bezahlt, sondern von privaten Personen.  
RI: Muss ich nun also wirklich davon ausgehen das Ihnen das Islamische Glaubensbekenntnis völlig unbekannt 
ist?  
BF: Verziehen Sie mir, aber Sie können mich nicht mit anderen vergleichen. Ich kann aber auch nichts dafür, 
dass ich das nicht kann. Ich habe kein Interesse und möchte es auch nicht wissen.  
RV: Verfolgung aus politischen und Religiösen Gründen ist gegeben da sich bei Afghanistan um eine islamische 
Republik handelt und daher die spezifischen Afghanischen Auslegungen der schiitischen und anderen 
islamischen Gruppen sind eng mit dem Staat, den politischen Ansichten und der gesellschaftlichen Verwaltung 
verknüpft. Der BF hat sich nie stärker für die islamische Religion, welcher er qua Geburt nach afghanischen 
Regeln angehörte, Interessiert und mit 13 Jahren Afghanistan verlassen hat. Auch wenn die breite Mehrheit der 
Bevölkerung in Afghanistan einer strengen Auslegung des Islam anhängt, bedeutet das nicht, dass es nicht 
möglich ist das Einzelpersonen nicht Atheisten oder sonstiger Hinsicht ungläubige sein können. Ein starkes 
Interesse an der Religion und eine ausgeprägte Religiöse Bindung kann bei Menschen wie dem BF nicht 
vorausgesetzt werden. Der BF hat ein viertel seines Lebens, die Jahre des erwachsenen Werdens, in Österreich 
verbracht und hat sich die österreichischen Gebräuche und Gepflogenheiten zugewendet und sich nicht mit der 
Religion, welche er als Bedrohung wahrnimmt auseinandergesetzt und nimmt sein Grundrecht auf 
Religionsfreiheit im Sinne von Meinungsfreiheit wahr.  
RI: Worin besteht der Unterschied Ihrer Einstellung und alle fahriger Konsequenten zwischen jenen Zeitraum 
indem Sie sich in Afghanistan und den Iran aufgehalten haben und einem hypothetischen Leben in einen 
Islamischen Land wie Afghanistan. Erzählen Sie mir etwas über Ihr Leben dort.  
BF: Ich habe als Kind morgens und abends auf Befehl meiner Eltern beten müssen. Auch in der Moschee 
mussten wir nach der Gebetswaschung den Priester nachbeten und nachahmen. Ich habe lediglich mitgemacht, 
ohne wirklich zu wissen was ich da spreche. Es waren einfach Regeln die ich befolgen musste. Das war von klein 
auf in mir verankert, ansonsten würde mir eine Strafe drohen. Im Iran habe ich illegal ein Zimmer mit anderen 
Jungs geteilt, von denen manche gebetet und andere nicht gebetet haben. Wir hatten lediglich Angst von der 
Polizei erwischt und abgeschoben zu werden. Religion war da Nebensache. Wie gesagt, ich habe zwar gebetet, 
weiß aber nicht mehr, wie oder was ich da währenddessen gesprochen habe.  
RI. Wie würde den so ein islamisches Gebet beginnen?  
BF: Das erste was wir sagen „im Namen von Allah des Erbarmers und Barmherzigen“. Mehr kann ich dazu nicht 
sagen.  
RI: Wann sind Sie überhaupt draufgekommen, dass es in Ihnen eine Wandlung gegeben hat oder was war der 
Auslöser das Sie überhaupt keinen Gottesglauben haben möchten?  
BF: Vor ungefähr 4 oder 5 Jahren habe ich andere Muslime beten gesehen und mich dazu entschlossen 

nichtmehr zu beten. Ich hatte auch kein Interesse daran. Dann lernte ich mein Patin  XXXX kennen, die mir 

erzählte das sie ohne Bekenntnis sei. Da begann ich nachzudenken und entschloss mich im Jahr 2017 dazu auch 
ohne Bekenntnis sein zu wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob es 2018 war. Ich sprach mit meiner Betreuung, 

diese und  XXXX halfen mir und erklärten mir, dass ich das über den Magistrat beantragen und in die Wege 

leiten kann.  
RI: Sie habe hier vor mir am 30.06.2020 auf analoge Fragenstellung geantwortet, dass es zu dieser Wandlung 
im letzten Jahr gekommen sei. Möchten Sie dazu etwas sagen?  
BF: Ich bin mir nicht sicher ob es noch 2019 war. Auf der Bestätigung ist das genaue Datum ersichtlich.  
RI: Können Sie mir mehrere Punkte nennen aufgrund deren Sie die Islamische Religion ablehnen?  
BF: Mein erstes Argument wäre, dass ich keine Information über die Religion habe. Zweitens ist der Koran auf 
Arabisch geschrieben was ich nicht verstehe, auch wenn es in verschiedenen Sprachen verfügbar ist. Ich habe 
zwar Respekt vor den Koran und den religiösen Ritualen in egal welcher Religion. Ich möchte jedoch keinen 
dieser angehören oder jegliche Rituale ausüben. Ich habe keine innere Überzeugung. Über die Medien ist es 
nachzuverfolgen was es für Gräueltaten im Namen der Religion ausgeübt wird. Das wäre ein weiterer Grund ich 
kenne keine „Hadise“.  
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RI: Das letzte Mal haben Sie eine analoge Fragestellung anders beantwortet.  
BF: Es gibt viele Gründe. Die Religion ist eine persönliche und private Sache die respektiert gehört und jeder mit 
freien Willen ausüben soll und nicht unter Zwang. Ich habe als Kind gehört, dass man bei nicht Befolgung einer 
islamischen Regel geschlagen und sogar in die Hölle kommen kann. Es gibt in Afghanistan viele Kriege und 
Streitigkeiten zwischen sunnitischen   
und schiitischen Muslime. Es gibt keine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, die Frauen werden 
unterdrückt. In Afghanistan haben die sunnitischen Muslime die Gewalt über die schiitischen, welche zum 
Großteil Hazaras sind. Diese hätten alle Rituale von den iranischen Muslimen genommen, welche die Sunniten 
in Afghanistan niemals akzeptieren. Die Religion haben sie wie ein Spiel kreiert. Offiziell wird das in den Medien 
nicht gezeigt, aber überall in Afghanistan, außer vielleicht Kabul, werden Frauen unterdrückt. Vor allem in 
Sache Heirat werden die Frauen manchmal nicht einmal gefragt und werden viel älteren Männern verheiratet.  
RI: Sie bringen hier Argumente die allesamt mit der Religion wenig zu tun haben, sondern viel mehr mit der 
Kultur ihrer Herkunftsregion. Was würden sie persönlich annehmen wie wäre Ihr Leben im Falle einer 
hypothetischen Rückkehr nach Afghanistan?  
BF: Wie ich bereits erwähnte würde ich dort getötet werden. Ich habe das wichtigste, nämlich das Gebet 
verlernt und könnte es dort nicht verheimlichen. Die Politik und die Kultur sind dort gemischt zum Nachteil 
hypothetischer Rückkehrer wie mir. Ich habe in Afghanistan eine Familie die ich Liebe, aber das ist der Grund 
warum ich sie nicht treffen kann. Was ich weiß, in Afghanistan gibt es verschiedenen Volksgruppen 
Paschstunen, Hazaras, Tadschiken und sie bekämpfen einander wegen der unterschiedlichen 
Religionszugehörigkeit.  
RV: Mein Mandant ist aus religiösen und politische Gründen verfolgt da es sich bei Afghanistan um eine 
islamische Republik handelt und er verfolgt werden würde, weil er die religiösen politischen und Kulturelle 
normen die miteinander verwoben sind sich gegenseitig beeinflussen und in allen Sphären dieselben sind 
insgesamt ablehnet. Spezifisch ist das verlassen Afghanistan mit 13 Jahren 2 Jahre in einen ähnlichen religiösen 
Staat aber doch unterschiedliche Erfahrungen gesammelt hat und er hat über 5 Jahre in Österreich verbracht 
außerhalb von religiösen Zwängen. Von einer nicht besonders Religiösen, kindlichen Einstellung hat sich die 
Einstellung des BF durch seine Erfahrungen auch durch seine Flucht und durch seine Zeit in Österreich zum 
Atheismus hin entwickelt. Bei der Feststellung des Atheismus geht es um ein Gesamtbild, da die Abkehr von 
der Religion generell im Gegensatz zu einem konkreten Wechsel zu einer anderen Religion nicht durch konkrete 
Fragen im Bezeug auf Wissen über die Religion festgestellt werden kann.  
RI: Sie haben sich auch in der Türkei aufgehalten stimmt das? Wie lange?  
BF: Ich bin 3 Tage in der Türkei geblieben. Ich bin vom Iran aus schwarz dorthin gefahren. Ich hatte kein Visum.  
RI: Was war Ihr konkretes Zielland.  
BF: Österreich.  
RI: Was haben Sie über Österreich gehört.  
BF: Skifahren.  
RI an RV: Haben Sie Fragen an den BF?  
RV: Was stört Sie denn konkret an der Religion?  
BF: Das wichtigste und eigentlich der Punkt was mich von dieser Religion abwendet ist der zwang es wird alles 
durch Zwang ausgeübt ich möchte freiwillig entscheiden was ich tue und was nicht.  
RI: In Afghanistan sind sicher nicht, alle Muslime den zwang ausgesetzt ihrer Religion anzuhängen.  
BF: Die Taliban zum Beispiel die eine starke Religiöse Gruppe sind kämpfen seit Jahren gegen die Amerikaner. 
Was könnte der Grund dafür sein?  
RV: Sie haben vorgebracht das ihr Bruder Australischer Staatsbürger ist. Befürchten Sie deswegen Probleme in 
Afghanistan.  
BF: Wir haben nicht viel darüber gesprochen er hat mir nur geraten nicht viel darüber zu sprechen und er habe 
Angst um mich. Eine Schwester und mein Schwager leben noch in Afghanistan. Der Mann meiner Schwester 
lebt seit 2 oder 3 Jahren in Kabul und hat dort seine zweite Frau.  
RI. Haben Ihre Eltern Geschwister?  

BF: Ich habe eine Tante in Pakistan/ XXXX .  
RI: Wie viele Geschwister hat Ihre Mutter.  
BF: Nur eine Schwester, meine Tante.  
RI: Und der Vater.  
BF: Gar keine.  
RI: Wo ist Ihr Vater geboren.  
BF. In einen Dorf.  
RI: Möchten Sie abschließend etwas sagen?  
BF: Nein ich bin dankbar und glücklich das ich hier meine Patin und somit eine Familie gefunden habe.  
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R: Die Dolmetscherin wird Ihnen jetzt die gesamte Verhandlungsschrift rückübersetzen. Bitte passen Sie gut 
auf, ob alle Ihre Angaben korrekt protokolliert wurden. Sollten Sie einen Fehler bemerken oder sonst einen 
Einwand haben, sagen Sie das bitte. -BF: Ich bitte um eine Rückübersetzung.  
Die vorläufige Fassung der bisherigen Niederschrift wird durch die D dem BF rückübersetzt.  
Keine Einwendungen.  

Ende der Befragung. 

 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen (Sachverhalt): 

Der Beschwerdeführer („BF“) ist Angehöriger der Volksgruppe der Hazara und schiitischer 

Moslem. Er wurde in Ghazni geboren. Der Beschwerdeführer hat mutmaßlich drei Jahre die 

Schule besucht.  

Nicht positiv festgestellt bzw. geklärt werden konnte, über welche ursprüngliche 

Schulbildung der Antragsteller tatsächlich verfügt. Positiv festgestellt wird, dass der 

Antragsteller in Österreich nach Absolvierung einer Übergangsklasse – trotz angegebener 

bloß dreijähriger Volksschulbildung - in die neunte (!) Schulstufe des österreichischen 

Schulsystems klassifiziert wurde. Der Antragsteller besucht derzeit eine mittlere 

berufsbildende Schule. Der Antragsteller verfügt über Berufserfahrung. Der Antragsteller hat 

im Herkunftsstaat in der Landwirtschaft gearbeitet sowie mehrere Jahre im Iran als 

Steinmetz. Der Antragsteller war während seines Aufenthaltes im Iran trotz jugendlichen 

Alters in der Lage, seinen Lebensunterhalt zu verdienen sowie die Weiterreise nach Europa 

zu organisieren. Der Antragsteller verfügt mittlerweile über gute Deutschkenntnisse. Der 

Antragsteller hat die Deutschprüfung A1 erfolgreich abgelegt. Der Antragsteller hat im 

Rahmen seiner schulischen Ausbildung mehrere Praktika absolviert und verfügt über eine 

Einstellungszusage. 

Festgestellt wird, dass der Antragsteller weder im Rahmen der erstniederschriftlichen 

Befragung, noch im Rahmen der umfassenden Einvernahme vor dem Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl die Existenz eines Bruders ins Treffen geführt hat. Bei positiver 

Feststellung, dass der vom Antragsteller nunmehr aufgezeigte Bruder tatsächlich existiert, ist 

aus dem Gesamtvorbringen nicht erkennbar, dass hieraus ein Risikopotential für den 

Antragsteller bei Rückkehr landesweit erwächst.  

Dem Antragsteller wird von einer Mehrzahl von Personen eine gute Integration, eine 

angenehme Art sowie ein Interesse an der Teilhabe an der österreichischen Zivilgesellschaft 
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bescheinigt. Der Antragsteller hat insbesondere im Rahmen einer Patenschaft eine Mehrzahl 

an engen sozialen Bindungen in Österreich geknüpft.  

Der Beschwerdeführer ist strafrechtlich unbescholten, jung, gesund und arbeitsfähig. Der 

Antragsteller ist als von der Persönlichkeit her besonders flexibel, anpassungsfähig und 

engagiert zu qualifizieren. Der Antragsteller steht aktuell nicht in psychiatrischer Behandlung 

und bestand bisher während seines Aufenthaltes in Österreich nicht die Notwendigkeit einer 

stationären Behandlung oder Betreuung. Der Antragsteller leidet unter einer zeitweiligen 

depressiven Verstimmung, ausgelöst durch die Unsicherheit seines aufenthaltsrechtlichen 

Status. 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer in Afghanistan jemals konkret 

einer gegen seine Person gerichteten Bedrohung oder Verfolgung durch Privatpersonen oder 

die Taliban oder eine andere extremistische Gruppierung oder Ethnie ausgesetzt gewesen 

wäre oder ihm im Falle seiner Rückkehr eine solche droht. 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer bei seiner Rückkehr nach 

Afghanistan, aufgrund seiner westlichen Gesinnung, einer individuell konkret gegen ihn 

gerichteten Bedrohung oder Verfolgung ausgesetzt wäre. Dem Beschwerdeführer droht 

wegen der Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara konkret und individuell keine physische 

und/oder psychische Gewalt in Afghanistan. Nicht jeder Angehörige der Volksgruppe der 

Hazara ist in Afghanistan physischer und/oder psychischer Gewalt ausgesetzt. 

 

Der Beschwerdeführer wurde als schiitischer Muslim sozialisiert. Er bekannte sich sowohl in 

seiner Erstbefragung, als auch in seiner Einvernahme vor dem BFA zum schiitischen Glauben. 

Erst in mit Eingabe vom 06.03.2020 – demgemäß etwa erst drei Jahre nach erstinstanzlicher 

Ablehnung seines Antrages – verwies der Antragsteller auf eine „Abstandnahme“ vom 

islamischen Glauben. Er hat formell seinen Austritt aus dem islamischen Glauben am 

06.02.2019 beim Magistrat der Stadt  XXXX angezeigt. 

Ein nachhaltiger Abfall des Beschwerdeführers vom muslimischen Glauben kann nicht 

festgestellt werden. Der Beschwerdeführer ist kein Gegner von spirituellen Lehren und ist 

eine solche Einstellung auch nicht wesentlicher Bestandteil seiner Identität geworden ist. 

Zudem konnte im Verfahren nicht glaubhaft dargelegt werden, dass sich der 

Beschwerdeführer umfassend inhaltlich mit seiner Glaubenslehre auseinandergesetzt bzw. 

sich kritisch gegenüber dem Islam geäußert hat und durch kritische Reflexion zu dem 

Ergebnis gelangte, diese nunmehr begründet abzulehnen.  
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Es konnte nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer kein Glaubensbekenntnis 

mehr hat. Schließlich konnte nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer in 

sozialen Medien erklärt hat, keinen religiösen Glauben mehr auszuüben bzw. dieser 

Umstand in Afghanistan bekannt geworden wäre. 

Es kann nicht erkannt werden, dass der Beschwerdeführer im Falle der Rückkehr nach 

Afghanistan aufgrund seines behaupteten Abfalles vom muslimischen Glauben psychischer 

und oder psychischer Gewalt ausgesetzt wäre noch, dass dies einer der Gründe für das 

Verlassen seines Heimatlandes gewesen ist. Personen, die sich - ohne Zuwendung zu einer 

anderen Religion - lediglich nicht für den Islam interessieren und etwa nicht in die Moschee 

gehen oder den Ramadan einhalten, sind keiner maßgeblichen Gefahr ausgesetzt. Der 

Beschwerdeführer geht aktiv keiner (neuen) religiösen Überzeugung nach oder ist aktiv in 

areligiösen Vereinen oder Verbindungen. Der Beschwerdeführer hat nicht aktiv versucht, 

Dritte zum Glaubensabfall zu überreden. 

Selbst im Falle der Wahrunterstellung, dass sich der Antragsteller tatsächlich verinnerlicht 

vom islamischen Glauben abgewandt hat und er kein Interesse mehr an einer 

Glaubensausübung hat, kann nicht festgestellt werden, dass der BF im Falle der Rückkehr 

nach Afghanistan psychischer und/oder physischer Gewalt ausgesetzt ist. 

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer seinen Herkunftsstaat auf 

Grund einer konkreten individuellen Bedrohung oder Verfolgung aus Gründen der Rasse, 

Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der 

politischen Gesinnung verlassen hat oder bei einer Rückkehr nach Afghanistan mit 

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Übergriffe zu befürchten hätte. 

Es kann nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass dem 

Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Afghanistan in seine Herkunftsprovinz Ghazni 

aufgrund der dort herrschenden Sicherheitslage ein Eingriff in seine körperliche 

Unversehrtheit drohen würde. 

Dem BF steht jedoch als innerstaatliche Flucht- und Schutzalternative eine Rückkehr in eine 

der Städte Herat bzw. Mazar-e Sharif zur Verfügung, wo es ihm möglich ist, ohne Gefahr, 

grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft 

befriedigen zu können bzw. ohne in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation zu 

geraten, zu leben. Dem BF würde bei seiner Rückkehr in eine dieser Städte kein Eingriff in 

seine körperliche Unversehrtheit drohen. Die Städte Mazar-e Sharif und Herat sind von 

Österreich aus sicher mit dem Flugzeug erreichbar.  
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Es kann nicht festgestellt werden, dass der BF im Falle der Rückkehr in eine der Städte 

Mazar-e Sharif oder Herat Gefahr liefe, aufgrund seines derzeitigen Gesundheitszustandes in 

einen unmittelbar lebensbedrohlichen Zustand zu geraten, oder sich eine Erkrankung in 

einem lebensbedrohlichen Ausmaß verschlechtern würde. Es sind auch sonst keine 

objektivierten Hinweise hervorgekommen, dass allenfalls andere schwerwiegende 

körperliche oder psychische Erkrankungen einer Rückführung des Beschwerdeführers in den 

Herkunftsstaat entgegenstehen würden. 

Der Beschwerdeführer hat keine individuellen gefahrenerhöhenden Umstände aufgezeigt, 

die unter Beachtung seiner persönlichen Situation innenwohnenden Umständen eine 

Gewährung von subsidiärem Schutz auch bei einem niedrigeren Grad von willkürlicher 

Gewalt angezeigt hätten. 

Die Voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel aus Gründen des Art. 8 EMRK oder für eine 

Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz liegen beim Beschwerdeführer nicht vor. Die 

Familienangehörigen des BF leben im Ausland. In Österreich hat der BF keine 

Familienangehörigen.  

 

Feststellungen zum Herkunftsstaat:  

Auszug aus dem aktuellen Länderinformationsblatt der Staatendokumentation  

 

COVID-19: 

 

Stand 21.7.2020 

 

Das genaue Ausmaß der COVID-19-Krise in Afghanistan ist unbekannt. Die hier gesammelten Informationen 

sollen die Lage zu COVID-19 in Afghanistan zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wiedergeben. Diese 

Informationen werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert. 

 

Aktueller Stand der COVID-19 Krise in Afghanistan 

Berichten zufolge, haben sich in Afghanistan mehr als 35.000 Menschen mit COVID-19 angesteckt (WHO 

20.7.2020; vgl. JHU 20.7.2020, OCHA 16.7.2020), mehr als 1.280 sind daran gestorben. Aufgrund der 

begrenzten Ressourcen des öffentlichen Gesundheitswesens und der begrenzten Testkapazitäten sowie des 

Fehlens eines nationalen Sterberegisters werden bestätigte Fälle von und Todesfälle durch COVID-19 in 
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Afghanistan wahrscheinlich insgesamt zu wenig gemeldet (OCHA 16.7.2020; vgl. DS 19.7.2020). 10 Prozent der 

insgesamt bestätigten COVID-19-Fälle entfallen auf das Gesundheitspersonal. Kabul ist hinsichtlich der 

bestätigten Fälle nach wie vor der am stärksten betroffene Teil des Landes, gefolgt von den Provinzen Herat, 

Balkh, Nangarhar und Kandahar (OCHA 15.7.2020). Beamte in der Provinz Herat sagten, dass der Strom 

afghanischer Flüchtlinge, die aus dem Iran zurückkehren, und die Nachlässigkeit der Menschen, die 

Gesundheitsrichtlinien zu befolgen, die Möglichkeit einer neuen Welle des Virus erhöht haben, und dass diese 

in einigen Gebieten bereits begonnen hätte (TN 14.7.2020). Am 18.7.2020 wurde mit 60 neuen COVID-19 Fällen 

der niedrigste tägliche Anstieg seit drei Monaten verzeichnet – wobei an diesem Tag landesweit nur 194 Tests 

durchgeführt wurden (AnA 18.7.2020). 

Krankenhäuser und Kliniken berichten weiterhin über Probleme bei der Aufrechterhaltung oder Erweiterung 

der Kapazität ihrer Einrichtungen zur Behandlung von Patienten mit COVID-19. Diese Herausforderungen stehen 

im Zusammenhang mit der Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), Testkits und medizinischem 

Material sowie mit der begrenzten Anzahl geschulter Mitarbeiter - noch verschärft durch die Zahl des 

erkrankten Gesundheitspersonals. Es besteht nach wie vor ein dringender Bedarf an mehr Laborequipment 

sowie an der Stärkung der personellen Kapazitäten und der operativen Unterstützung (OCHA 16.7.2020, vgl. 

BBC-News 30.6.2020). 

 

 

Maßnahmen der afghanischen Regierung und internationale Hilfe 

Die landesweiten Sperrmaßnahmen der Regierung Afghanistans bleiben in Kraft. Universitäten und Schulen 

bleiben weiterhin geschlossen (OCHA 8.7.2020; vgl. RA KBL 16.7.2020). Die Regierung Afghanistans gab am 

6.6.2020 bekannt, dass sie die landesweite Abriegelung um drei weitere Monate verlängern und neue 

Gesundheitsrichtlinien für die Bürger herausgeben werde. Darüber hinaus hat die Regierung die Schließung von 

Schulen um weitere drei Monate bis Ende August verlängert (OCHA 8.7.2020). 

Berichten zufolge werden die Vorgaben der Regierung nicht befolgt, und die Durchsetzung war nachsichtig 

(OCHA 16.7.2020, vgl. TN 12.7.2020). Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus 

unterscheiden sich weiterhin von Provinz zu Provinz, in denen die lokalen Behörden über die Umsetzung der 

Maßnahmen entscheiden. Zwar behindern die Sperrmaßnahmen der Provinzen weiterhin periodisch die 

Bewegung der humanitären Helfer, doch hat sich die Situation in den letzten Wochen deutlich verbessert, und 

es wurden weniger Behinderungen gemeldet (OCHA 15.7.2020). 

Einwohner Kabuls und eine Reihe von Ärzten stellten am 18.7.2020 die Art und Weise in Frage, wie das 

afghanische Gesundheitsministerium (MoPH) mit der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie im Land 

umgegangen ist, und sagten, das Gesundheitsministerium habe es trotz massiver internationaler Gelder 

versäumt, richtig auf die Pandemie zu reagieren (TN 18.7.2020). Es gibt Berichte wonach die Bürger angeben, 

dass sie ihr Vertrauen in öffentliche Krankenhäuser verloren haben und niemand mehr in öffentliche 

Krankenhäuser geht, um Tests oder Behandlungen durchzuführen (TN 12.7.2020). 
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Beamte des afghanischen Gesundheitsministeriums erklärten, dass die Zahl der aktiven Fälle von COVID-19 in 

den Städten zurückgegangen ist, die Pandemie in den Dörfern und in den abgelegenen Regionen des Landes 

jedoch zunimmt. Der Gesundheitsminister gab an, dass 500 Beatmungsgeräte aus Deutschland angekauft 

wurden und 106 davon in den Provinzen verteilt werden würden (TN 18.7.2020). 

Am Samstag den 18.7.2020 kündete die afghanische Regierung den Start des Dastarkhan-e-Milli-Programms als 

Teil ihrer Bemühungen an, Haushalten inmitten der COVID-19-Pandemie zu helfen, die sich in wirtschaftlicher 

Not befinden. Auf der Grundlage des Programms will die Regierung in der ersten Phase 86 Millionen Dollar und 

dann in der zweiten Phase 158 Millionen Dollar bereitstellen, um Menschen im ganzen Land mit 

Nahrungsmitteln zu versorgen. Die erste Phase soll über 1,7 Millionen Familien in 13.000 Dörfern in 34 

Provinzen des Landes abdecken (TN 18.7.2020; vgl. Mangalorean 19.7.2020). 

Die Weltbank genehmigte am 15.7.2020 einen Zuschuss in Höhe von 200 Millionen US-Dollar, um Afghanistan 

dabei zu unterstützen, die Auswirkungen von COVID-19 zu mildern und gefährdeten Menschen und 

Unternehmen Hilfe zu leisten (WB 10.7.2020; vgl. AN 10.7.2020). 

 

Auszugsweise Lage in den Provinzen Afghanistans 

Dieselben Maßnahmen – nämlich Einschränkungen und Begrenzungen der täglichen Aktivitäten, des 

Geschäftslebens und des gesellschaftlichen Lebens – werden in allen folgend angeführten Provinzen 

durchgeführt. Die Regierung hat eine Reihe verbindlicher gesundheitlicher und sozialer 

Distanzierungsmaßnahmen eingeführt, wie z.B. das obligatorische Tragen von Gesichtsmasken an öffentlichen 

Orten, das Einhalten eines Sicherheitsabstandes von zwei Metern in der Öffentlichkeit und ein Verbot von 

Versammlungen mit mehr als zehn Personen. Öffentliche und touristische Plätze, Parks, Sportanlagen, Schulen, 

Universitäten und Bildungseinrichtungen sind geschlossen; die Dienstzeiten im privaten und öffentlichen Sektor 

sind auf 6 Stunden pro Tag beschränkt und die Beschäftigten werden in zwei ungerade und gerade 

Tagesschichten eingeteilt (RA KBL 16.7.2020; vgl. OCHA 8.7.2020). 

Die meisten Hotels, Teehäuser und ähnliche Orte sind aufgrund der COVID-19 Maßnahmen geschlossen, es sei 

denn, sie wurden geheim und unbemerkt von staatlichen Stellen geöffnet (RA KBL 16.7.2020; vgl. OCHA 

8.7.2020). 

In der Provinz Kabul gibt es zwei öffentliche Krankenhäuser die COVID-19 Patienten behandeln mit 200 bzw. 100 

Betten. Aufgrund der hohen Anzahl von COVID-19-Fällen im Land und der unzureichenden Kapazität der 

öffentlichen Krankenhäuser hat die Regierung kürzlich auch privaten Krankenhäusern die Behandlung von 

COVID-19-Patienten gestattet. Kabul sieht sich aufgrund von Regen- und Schneemangel, einer boomenden 

Bevölkerung und verschwenderischem Wasserverbrauch mit Wasserknappheit konfrontiert. Außerdem leben 

immer noch rund 12 Prozent der Menschen in Kabul unter der Armutsgrenze, was bedeutet, dass oftmals ein 

erschwerter Zugang zu Wasser besteht (RA KBL 16.7.2020; WHO o.D). 
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In der Provinz Balkh gibt es ein Krankenhaus, welches COVID-19 Patienten behandelt und über 200 Betten 

verfügt. Es gibt Berichte, dass die Bewohner einiger Distrikte der Provinz  mit Wasserknappheit zu kämpfen 

hatten. Darüber hinaus hatten die Menschen in einigen Distrikten Schwierigkeiten mit dem Zugang zu 

ausreichender Nahrung, insbesondere im Zuge der COVID-19-Pandemie (RA KBL 16.7.2020). 

In der Provinz Herat gibt es zwei Krankenhäuser die COVID-19 Patienten behandeln. Ein staatliches öffentliches 

Krankenhaus mit 100 Betten, das vor kurzem speziell für COVID-19-Patienten gebaut wurde (RA KBL 16.7.2020; 

vgl. TN 19.3.2020) und ein Krankenhaus mit 300 Betten, das von einem örtlichen Geschäftsmann in einem 

umgebauten Hotel zur Behandlung von COVID-19-Patienten eingerichtet wurde (RA KBL 16.7.2020; vgl. TN 

4.5.2020). Es gibt Berichte, dass 47,6 Prozent der Menschen in Herat unter der Armutsgrenze leben, was 

bedeutet, dass oft ein erschwerter Zugang zu sauberem Trinkwasser und Nahrung haben, insbesondere im Zuge 

der Quarantäne aufgrund von COVID-19, durch die die meisten Tagelöhner arbeitslos blieben (RA KBL 

16.7.2020; vgl. UNICEF 19.4.2020). 

In der Provinz Daikundi gibt es ein Krankenhaus für COVID-19-Patienten mit 50 Betten. Es gibt jedoch keine 

Auswertungsmöglichkeiten für COVID-19-Tests – es werden Proben entnommen und zur Laboruntersuchung 

nach Kabul gebracht. Es dauert Tage, bis ihre Ergebnisse von Kabul nach Daikundi gebracht werden. Es gibt 

Berichte, dass 90 Prozent der Menschen in Daikundi unter der Armutsgrenze leben und dass etwa 60 Prozent 

der Menschen in der Provinz stark von Ernährungsunsicherheit betroffen sind (RA KBL 16.7.2020). 

In der Provinz Samangan gibt es ebenso ein Krankenhaus für COVID-19-Patienten mit 50 Betten. Wie auch in 

der Provinz Daikundi müssen Proben nach Kabul zur Testung geschickt werden. Eine unzureichende 

Wasserversorgung ist eine der größten Herausforderungen für die Bevölkerung. Nur 20 Prozent der Haushalte 

haben Zugang zu sauberem Trinkwasser (RA KBL 16.7.2020). 

 

Wirtschaftliche Lage in Afghanistan 

Verschiedene COVID-19-Modelle zeigen, dass der Höhepunkt des COVID-19-Ausbruchs in Afghanistan zwischen 

Ende Juli und Anfang August erwartet wird, was schwerwiegende Auswirkungen auf die Wirtschaft Afghanistans 

und das Wohlergehen der Bevölkerung haben wird (OCHA 16.7.2020). Es herrscht weiterhin Besorgnis seitens 

humanitärer Helfer, über die Auswirkungen ausgedehnter Sperrmaßnahmen auf die am stärksten gefährdeten 

Menschen – insbesondere auf Menschen mit Behinderungen und Familien – die auf Gelegenheitsarbeit 

angewiesen sind und denen alternative Einkommensquellen fehlen (OCHA 15.7.2020). Der Marktbeobachtung 

des World Food Programme (WFP) zufolge ist der durchschnittliche Weizenmehlpreis zwischen dem 14. März 

und dem 15. Juli um 12 Prozent gestiegen, während die Kosten für Hülsenfrüchte, Zucker, Speiseöl und Reis 

(minderwertige Qualität) im gleichen Zeitraum um 20 – 31 Prozent gestiegen sind (WFP 15.7.2020, OCHA 

15.7.2020). Einem Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO) und des 

Ministeriums für Landwirtschaft, Bewässerung und Viehzucht (MAIL) zufolge sind über 20 Prozent der befragten 

Bauern nicht in der Lage, ihre nächste Ernte anzubauen, wobei der fehlende Zugang zu landwirtschaftlichen 

Betriebsmitteln und die COVID-19-Beschränkungen als Schlüsselfaktoren genannt werden. Darüber hinaus sind 
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die meisten Weizen-, Obst-, Gemüse- und Milchverarbeitungsbetriebe derzeit nur teilweise oder gar nicht 

ausgelastet, wobei die COVID-19-Beschränkungen als ein Hauptgrund für die Reduzierung der Betriebe genannt 

werden. Die große Mehrheit der Händler berichtete von gestiegenen Preisen für Weizen, frische Lebensmittel, 

Schafe/Ziegen, Rinder und Transport im Vergleich zur gleichen Zeit des Vorjahres. Frischwarenhändler auf 

Provinz- und nationaler Ebene sahen sich im Vergleich zu Händlern auf Distriktebene mit mehr Einschränkungen 

konfrontiert, während die große Mehrheit der Händler laut dem Bericht von teilweisen Marktschließungen 

aufgrund von COVID-19 berichtete (FAO 16.4.2020; vgl. OCHA 16.7.2020; vgl. WB 10.7.2020). 

Am 19.7.2020 erfolgte die erste Lieferung afghanischer Waren in zwei Lastwagen nach Indien, nachdem 

Pakistan die Wiederaufnahme afghanischer Exporte nach Indien angekündigt hatte um den Transithandel zu 

erleichtern. Am 12.7.2020 öffnete Pakistan auch die Grenzübergänge Angor Ada und Dand-e-Patan in den 

Provinzen Paktia und Paktika für afghanische Waren, fast zwei Wochen nachdem es die Grenzübergänge Spin 

Boldak, Torkham und Ghulam Khan geöffnet hatte (TN 20.7.2020). 

 

Einreise und Bewegungsfreiheit 

Die Türkei hat, nachdem internationale Flüge ab 11.6.2020 wieder nach und nach aufgenommen wurden, am 

19.7.2020 wegen der COVID-19-Pandemie Flüge in den Iran und nach Afghanistan bis auf weiteres ausgesetzt, 

wie das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur mitteilte (TN 20.7.2020; vgl. AnA 19.7.2020, DS 19.7.2020). 

Bestimmte öffentliche Verkehrsmittel wie Busse, die mehr als vier Passagiere befördern, dürfen nicht 

verkehren. Obwohl sich die Regierung nicht dazu geäußert hat, die Reisebeschränkungen für die Bürger 

aufzuheben, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern, hat sich der Verkehr in den Städten wieder 

normalisiert, und Restaurants und Parks sind wieder geöffnet (TN 12.7.2020). 

 

Aktuelle Informationen zu Rückkehrprojekten 

IOM Österreich unterstützt auch derzeit Rückkehrer/innen im Rahmen der freiwilligen Rückkehr. Aufgrund des 
stark reduzierten Flugbetriebs ist die Rückkehr seit April 2020 nur in sehr wenige Länder tatsächlich möglich. 
Neben der Reiseorganisation bietet IOM Österreich dabei, wie bekannt, Unterstützung bei der Ausreise am 
Flughafen Wien Schwechat an. 

IOM Österreich bietet derzeit, aufgrund der COVID-19-Lage, folgende Aktivitäten an:   

• Qualitätssicherung in der Rückkehrberatung (Erarbeitung von Leitfäden und Trainings) 

• Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr und Reintegration im Rahmen der vorhandenen 
Möglichkeiten (Virtuelle Beratung, Austausch mit Rückkehrberatungseinrichtungen und Behörden, Monitoring 
der Reisemöglichkeiten). 

Das Projekt RESTART III – Unterstützung des österreichischen Rückkehrsystems und der Rein-tegration 
freiwilliger Rückkehrer/innen in Afghanistan“ wird bereits umgesetzt. Derzeit arbeiten die österreichischen 
IOM-Mitarbeiter/innen vorwiegend an der ersten Komponente (Unterstützung des österreichischen 
Rückkehrsystems) und erarbeiten Leitfäden und Trainingsinhalte. Die Unterstützung der freiwilligen Rückkehr 
nach Afghanistan ist derzeit aufgrund fehlender Flugverbindungen nicht möglich. IOM beobachtet die Situation 
und steht diesbezüglich in engem Austausch mit den zuständigen Rückkehrberatungseinrichtungen und den 
österreichischen Behörden. 

Mit Stand 18.5.2020, sind im laufenden Jahr bereits 19 Projektteilnehmer/innen nach Afghanistan 
zurückgekehrt. Mit ihnen, als auch mit potenziellen Projektteilnehmer/innen, welche sich noch in Österreich 
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befinden, steht IOM Österreich in Kontakt und bietet Beratung/Information über virtuelle 
Kommunikationswege an. 

Informationen von IOM Kabul zufolge, sind IOM-Rückkehrprojekte mit Stand 13.5.2020 auch weiterhin in 
Afghanistan operativ (LIB 2019, samt KI vom 18.05.20, länderspezifische Anmerkungen). 
Sicherheitslage:  
Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nach wie vor volatil. Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über 
Kabul, die wichtigsten Bevölkerungszentren und Transitrouten sowie Provinzhauptstädte und die meisten 
Distriktzentren. Nichtsdestotrotz, hat die afghanische Regierung wichtige Transitrouten verloren. 
Der Konflikt in Afghanistan befindet sich nach wie vor in einer "strategischen Pattsituation", die nur durch 
Verhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban gelöst werden kann. Die afghanische 
Regierung führte zum ersten Mal persönliche Gespräche mit den Taliban, inhaltlich wurde über den Austausch 
tausender Gefangener verhandelt; bis dahin hatten die beiden Seiten sich nur per Videokonferenz unterhalten. 
Ein erster Schritt Richtung inner-afghanischer Verhandlungen, welcher Teil eines zwischen Taliban und US-
Amerikanern unterzeichneten Abkommens ist. Die Gespräche fanden vor dem Hintergrund anhaltender Gewalt 
im Land statt. 
Für den Berichtszeitraum 8.11.2019-6.2.2020 verzeichnete die UNAMA 4.907 sicherheitsrelevante Vorfälle – 
ähnlich dem Vorjahreswert. Die Sicherheitslage blieb nach wie vor volatil. Die höchste Anzahl 
sicherheitsrelevanter Vorfälle wurden in der südlichen Region, gefolgt von den nördlichen und östlichen 
Regionen, registriert, die alle samt 68% der Zwischenfälle ausmachten. Die aktivsten Konfliktregionen waren in 
den Provinzen Kandahar, Helmand, Nangarhar und Balkh zu finden. Entsprechend saisonaler Trends, gingen die 
Kämpfe in den Wintermonaten – Ende 2019 und Anfang 2020 – zurück. 
 
Die Sicherheitslage im Jahr 2019 
Die geographische Verteilung aufständischer Aktivitäten innerhalb Afghanistans blieb, im Vergleich der beiden 
Jahre 2018 und 2019, weitgehend konstant. Im Jahr 2019 fanden auch weiterhin im Süden und Westen 
Afghanistans weiterhin schwere Kampfhandlungen statt; feindliche Aktivitäten nahmen zu und breiteten sich in 
größeren Gebieten des Nordens und Ostens aus. Der Resolute Support (RS) Mision (seit 2015 die 
Unterstützungsmission der NATO in Afghanistan) zufolge, waren für das Jahr 2019 29.083 feindlich-initiierte 
Angriffe landesweit zu verzeichnen. Im Gegensatz waren es im Jahr 2018 27.417. Mit einer hohen Anzahl an 
sicherheitsrelevanten Vorfällen – speziell in den südlichen, nördlichen und östlichen Regionen – blieb die 
Sicherheitslage vorerst volatil, bevor ein Zeitraum der Reduzierung der Gewalt registriert werden konnte. Die 
UNAMA (Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan) registrierte für das gesamte Jahr 2019 10.392 
zivile Opfer, was einem Rückgang von 5% gegenüber 2018 entspricht. 
Seit Ende des Jahres 2019 haben Angriffe durch regierungsfeindliche Elemente erheblich zugenommen. Im 
September 2019 fanden die afghanischen Präsidentschaftswahlen statt, in diesem Monat wurde auch die 
höchste Anzahl feindlicher Angriffe eines einzelnen Monats seit Juni 2012 und die höchste Anzahl effektiver 
feindlicher Angriffe seit Beginn der Aufzeichnung der RS-Mission im Januar 2010 registriert. Dieses Ausmaß an 
Gewalt setzte sich auch nach den Präsidentschaftswahlen fort, denn im Oktober 2019 wurde die zweithöchste 
Anzahl feindlicher Angriffe in einem Monat seit Juli 2013 dokumentiert. Betrachtet man jedoch das Jahr 2019 in 
dessen Gesamtheit, so waren scheinbar feindliche Angriffe, seit Anfang des Jahres, im Zuge der laufenden 
Friedensgespräche zurückgegangen. Nichtsdestotrotz führte ein turbulentes letztes Halbjahr zu verstärkten 
Angriffen feindlicher Elemente von insgesamt 6% und effektiver Angriffe von 4% im Jahr 2019 im Vergleich zu 
den bereits hohen Werten des Jahres 2018. 
 
Zivile Opfer 
Für das Jahr 2019 registrierte die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) als Folge des 
bewaffneten Konflikts 10.392 zivile Opfer (3.403 Tote und 6.989 Verletzte), was einen Rückgang um 5% 
gegenüber dem Vorjahr, aber auch die niedrigste Anzahl an zivilen Opfern seit dem Jahr 2013 bedeutet. 
Nachdem die Anzahl der durch ISKP verursachten zivilen Opfer zurückgegangen war, konnte ein Rückgang aller 
zivilen Opfer registriert werden, wenngleich die Anzahl ziviler Opfer speziell durch Taliban und internationale 
Streitkräfte zugenommen hatte. Im Laufe des Jahres 2019 war das Gewaltniveau erheblichen Schwankungen 
unterworfen, was auf Erfolge und Misserfolge im Rahmen der Friedensverhandlungen zwischen Taliban und 
den US-Amerikanern zurückzuführen war. In der ersten Jahreshälfte 2019 kam es zu intensiven Luftangriffen 
durch die internationalen Streitkräfte und Suchaktionen der afghanischen Streitkräfte – insbesondere der 
Spezialkräfte des afghanischen Geheimdienstes NDS (National Directorate of Security Special Forces). 
Aufgrund der Suchaktionen der afghanischen Streitkräfte, gab es zur Jahresmitte mehr zivile Opfer durch 
regierungsfreundliche Truppen als durch regierungsfeindliche Truppen. Das dritte Quartal des Jahres 2019 
registrierte die höchste Anzahl an zivilen Opfern seit 2009, was hauptsächlich auf verstärkte Anzahl von 
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Angriffen durch Selbstmordattentäter und IEDs (improvisierte Sprengsätze) der regierungsfeindlichen Seite – 
insbesondere der Taliban – sowie auf Gewalt in Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen 
zurückzuführen ist. Das vierte Quartal 2019 verzeichnete, im Vergleich zum Jahr 2018, eine geringere Anzahl an 
zivilen Opfern; wenngleich sich deren Anzahl durch Luftangriffe, Suchoperationen und IEDs seit dem Jahr 2015 
auf einem Rekordniveau befand. 
 
Die RS-Mission sammelt ebenfalls Informationen zu zivilen Opfern in Afghanistan, die sich gegenüber der 
Datensammlung der UNAMA unterscheiden, da die RS-Mission Zugang zu einem breiteren Spektrum an 
forensischen Daten und Quellen hat. Der RS-Mission zufolge, ist im Jahr 2019 die Anzahl ziviler Opfer in den 
meisten Provinzen (19 von 34) im Vergleich zum Jahr 2018 gestiegen; auch haben sich die Schwerpunkte 
verschoben. So verzeichneten die Provinzen Kabul und Nangarhar weiterhin die höchste Anzahl ziviler Opfer. 
Im letzten Quartal schrieb die RS-Mission 91% ziviler Opfer regierungsfeindlichen Kräften zu (29% wurden den 
Taliban zugeschrieben, 11% ISKP, 4% dem Haqqani-Netzwerk und 47% unbekannten Aufständischen). 4% 
wurden regierungsnahen/-freundlichen Kräften zugeschrieben (3% der ANDSF und 1% den Koalitionskräften), 
während 5% anderen oder unbekannten Kräften zugeschrieben wurden. Diese Prozentsätze entsprechen in 
etwa den RS-Opferzahlen für Anfang 2019. Als Hauptursache für zivile Opfer waren weiterhin improvisierte 
Sprengsätze (43%), gefolgt von direkten (25%) und indirekten Beschüssen (5%) verantwortlich – dies war auch 
schon zu Beginn des Jahres 2019 der Fall. 
 
High-Profile Angriffe (HPAs) 
Sowohl in den ersten fünf Monaten 2019, als auch im letzten Halbjahr 2019 führten Aufständische, Taliban und 
andere militante Gruppierungen, insbesondere in der Hauptstadtregion weiterhin Anschläge auf hochrangige 
Ziele aus, um die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen, die Legitimität der afghanischen Regierung zu 
untergraben und die Wahrnehmung einer weit verbreiteten Unsicherheit zu schaffen. Das Haqqani-Netzwerk 
führte von September bis zum Ende des Berichtszeitraums keine HPA in der Hauptstadtregion durch. Die 
Gesamtzahl der öffentlichkeitswirksamen Angriffe ist sowohl in Kabul als auch im ganzen Land in den letzten 
anderthalb Jahren stetig zurückgegangen. Zwischen 1.6.2019 und 31.10.2019 fanden 19 HPAs in Kabul statt 
(Vorjahreswert: 17), landesweit betrug die Zahl 88. 
Öffentlichkeitswirksame Angriffe durch regierungsfeindliche Elemente setzten sich im Berichtszeitraum 
(8.11.2019-6.2.2020) fort: 8 Selbstmordanschläge wurden verzeichnet; im Berichtszeitraum davor (9.8.-
7.11.2019) wurden 31 und im Vergleichszeitraum des Vorjahres 12 Selbstmordanschläge verzeichnet. Der 
Großteil der Anschläge richtetet sich gegen die ANDSF (afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte) und 
die internationalen Streitkräfte; dazu zählte ein komplexer Angriff der Taliban auf den Militärflughafen Bagram 
im Dezember 2019. Im Februar 2020 kam es in Provinz Nangarhar zu einem sogenannten „green-on-blue-
attack“: der Angreifer trug die Uniform der afghanischen Nationalarmee und eröffnete das Feuer auf 
internationale Streitkräfte, dabei wurden zwei US-Soldaten und ein Soldat der afghanischen Nationalarmee 
getötet. Zu einem weiteren Selbstmordanschlag auf eine Militärakademie kam es ebenso im Februar in der 
Stadt Kabul; bei diesem Angriff wurden mindestens 6 Personen getötet und mehr als 10 verwundet. Dieser 
Großangriff beendete mehrere Monate relativer Ruhe in der afghanischen Hauptstadt. 
Die Taliban setzten außerdem improvisierte Sprengkörper in Selbstmordfahrzeugen gegen Einrichtungen der 
ANDSF in den Provinzen Kandahar, Helmand und Balkh ein.  
 
Anschläge gegen Gläubige und Kultstätten, religiöse Minderheiten 
Nach Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und den Taliban war es bereits Anfang März 2020 zu 
einem ersten großen Angriff des ISKP gekommen. Der ISKP hatte sich an den Verhandlungen nicht beteiligt und 
bekannte sich zu dem Angriff auf eine Gedenkfeier eines schiitischen Führers; Schätzungen zufolge wurden 
dabei mindestens 32 Menschen getötet und 60 Personen verletzt. 
Am 25.3.2020 kam es zu einem tödlichen Angriff des ISKP auf eine Gebetsstätte der Sikh (Dharamshala) in 
Kabul. Dabei starben 25 Menschen, 8 weitere wurden verletzt. Regierungsnahe Quellen in Afghanistan machen 
das Haqqani-Netzwerk für diesen Angriff verantwortlich, sie werten dies als Vergeltung für die Gewalt an 
Muslimen in Indien. Die Taliban distanzierten sich von dem Angriff. Am Tag nach dem Angriff auf die 
Gebetsstätte, detonierte eine magnetische Bombe beim Krematorium der Sikh, als die Trauerfeierlichkeiten für 
die getöteten Sikh-Mitglieder im Gange waren. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt. 
 
Regierungsfeindliche Gruppierungen 
 
In Afghanistan sind unterschiedliche regierungsfeindliche Gruppierungen aktiv – insbesondere die Grenzregion 
zu Pakistan bleibt eine Zufluchtsstätte für unterschiedliche Gruppierungen, wie Taliban, Islamischer Staat, al-
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Qaida, Haqqani-Netzwerk, Lashkar-e Tayyiba, Tehrik-e Taliban Pakistan, sowie Islamic Movement of Uzbekistan 
und stellt nicht nur für die beiden Länder eine Sicherheitsherausforderung dar, sondern eine Bedrohung für die 
gesamte regionale Sicherheit und Stabilität: 
 
Taliban  
Der derzeitige Taliban-Führer ist nach wie vor Haibatullah Akhundzada – Stellvertreter sind Mullah Mohammad 
Yaqub – Sohn des ehemaligen Taliban-Führers Mullah Omar – und Serajuddin Haqqani Sohn des Führers des 
Haqqani-Netzwerkes. Die Taliban bezeichnen sich selbst als das Islamische Emirat Afghanistan. Die 
Regierungsstruktur und das militärische Kommando sind in der Layha, einem Verhaltenskodex der Taliban 
definiert, welche zuletzt 2010 veröffentlicht wurde. Die Taliban sind keine monolithische Organisation; nur allzu 
oft werden die Taliban als eine homogene Einheit angesehen, während diese aber eine lose Zusammenballung 
lokaler Stammesführer, unabhängiger Warlords sowie abgekoppelter und abgeschotteter Zellen sind. 
Ein Bericht über die Rekrutierungspraxis der Taliban teilt die Taliban-Kämpfer in zwei Kategorien: professionelle 
Vollzeitkämpfer, die oft in den Madrassen rekrutiert werden, und Teilzeit-Kämpfer vor Ort, die gegenüber einem 
lokalen Kommandanten loyal und in die lokale Gesellschaft eingebettet sind. Die Gesamtstärke der Taliban 
wurde von einem Experten im Jahr 2017 auf über 200.000 geschätzt, darunter angeblich 150.000 Kämpfer 
(rund 60.000 Vollzeitkämpfer mobiler Einheiten, der Rest sein Teil der lokalen Milizen). Der Experte schätzte 
jedoch, dass die Zahl der Vollzeitkämpfer, die gleichzeitig in Afghanistan aktiv sind, selten 40.000 übersteigt. Im 
Jänner 2018 schätzte ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums die Gesamtstärke der Taliban in 
Afghanistan auf 60.000. Laut dem oben genannten Experten werden die Kämpfe hauptsächlich von den 
Vollzeitkämpfern der mobilen Einheiten ausgetragen. 
Die Taliban betreiben Trainingslager in Afghanistan. Seit Ende 2014 wurden 20 davon öffentlich zur Schau 
gestellt. Das Khalid bin Walid-Camp soll12 Ableger, in acht Provinzen betreibt (Helmand, Kandahar, Ghazni, 
Ghor, Saripul, Faryab, Farah und Maidan Wardak). 300 Militärtrainer und Gelehrte sind dort tätig und es soll 
möglich sein, in diesem Camp bis zu 2.000 Rekruten auf einmal auszubilden. 
Die Mehrheit der Taliban sind immer noch Paschtunen, obwohl es eine wachsende Minderheit an Tadschiken, 
Usbeken, Belutschen und sogar mehreren hundert Hazara (einschließlich Schiiten) gibt. In einigen nördlichen 
Gebieten sollen die Taliban bereits überwiegend Nicht-Paschtunen sein, da sie innerhalb der lokalen 
Bevölkerung rekrutieren. 
 
Haqqani-Netzwerk 
Das seit 2012 bestehende Haqqani-Netzwerk ist eine teilautonome Organisation, Bestandteil der afghanischen 
Taliban und Verbündeter von al-Qaida. Benannt nach dessen Begründer, Jalaluddin Haqqani, einem führenden 
Mitglied des antisowjetischen Jihad (1979-1989) und einer wichtigen Taliban-Figur; sein Tod wurde von den 
Taliban im September 2018 verlautbart. Der derzeitige Leiter ist dessen Sohn Serajuddin Haqqani, der seit 2015, 
als stellvertretender Leiter galt. 
Als gefährlichster Arm der Taliban, hat das Haqqani-Netzwerk, seit Jahren Angriffe in den städtischen Bereichen 
ausgeführt und wird für einige der tödlichsten Angriffe in Afghanistan verantwortlich gemacht. 
Islamischer Staat (IS/ISIS/ISIL/Daesh), Islamischer Staat Khorasan Provinz (ISKP) 
Erste Berichte über den Islamischen Staat (IS, auch ISIS, ISIL oder Daesh genannt) in Afghanistan gehen auf den 
Sommer 2014 zurück. Zu den Kommandanten gehörten zunächst oft unzufriedene afghanische und 
pakistanische Taliban. Schätzungen zur Stärke des ISKP variieren zwischen 1.500 und 3.000, bzw. 2.500 und 
4.000 Kämpfern. Nach US-Angaben vom Frühjahr 2019 ist ihre Zahl auf 5.000 gestiegen. Auch soll der 
Islamische Staat vom zahlenmäßigen Anstieg der Kämpfer in Pakistan und Usbekistan sowie von aus Syrien 
geflohenen Kämpfern profitieren. 
Der ISKP geriet in dessen Hochburg in Ostafghanistan nachhaltig unter Druck. Jahrelange konzertierten sich 
Militäroffensiven der US-amerikanischen und afghanischen Streitkräfte auf diese Hochburgen. Auch die Taliban 
intensivierten in jüngster Zeit ihre Angriffe gegen den ISKP in diesen Regionen. So sollen 5.000 Talibankämpfer 
aus der Provinz Kandahar gekommen sein, um den ISKP in Nangarhar zu bekämpfen. Schlussendlich ist im 
November 2019 die wichtigste Hochburg des islamischen Staates in Ostafghanistan zusammengebrochen. Über 
1.400 Kämpfer und Anhänger des ISKP, darunter auch Frauen und Kinder, kapitulierten. Zwar wurde der ISKP 
im November 2019 weitgehend aus der Provinz Nangarhar vertrieben, jedoch soll er weiterhin in den 
westlichen Gebieten der Provinz Kunar präsent sein. Die landesweite Mannstärke des ISKP wurde seit Anfang 
2019 von 3.000 Kämpfern auf 300 Kämpfer reduziert. 
49 Angriffe werden dem ISKP im Zeitraum 8.11.2019-6.2.2020 zugeschrieben, im Vergleichszeitraum des 
Vorjahres wurden 194 Vorfälle registriert. Im Berichtszeitraum davor wurden 68 Angriffe registriert. 
Die Macht des ISKP in Afghanistan ist kleiner, als jene der Taliban; auch hat er viel Territorium verloren. Der 
ISKP war bzw. ist nicht Teil der Friedensverhandlungen mit den USA und ist weiterhin in der Lage, tödliche 
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Angriffe durchzuführen. Aufgrund des Territoriumsverlustes ist die Rekrutierung und Planung des ISKP stark 
eingeschränkt. 
Der ISKP verurteilt die Taliban als "Abtrünnige", die nur ethnische und/oder nationale Interessen verfolgen. Die 
Taliban und der Islamische Staat sind verfeindet. In Afghanistan kämpfen die Taliban seit Jahren gegen den IS, 
dessen Ideologien und Taktiken weitaus extremer sind als jene der Taliban. Während die Taliban ihre Angriffe 
weitgehend auf Regierungsziele und afghanische und internationale Sicherheitskräfte beschränken, zielt der 
ISKP darauf ab, konfessionelle Gewalt in Afghanistan zu fördern, indem sich Angriffe gegen Schiiten richten. 
Al-Qaida und ihr verbundene Gruppierungen 
Al-Qaida sieht Afghanistan auch weiterhin als sichere Zufluchtsstätte für ihre Führung, basierend auf 
langjährigen und engen Beziehungen zu den Taliban. Beide Gruppierungen haben immer wieder öffentlich die 
Bedeutung ihres Bündnisses betont. Unter der Schirmherrschaft der Taliban ist al-Qaida in den letzten Jahren 
stärker geworden; dabei wird die Zahl der Mitglieder auf 240 geschätzt, wobei sich die meisten in den Provinzen 
Badakhshan, Kunar und Zabul befinden. Mentoren und al-Qaida-Kadettenführer sind oftmals in den Provinzen 
Helmand und Kandahar aktiv. 
Al-Qaida will die Präsenz in der Provinz Badakhshan stärken, insbesondere im Distrikt Shighnan, der an der 
Grenze zu Tadschikistan liegt, aber auch in der Provinz Paktika, Distrikt Barmal, wird versucht die Präsenz 
auszubauen. Des Weiteren fungieren al-Qaida-Mitglieder als Ausbilder und Religionslehrer der Taliban und ihrer 
Familienmitglieder. 
Im Rahmen der Friedensgespräche mit US-Vertretern haben die Taliban angeblich im Jänner 2019 zugestimmt, 
internationale Terrorgruppen wie Al-Qaida aus Afghanistan zu verbannen (LIB 2019, samt KI vom 18.05.20, 
Kap. 2). 
 
Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 673 zivile Opfer (213 Tote und 460 Verletzte) in der Provinz Ghazni. Dies 
entspricht einer Steigerung von 3% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren 
Selbstmordattentate, gefolgt von improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs; ohne 
Selbstmordattentate) und Kämpfen am Boden. 
Einem UN-Bericht zufolge, war Ghazni neben Helmand und Farah zwischen Februar und Juni 2019 eines der 
aktivsten Konfliktgebiete Afghanistans. Mehr als die Hälfte aller Luftangriffe fanden in diesem Zeitraum in den 
Provinzen Helmand und Ghazni statt. Anfang April 2019 beschloss die Regierung die „Operation Khalid“, welche 
unter anderem auf Ghazni fokussiert. Auch die Winteroperationen 2018/2019 der ANDSF konzentrierten sich 
unter anderem auf diese Provinz. In der Provinz kommt es regelmäßig zu militärischen Operationen; ebenso 
werden Luftangriffe in der Provinz durchgeführt. Bei manchen militärischen Operationen werden 
beispielsweise Taliban getötet. Außerdem kommt es immer wieder zu bewaffneten Zusammenstößen zwischen 
Taliban und Sicherheitskräften. Auch verlautbarte die Regierung im September 2019 nach wie vor Offensiven 
gegen die Aufständischen in der Provinz zu führen, um das Territorium der Taliban zu verkleinern. 
Mitte August 2018 eroberten die Taliban große Teile der Stadt Ghazni, was zu heftigen Kämpfen zwischen den 
Aufständischen und den Regierungskräften führte. Nach fünf Tagen erlangte die Regierung wieder die Kontrolle 
über die Provinzhauptstadt. Die dabei durchgeführten Luftangriffe führten zu zivilen Opfern und zerstörten 
Häuser von Zivilisten. UNAMA verzeichnete 262 zivile Opfer (79 Tote, 183 Verletzte) im Zusammenhang mit 
dem Talibanangriff im August 2018. Zeitgleich mit dem Angriff auf die Stadt Ghazni eroberten die Taliban den 
Distrikt Ajristan westlich der Provinzhauptstadt. Im November 2018 starteten die Taliban eine Großoffensive 
gegen die von Hazara dominierten Distrikte Jaghuri und Malistan, nachdem die Aufständischen bereits Ende 
Oktober das benachbarte Khas Uruzgan in der Provinz Uruzgan angegriffen hatten. Bis Ende November 2018 
wurden die Taliban aus Jaghuri und Malistan vertrieben. 
Die Parlamentswahlen, die im Oktober 2018 hätten stattfinden sollen, wurden in Ghazni aufgrund der volatilen 
Sicherheitslage zunächst auf April 2019 verschoben. Ende Dezember 2018 kündigte die Unabhängige 
Wahlkommission (independent election commission, IEC) an, dass die Parlamentswahlen in Ghazni sowie die 
Präsidentschaftswahlen in ganz Afghanistan im Juli 2019 mit dreimonatiger Verspätung stattfinden würden. 
Neben der Sicherheitslage nannte ein Bericht des UN-Generalsekretärs auch Proteste, welche die 
Provinzzentrale der IEC blockierten, als einen Grund für die Verschiebung der Wahl in Ghazni (LIB 2019, samt KI 
vom 18.05.20, Kap. 2.10). 
 
Allgemeine Menschenrechtslage:  

Im Bereich der Menschenrechte hat Afghanistan unter schwierigen Umständen Fortschritte gemacht. 
Inzwischen ist eine selbstbewusste neue Generation von Afghaninnen und Afghanen herangewachsen, die sich 
politisch, kulturell und sozial engagiert und der Zivilgesellschaft eine stärkere Stimme verleiht. Diese 
Fortschritte erreichen aber nach wie vor nicht alle Landesteile und sind außerhalb der Städte auch gegen 
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willkürliche Entscheidungen von Amtsträgern und Richtern sowie Einflussnahme örtlicher Machteliten nur 
schwer durchzusetzen. Außerdem wurde Afghanistan für den Zeitraum 2018-2020 erstmals zum Mitglied des 
Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen gewählt. Die Menschenrechte haben in Afghanistan eine klare 
gesetzliche Grundlage. Die 2004 verabschiedete afghanische Verfassung enthält einen umfassenden 
Grundrechtekatalog. Darüber hinaus hat Afghanistan die meisten der einschlägigen völkerrechtlichen Verträge 
– zum Teil mit Vorbehalten – unterzeichnet und/oder ratifiziert. Die afghanische Regierung ist jedoch nicht in 
der Lage, die Menschenrechte vollumfänglich umzusetzen und zu gewährleisten. 
Korruption und begrenzte Kapazitäten schränken in Anliegen von Verfassungs- und 
Menschenrechtsverletzungen den Zugang der Bürger zu Justiz ein. In der Praxis werden politische Rechte und 
Bürgerrechte durch Gewalt, Korruption, Nepotismus und fehlerbehaftete Wahlen eingeschränkt. Bürger 
können Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen bei der Afghanistan Independent Human Rights 
Commission (AIHRC) einreichen, die dann glaubwürdige Beschwerden prüft und zur weiteren Untersuchung 
und Verfolgung an die Staatsanwaltschaft weiterleitet. Die gemäß Verfassung eingesetzte AIHRC bekämpft 
Menschenrechtsverletzungen. Sie erhält nur minimale staatliche Mittel und stützt sich fast ausschließlich auf 
internationale Geldgeber. Innerhalb der Wolesi Jirga beschäftigen sich drei Arbeitsgruppen mit 
Menschenrechtsverletzungen: der Ausschuss für Geschlechterfragen, Zivilgesellschaft und Menschenrechte; 
das Komitee für Drogenbekämpfung, Rauschmittel und ethischen Missbrauch sowie der Jusitz-, 
Verwaltungsreform- und Antikorruptionsausschuss. 
Menschenrechtsverteidiger werden sowohl von staatlichen, als auch nicht-staatlichen Akteuren angegriffen; sie 
werden bedroht, eingeschüchtert, festgenommen und getötet.  Maßnahmen, um Menschenrechtsverteidiger 
zu schützen waren zum einen inadäquat, zum anderen wurden Misshandlungen gegen selbige selten 
untersucht. Die weitverbreitete Missachtung der Rechtsstaatlichkeit sowie die Straflosigkeit für Amtsträger, die 
Menschenrechte verletzen, stellen ernsthafte Probleme dar. Zu den bedeutendsten 
Menschenrechtsproblemen zählen außergerichtliche Tötungen, Verschwindenlassen, Folter, willkürliche 
Verhaftungen und Inhaftierungen, Unterdrückung von Kritik an Amtsträgern durch strafrechtliche Verfolgung 
von Kritikern im Rahmen der Verleumdungs-Gesetzgebung, Korruption, fehlende Rechenschaftspflicht und 
Ermittlungen in Fällen von Gewalt gegen Frauen, sexueller Missbrauch von Kindern durch Sicherheitskräfte, 
Gewalt durch Sicherheitskräfte gegen Mitglieder der LGBTI-Gemeinschaft sowie Gewalt gegen Journalisten. 
Mit Unterstützung der United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) und des Office of the High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR) arbeitet die afghanische Regierung an der Förderung von 
Rechtsstaatlichkeit, der Rechte von Frauen, Kindern, Binnenflüchtlingen und Flüchtlingen sowie 
Rechenschaftspflicht. Im Dezember 2018 würdigte UNAMA die Fortschritte Afghanistans auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, insbesondere unter den Herausforderungen des laufenden bewaffneten Konfliktes und der 
fragilen Sicherheitslage. Die UN arbeitet weiterhin eng mit Afghanistan zusammen, um ein Justizsystem zu 
schaffen, das die Gesetzesreformen, die Verfassungsrechte der Frauen und die Unterbindung von Gewalt 
gegen Frauen voll umsetzen kann (LIB 2019, samt KI vom 18.05.20, Kap. 10). 
 
 
Sicherheitsbehörden:  

Die afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (ANDSF – Afghan National Defense and 
Security Forces) umfassen militärische, polizeiliche und andere Sicherheitskräfte. 
Drei Ministerien verantworten die Sicherheit in Afghanistan: Das afghanische Innenministerium (Afghanistan’s 
Ministry of Interior - MoI), das Verteidigungsministerium (Ministry of Defense - MoD) und der afghanische 
Geheimdienst (NDS). Das Innenministerium ist primär für die interne Ordnung zuständig, dazu zählt auch die 
ANP (Afghan National Police) und die ALP (Afghan Local Police). Die ANA untersteht dem 
Verteidigungsministerium und ist für die externe Sicherheit zuständig, ihre primäre Aufgabe ist jedoch die 
Bekämpfung der Aufständischen innerhalb Afghanistans. Das National Directorate of Security (NDS) fungiert 
als Geheimdienst und ist auch für die Untersuchung von Kriminalfällen zuständig, welche die nationale 
Sicherheit betreffen. Die Ermittlungsabteilung des NDS betreibt ein Untersuchungsgefängnis in Kabul. Die 
afghanischen Sicherheitskräfte werden teilweise von US-amerikanische bzw. Koalitionskräfte unterstützt. 
Die autorisierte Truppenstärke der ANDSF wird mit 382.000 beziffert. Die autorisierte Stärke des MoD beträgt 
227.103 Mann, während die autorisierte Stärke des MoI 154.626 beträgt. Die ALP zählt mit einer Stärke von 
30.000 Leuten als eigenständige Einheit. Die zugewiesene (tatsächliche) Truppenstärke der ANDSF soll jedoch 
nur 272,807 betragen. Die Truppenstärke ist somit seit dem Beginn der RS-Mission im Jänner 2015 stetig 
gesunken. Der Rückgang an Personal wird allerdings auf die Einführung eines neuen Systems zur 
Gehaltsauszahlung zurückgeführt, welches die Zahlung von Gehältern an nichtexistierende Soldaten 
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verhindern soll. Gewisse Daten wie z.B. die Truppenstärke einzelner Einheiten werden teilweise nicht mehr 
publiziert. 
Die Anzahl der in der ANDSF dienenden Frauen hat sich erhöht. Nichtsdestotrotz bestehen nach wie vor 
strukturelle und kulturelle Herausforderungen, um Frauen in die ANDSF und die afghanische Gesellschaft zu 
integrieren. Die derzeitige Anzahl an Frauen, die in der ANA und der ANP dienen, beträgt etwa 4.484 sowie 
432 Frauen, die in zivilen Bereichen tätig sind. 
Afghanische Nationalarmee (ANA) 
Die ANA ist für die externe Sicherheit verantwortlich, dennoch besteht ihre Hauptaufgabe darin, den Aufstand 
im Land zu bekämpfen. Das Verteidigungsministerium hat die Stärke der ANA mit 227.103 autorisiert. 
Soldaten, die zu Vertragsende ihren Dienst verlassen, sind etwa für ein Viertel der monatlichen Ausfallsquoten 
verantwortlich; während Verluste durch Gefechte nur einen kleinen Prozentsatz der monatlichen 
Ausfallsquoten ausmachen. Auch glich bei der ANA die Rate der Rekrutierungen die Ausfallsrate aus. 
Afghan National Police (ANP) und Afghan Local Police (ALP) 
Die ANP gewährleistet die zivile Ordnung und bekämpft Korruption sowie die Produktion und den Schmuggel 
von Drogen. Auch ist sie verantwortlich für die Sicherheit Einzelner und der Gemeinschaft sowie auch dem 
Schutz gesetzlicher Rechte und Freiheiten. Der Fokus der ANP liegt derzeit in der Bekämpfung von 
Aufständischen gemeinsam mit der ANA, jedoch ist es nach wie vor das Langzeitziel der ANP, sich in einen 
traditionellen Polizeiapparat zu verwandeln. 
Dem Innenministerium (MoI) unterstehen die vier Teileinheiten der ANP: Afghanische Uniformierte Polizei 
(AUP), Polizei für Öffentliche Sicherheit (PSP, beinhaltet Teile der ehemaligen Afghanischen Polizei für 
Nationale Zivile Ordnung, ANCOP), Afghan Border Police (ABP), Kriminalpolizei (AACP), Afghan Local Police 
(ALP), und Afghan Public Protection Force (APPF). Das Innenministerium beaufsichtigt darüber hinaus drei 
Spezialeinheiten des Polizeigeneralkommandanten (GCPSU), sowie die Polizei zur Drogenbekämpfung (CNPA). 
Der autorisierte Personalstand der ANP beträgt 124,626. 
Die ALP wird ausschließlich durch die USA finanziert. Die ANP rekrutiert lokal vor Ort in einer der 34 
Rekrutierungsstationen in den Provinzen. Die neuen Rekruten werden zur Polizeiausbildung in eines der zehn 
regionalen Ausbildungszentren entsandt. Die Polizeiausbildung besteht im Allgemeinen aus einem 8- bis 12-
wöchigen Ausbildungskurs. Neben der elementaren Polizeiausbildung mangelt es der ANP an einem 
institutionalisierten Programm zur Entwicklung von Führungskräften – sowohl auf Distrikt-, als auch auf lokaler 
Ebene. Die ALP untersteht dem Innenministerium, der Personalstand wird jedoch nicht den ANDSF 
zugerechnet. Die Stärke der ALP, deren Mitglieder auch als „Guardians“ bezeichnet werden, auf rund 30.000 
Mann stark geschätzt. Derzeit dienen etwa 3.077 Frauen (jene, die registriert sind und Anspruch auf ein 
Grundgehalt haben) in der ANP, wobei 8.898 Stellen für Frauen zur Verfügung stehen. Eine 
Rekrutierungskampagne, die sich auf den Zuwachs weiblicher Rekruten konzentrierte, führte zu positiven 
Ergebnissen. Zwischen Juni und September 2019 traten zusätzlich 138 Frauen ihren Dienst bei der ANP an. 
Resolute Support Mission 
Die „Resolute Support Mission“ ist eine von der NATO geführte Mission, die mit 1.1.2015 ins Leben gerufen 
wurde. Hauptsächlich konzentriert sie sich auf Ausbildungs-, Beratungs- und Unterstützungsaktivitäten auf 
ministerieller und Behördenebene sowie in höheren Rängen der Armee und Polizei. Die Personalstärke der 
Resolute Support Mission beträgt 16.000 Mann (durch 39 NATO-Mitglieder und andere Partner). Das 
Hauptquartier befindet sich in Kabul/Bagram mit vier weiteren Niederlassungen in Mazar-e-Sharif im Norden, 
Herat im Westen, Kandahar im Süden und Laghman im Osten (LIB 2019, samt KI vom 18.05.20, Kap. 4).  
 
Bewegungsfreiheit und Meldewesen 
Das Gesetz garantiert interne Bewegungsfreiheit, Auslandsreisen, Emigration und Rückkehr. Die Regierung 
respektierte diese Rechte im Allgemeinen. Afghanen dürfen sich formell im Land frei bewegen und 
niederlassen. Als zentrale Hürde für die Bewegungsfreiheit werden Sicherheitsbedenken genannt. Besonders 
betroffen ist das Reisen auf dem Landweg. Dazu beigetragen hat ein Anstieg von illegalen Kontrollpunkten und 
Überfällen auf Überlandstraßen. In bestimmten Gebieten machen Gewalt durch Aufständische, Landminen 
und improvisierte Sprengfallen (IEDs) das Reisen besonders gefährlich, speziell in der Nacht.  
Die Ausweichmöglichkeiten für diskriminierte, bedrohte oder verfolgte Personen hängen maßgeblich vom 
Grad ihrer sozialen Verwurzelung, ihrer Ethnie und ihrer finanziellen Lage ab. Die sozialen Netzwerke vor Ort 
und deren Auffangmöglichkeiten spielen eine zentrale Rolle für den Aufbau einer Existenz und die Sicherheit 
am neuen Aufenthaltsort. Für eine Unterstützung seitens der Familie kommt es auch darauf an, welche 
politische und religiöse Überzeugung den jeweiligen Heimatort dominiert. Für Frauen ist es kaum möglich, 
ohne familiäre Einbindung in andere Regionen auszuweichen. Durch die hohe soziale Kontrolle ist gerade im 
ländlichen Raum keine, aber auch in den Städten kaum Anonymität zu erwarten  
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Afghanistan hat kein zentrales Bevölkerungsregister, ebenso wenig „gelbe Seiten” oder Datenbanken mit 
Telefonnummerneinträgen. Auch muss sich ein Neuankömmling bei Ankunft nicht in dem neuen Ort 
registrieren. Die Gemeinschafts- bzw. Bezirksältesten führen kein Personenstandsregister, die Regierung 
registriert jedoch Rückkehrer. Durch die hohe soziale Kontrolle ist gerade im ländlichen Raum keine, aber auch 
in den Städten kaum Anonymität zu erwarten (LIB 2019, samt KI vom 18.05.20, Kap. 18, 18.1). 
1.3.1.13. Medizinische Versorgung 
Seit 2002 hat sich die medizinische Versorgung in Afghanistan stark verbessert, dennoch bleibt sie im 
regionalen Vergleich zurück. Die Lebenserwartung ist in Afghanistan von 50 Jahren im Jahr 1990 auf 64 im Jahr 
2018 gestiegen. Im Jahr 2018 gab es 3.135 funktionierende Gesundheitseinrichtungen in ganz Afghanistan und 
87% der Bevölkerung wohnten nicht weiter als zwei Stunden von einer Einrichtung entfernt. Vor allem in den 
Bereichen Mütter- und Kindersterblichkeit kam es zu erheblichen Verbesserungen. 
Der afghanischen Verfassung zufolge hat der Staat kostenlos medizinische Vorsorge, ärztliche Behandlung und 
medizinische Einrichtungen für alle Bürger/innen zur Verfügung zu stellen. Außerdem fördert der Staat die 
Errichtung und Ausweitung medizinischer Leistungen und Gesundheitszentren. Eine begrenzte Anzahl 
staatlicher Krankenhäuser in Afghanistan bietet kostenfreie medizinische Versorgung an. Die Voraussetzung 
zur kostenfreien Behandlung ist der Nachweis der afghanischen Staatsbürgerschaft mittels Personalausweis 
bzw. Tazkira. Alle Staatsbürger/innen haben dort Zugang zu medizinischer Versorgung und Medikamenten. Die 
Verfügbarkeit und Qualität der Grundbehandlung ist durch Mangel an gut ausgebildeten Ärzten, Ärztinnen und 
Assistenzpersonal (v.a. Hebammen), mangelnde Verfügbarkeit von Medikamenten, schlechtes Management 
sowie schlechte Infrastruktur begrenzt. Dazu kommt das starke Misstrauen der Bevölkerung in die staatlich 
finanzierte medizinische Versorgung. Die Qualität der Kliniken variiert stark. Es gibt praktisch keine 
Qualitätskontrollen. Die medizinische Versorgung in großen Städten und auf Provinzlevel ist sichergestellt, auf 
Ebene von Distrikten und in Dörfern sind Einrichtungen hingegen oft weniger gut ausgerüstet und es kann 
schwer sein, Spezialisten zu finden. Vielfach arbeiten dort KrankenpflegerInnen anstelle von ÄrztInnen, um 
grundlegende Versorgung sicherzustellen und in komplizierten Fällen an Provinzkrankenhäuser zu überweisen. 
Operationseingriffe können in der Regel nur auf Provinzlevel oder höher vorgenommen werden; auf 
Distriktebene sind nur erste Hilfe und kleinere Operationen möglich. Auch dies gilt allerdings nicht für das 
gesamte Land, da in Distrikten mit guter Sicherheitslage in der Regel mehr und bessere Leistungen angeboten 
werden können als in unsicheren Gegenden. Zahlreiche Afghanen begeben sich für medizinische 
Behandlungen – auch bei kleineren Eingriffen – ins Ausland. Dies ist beispielsweise in Pakistan vergleichsweise 
einfach und zumindest für die Mittelklasse erschwinglich. 
Die wenigen staatlichen Krankenhäuser bieten kostenlose Behandlungen an, dennoch kommt es manchmal zu 
einem Mangel an Medikamenten. Deshalb werden Patienten an private Apotheken verwiesen, um diverse 
Medikamente selbst zu kaufen. Untersuchungen und Laborleistungen sind in den staatlichen Krankenhäusern 
generell kostenlos. Gemäß Daten aus dem Jahr 2014 waren 73% der in Afghanistan getätigten 
Gesundheitsausgaben sogenannte „Out-of-pocket“-Zahlungen durch Patienten, nur 5% der Gesamtausgaben 
im Gesundheitsbereich wurden vom Staat geleistet. 
Berichten von UN OCHA zufolge haben rund 10 Millionen Menschen in Afghanistan keinen oder nur 
eingeschränkten Zugang zu medizinischer Grundversorgung. Viele Afghanen suchen, wenn möglich, privat 
geführte Krankenhäuser und Kliniken auf. Die Kosten von Diagnose und Behandlung dort variieren stark und 
müssen von den Patienten selbst getragen werden. Daher ist die Qualität der Gesundheitsbehandlung stark 
einkommensabhängig. Berichten zufolge können Patient/innen in manchen öffentlichen Krankenhäusern 
aufgefordert werden, für Medikamente, ärztliche Leistungen, Laboruntersuchungen und stationäre 
Behandlungen zu bezahlen. Medikamente sind auf jedem afghanischen Markt erwerbbar, die Preise variieren 
je nach Marke und Qualität des Produktes. Die Kosten für Medikamente in staatlichen Krankenhäusern 
weichen vom lokalen Marktpreis ab. Privatkrankenhäuser gibt es zumeist in größeren Städten wie Kabul, 
Jalalabad, Mazar-e Sharif, Herat und Kandahar. Die Behandlungskosten in diesen Einrichtungen variieren. 
90% der medizinischen Versorgung in Afghanistan werden nicht direkt vom Staat zur Verfügung gestellt, 
sondern von nationalen und internationalen NGOs, die über ein Vertragssystem beauftragt werden. Über 
dieses Vertragssystem wird sowohl primäre, als auch sekundäre und tertiäre medizinische Versorgung zur 
Verfügung gestellt. Allerdings mangelt es an Investitionen in medizinische Infrastruktur. Der Bauzustand vieler 
Kliniken ist schlecht. Während in den Städten ein ausreichendes Netz von Krankenhäusern und Kliniken 
besteht, ist es in den ländlichen Gebieten für viele Afghanen schwierig, eine Klinik oder ein Krankenhaus zu 
erreichen. 
Beispielsweise um die Gesundheitsversorgung der afghanischen Bevölkerung in den nördlichen Provinzen 
nachhaltig zu verbessern, zielen Vorhaben im Rahmen des zivilen Wiederaufbaus auch auf den Ausbau eines 
adäquaten Gesundheitssystems ab – mit moderner Krankenhausinfrastruktur, 
Krankenhausmanagementsystemen sowie qualifiziertem Personal. Seit dem Jahr 2009 wurden insgesamt 65 
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Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen gebaut oder renoviert. Neben verbesserten diagnostischen 
Methoden kommen auch innovative Technologien wie z.B. Telemedizin zum Einsatz. 
Auch die Sicherheitslage hat erhebliche Auswirkungen auf die medizinische Versorgung (LIB 2019, samt KI vom 
18.05.20, Kap. 21). 
 
 
Religionsfreiheit:  

Etwa 99.7% der Bevölkerung sind Muslime, davon sind 84.7-89.7% Sunniten. Schätzungen zufolge, sind etwa 
10–19% der Bevölkerung Schiiten. Andere in Afghanistan vertretene Glaubensgemeinschaften wie z.B. Sikhs, 
Hindus, Baha´i und Christen machen zusammen nicht mehr als 1% der Bevölkerung aus. Offiziell lebt noch ein 
Jude in Afghanistan.  
Laut Verfassung ist der Islam die Staatsreligion Afghanistans. Religionsfreiheit ist in der afghanischen 
Verfassung verankert, dies gilt allerdings ausdrücklich nur für Anhänger/innen anderer Religionen als dem 
Islam. Die von Afghanistan ratifizierten internationalen Verträge und Konventionen wie auch die nationalen 
Gesetze sind allesamt im Lichte des generellen Islamvorbehalts (Art. 3 der Verfassung) zu verstehen. Die 
Glaubensfreiheit, die auch die freie Religionsauswahl beinhaltet, gilt in Afghanistan daher für Muslime nicht. 
Darüber hinaus ist die Abkehr vom Islam (Apostasie) nach Scharia-Recht auch strafbewehrt.  
Die Religionsfreiheit hat sich seit 2001 verbessert, wird aber noch immer durch Gewalt und Drangsale gegen 
religiöse Minderheiten und reformierte Muslime behindert. Blasphemie und Abtrünnigkeit werden als 
Kapitalverbrechen angesehen. Nichtmuslimische Religionen sind erlaubt, doch wird stark versucht, deren 
Missionierungsbestrebungen zu behindern. Hindus, Sikhs und Schiiten, speziell jene, die den ethnischen 
Hazara angehören, sind Diskriminierung durch die sunnitische Mehrheit ausgesetzt.   
Im Strafgesetzbuch gibt es keine Definition für Apostasie. Laut der sunnitisch-hanafitischen  

Rechtsprechung gilt Enthauptung als angemessene Strafe für Männer, für Frauen lebenslange Haft, sofern sie 
die Apostasie nicht bereuen. Ein Richter kann eine mindere Strafe verhängen, wenn Zweifel an der Apostasie 
bestehen. Zu Verfolgung von Apostasie und Blasphemie existieren keine Berichte - dennoch hatten Individuen, 
die vom Islam konvertierten, Angst vor Konsequenzen. Christen berichteten, dass sie aus Furcht vor 
Vergeltung, Situationen vermieden, in denen es gegenüber der Regierung so aussehe, als ob sie missionieren 
würden.   
Nichtmuslimische Minderheiten, wie Sikh, Hindu und Christen, sind sozialer Diskriminierung und Belästigung 
ausgesetzt, und in manchen Fällen, sogar Gewalt. Dieses Vorgehen ist jedoch nicht systematisch. Dennoch 
bekleiden Mitglieder dieser Gemeinschaften vereinzelt Ämter auf höchster Ebene. Im Mai 2014 bekleidete ein 
Hindu den Posten des afghanischen Botschafters in Kanada. Davor war Sham Lal Bathija  als 
 hochrangiger  Wirtschaftsberater  von  Karzai  tätig.    

Laut Verfassung soll der Staat einen einheitlichen Bildungsplan einrichten und umsetzen, der auf den 
Bestimmungen des Islams basiert; auch sollen religiöse Kurse auf Grundlage der islamischen Strömungen 
innerhalb des Landes entwickelt werden. Der nationale Bildungsplan enthält Inhalte, die für Schulen entwickelt 
wurden, in denen die Mehrheiten entweder schiitisch oder sunnitisch sind; ebenso konzentrieren sich die 
Schulbücher auf gewaltfreie islamische Bestimmungen und Prinzipien. Der Bildungsplan beinhaltet Islamkurse, 
nicht aber Kurse für andere Religionen. Für Nicht-Muslime ist es nicht erforderlich den Islam an öffentlichen 
Schulen zu lernen.   
Nicht-muslimische religiöse Minderheiten werden durch das geltende Recht diskriminiert. So gilt die 
sunnitische-hanafitische Rechtsprechung für alle afghanischen Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrer 
Religion. Für die religiöse Minderheit der Schiiten gilt in Personenstandsfragen das schiitische Recht. 
Militante Gruppen haben sich unter anderem als Teil eines größeren zivilen Konfliktes gegen Moschen und 
Gelehrte gerichtet. Konservative soziale Einstellungen, Intoleranz und das Unvermögen oder die 
Widerwilligkeit von Polizeibeamten individuelle Freiheiten zu verteidigen bedeuten, dass jene, die religiöse 
und soziale Normen brechen, anfällig für Misshandlung sind.   
Blasphemie – welche anti-islamische Schriften oder Ansprachen beinhaltet, ist ein Kapitalverbrechen im 
Rahmen der gerichtlichen Interpretation des islamischen Rechtes. Ähnlich wie bei Apostasie, gibt das Gericht 
Blasphemisten drei Tage um ihr Vorhaben zu widerrufen oder sie sind dem Tod ausgesetzt.   
Ein Muslim darf eine nicht-muslimische Frau heiraten, aber die Frau muss konvertieren, sofern sie nicht 
Anhängerin der zwei anderen abrahamitischen Religionen, Christentum und Judentum, ist. Einer Muslima ist 
nicht erlaubt einen nicht-muslimischen Mann zu heiraten. Ehen zwischen zwei Nicht-Muslimen sind legal, 
solange das Paar nicht öffentlich ihren nichtmuslimischen Glauben deklariert (LIB 2019, samt KI vom 18.05.20, 
Kap. 15).  
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Schiiten:  

Der Anteil schiitischer Muslime an der Bevölkerung wird auf 10 bis 19% geschätzt. Zuverlässige Zahlen zur 
Größe der schiitischen Gemeinschaft sind nicht verfügbar und werden vom Statistikamt nicht erfasst. Gemäß 
Gemeindeleitern sind die Schiiten Afghanistans mehrheitlich Jafari-Schiiten (Zwölfer-Schiiten), 90% von ihnen 
gehören zur ethnischen Gruppe der Hazara. Unter den Schiiten gibt es auch Ismailiten. 

Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten sind in Afghanistan selten. Beobachtern zufolge ist die 
Diskriminierung der schiitischen Minderheit durch die sunnitische Mehrheit zurückgegangen; dennoch 
existieren Berichte zu lokalen Diskriminierungsfällen. Gemäß Zahlen von UNAMA gab es im Jahr 2018 19 Fälle 
konfessionell motivierter Gewalt gegen Schiiten, bei denen 223 Menschen getötet und 524 Menschen verletzt 
wurden; ein zahlenmäßiger Anstieg der zivilen Opfer um 34%. In den Jahren 2016, 2017 und 2018 wurden 
durch den Islamischen Staat (IS) und die Taliban 51 terroristischen Angriffe auf Glaubensstätten und religiöse 
Anführer der Schiiten bzw. Hazara durchgeführt. 

Die politische Repräsentation und die Beteiligung an den nationalen Institutionen seitens der traditionell 
marginalisierten schiitischen Minderheit, der hauptsächlich ethnische Hazara angehören, ist seit 2001 
gestiegen. Obwohl einige schiitische Muslime höhere Regierungsposten bekleiden, behaupten Mitglieder der 
schiitischen Minderheit, dass die Anzahl dieser Stellen die demografischen Verhältnisse des Landes nicht 
reflektiert. Vertreter der Sunniten hingegen geben an, dass Schiiten im Vergleich zur Bevölkerungszahl in den 
Behörden überrepräsentiert seien. Einige Mitglieder der ismailitischen Gemeinschaft beanstanden die 
vermeintliche Vorenthaltung von politischen Posten; wenngleich vier Parlamentssitze für Ismailiten reserviert 
sind. 

Im Ulema-Rat, der nationalen Versammlung von Religionsgelehrten, die u. a. dem Präsidenten in der Festlegung 
neuer Gesetze und Rechtsprechung beisteht, beträgt die Quote der schiitischen Muslime 25 bis 30%. Des 
Weiteren tagen regelmäßig rechtliche, konstitutionelle und menschenrechtliche Kommissionen, welche aus 
Mitgliedern der sunnitischen und schiitischen Gemeinschaften bestehen und von der Regierung unterstützt 
werden, um die interkonfessionelle Schlichtung zu fördern.   

Das afghanische Ministry of Hajj and Religious Affairs (MOHRA) erlaubt sowohl Sunniten als auch Schiiten 
Pilgerfahrten zu unternehmen (LIB 2019, samt KI vom 18.05.20, Kap. 15.1). 

Christentum und Konversion zum Christentum 

Nichtmuslimische Gruppierungen wie Sikhs, Baha‘i, Hindus und Christen machen ca. 0,3% der Bevölkerung aus. 
Genaue Angaben zur Größe der christlichen Gemeinschaft sind nicht vorhanden. USDOS schätzte im 
Jahresbericht zur Religionsfreiheit 2009 die Größe der geheimen christlichen Gemeinschaft auf 500 bis 8.000 
Personen. Religiöse Freiheit für Christen in Afghanistan existiert; gemäß der afghanischen Verfassung ist es 
Gläubigen erlaubt, ihre Religion in Afghanistan im Rahmen der Gesetze frei auszuüben. Dennoch gibt es 
unterschiedliche Interpretationen zu religiöser Freiheit, da konvertierte Christen im Gegensatz zu originären 
Christen vielen Einschränkungen ausgesetzt sind. Religiöse Freiheit beinhaltet nicht die Konversion. 

Tausende ausländische Christen und einige wenige Afghanen, die originäre Christen und nicht vom Islam 
konvertiert sind, werden normal und fair behandelt. Es gibt kleine Unterschiede zwischen Stadt und Land. In 
den ländlichen Gesellschaften ist man tendenziell feindseliger. 

Afghanische Christen sind in den meisten Fällen vom Islam zum Christentum konvertiert. Neben der drohenden 
strafrechtlichen Verfolgung werden Konvertiten in der Gesellschaft ausgegrenzt und zum Teil angegriffen. Bei 
der Konversion vom Islam zum Christentum wird in erster Linie nicht das Christentum als problematisch 
gesehen, sondern die Abkehr vom und der Austritt aus dem Islam. Laut islamischer Rechtsprechung soll jeder 
Konvertit drei Tage Zeit bekommen, um seinen Konfessionswechsel zu widerrufen. Sollte es zu keinem Widerruf 
kommen, gilt Enthauptung als angemessene Strafe für Männer, während Frauen mit lebenslanger Haft bedroht 
werden. Ein Richter kann eine mildere Strafe verhängen, wenn Zweifel an der Apostasie bestehen. Auch kann 
die Regierung das Eigentum des/der Abtrünnigen konfiszieren und dessen/deren Erbrecht einschränken. 

Konvertiten vom Islam zum Christentum werden von der Gesellschaft nicht gut behandelt, weswegen sie sich 
meist nicht öffentlich bekennen. Zur Zahl der Konvertiten gibt es keine Statistik.  In den meisten Fällen 
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versuchen die Behörden Konvertiten gegen die schlechte Behandlung durch die Gesellschaft zu unterstützen, 
zumindest um potenzielles Chaos und Misshandlung zu vermeiden. 

Für christliche Afghanen gibt es keine Möglichkeit der Religionsausübung außerhalb des häuslichen Rahmens, 
da es keine öffentlich zugänglichen Kirchen im Land gibt. Einzelne christliche Andachtsstätten befinden sich in 
ausländischen Militärbasen. Die einzige legale christliche Kirche im Land befindet sich am Gelände der 
italienischen Botschaft in Kabul. Die afghanischen Behörden erlaubten die Errichtung dieser katholischen 
Kapelle unter der Bedingung, dass sie ausschließlich ausländischen Christen diene und jegliche Missionierung 
vermieden werde. 

Gemäß hanafitischer Rechtsprechung ist Missionierung illegal; Christen berichten, die öffentliche Meinung 
stehe ihnen und der Missionierung weiterhin feindselig gegenüber. Es gibt keine Berichte zu staatlicher 
Verfolgung aufgrund von Apostasie oder Blasphemie. 

Beobachtern zufolge hegen muslimische Ortsansässige den Verdacht, Entwicklungsprojekte würden das 
Christentum verbreiten und missionieren. Ein christliches Krankenhaus ist seit 2005 in Kabul aktiv; bei einem 
Angriff durch einen Mitarbeiter des eigenen Wachdienstes wurden im Jahr 2014 drei ausländische Ärzte dieses 
Krankenhauses getötet. Auch gibt es in Kabul den Verein „Pro Bambini di Kabul“, der aus Mitgliedern 
verschiedener christlicher Orden besteht. Dieser betreibt eine Schule für Kinder mit Behinderung (LIB 2019, 
samt KI vom 18.05.20, Kap. 15.2). 

Apostasie, Blasphemie, Konversion 

Glaubensfreiheit, die auch eine freie Religionswahl beinhaltet, gilt in Afghanistan de facto nur eingeschränkt. 
Die Abkehr vom Islam (Apostasie) wird nach der Scharia als Verbrechen betrachtet, auf das die Todesstrafe 
steht. 

Jeder Konvertit soll laut islamischer Rechtsprechung drei Tage Zeit bekommen, um seinen Konfessionswechsel 
zu widerrufen. Sollte es zu keinem Widerruf kommen, gilt Enthauptung als angemessene Strafe für Männer, 
während Frauen mit lebenslanger Haft bedroht werden. Ein Richter kann eine mildere Strafe verhängen, wenn 
Zweifel an der Apostasie bestehen. Auch kann die Regierung das Eigentum des/der Abtrünnigen konfiszieren 
und dessen/deren Erbrecht einschränken. Des Weiteren ist gemäß hanafitischer Rechtsprechung Missionierung 
illegal. Dasselbe gilt für Blasphemie, die in der hanafitischen Rechtsprechung unter die Kapitalverbrechen fällt 
und auch nach dem neuen Strafgesetzbuch unter der Bezeichnung „religionsbeleidigende 
Verbrechen“ verboten ist. 

Es gibt keine Berichte über die Verhängung der Todesstrafe aufgrund von Apostasie; auch auf höchster Ebene 
scheint die afghanische Regierung kein Interesse zu haben, negative Reaktionen oder Druck hervorzurufen – 
weder vom konservativen Teil der afghanischen Gesellschaft, noch von den liberalen internationalen Kräften, 
die solche Fälle verfolgt haben und auch zur Strafverfolgung von Blasphemie existieren keine Berichte. 

Es kann jedoch einzelne Lokalpolitiker geben, die streng gegen mutmaßliche Apostaten vorgehen und es kann 
auch im Interesse einzelner Politiker sein, Fälle von Konversion oder Blasphemie für ihre eigenen Ziele 
auszunutzen. 

Gefahr bis hin zur Ermordung droht Konvertiten hingegen oft aus dem familiären oder nachbarschaftlichen 
Umfeld. Die afghanische Gesellschaft hat generell eine sehr geringe Toleranz gegenüber Menschen, die als den 
Islam beleidigend oder zurückweisend wahrgenommen werden. Obwohl es auch säkulare Bevölkerungsgruppen 
gibt, sind Personen, die der Apostasie beschuldigt werden, Reaktionen von Familie, Gemeinschaften oder in 
einzelnen Gebieten von Aufständischen ausgesetzt, aber eher nicht von staatlichen Akteuren. Wegen 
konservativer sozialer Einstellungen und Intoleranz sowie der Unfähigkeit oder Unwilligkeit der 
Sicherheitskräfte, individuelle Freiheiten zu verteidigen, sind Personen, die mutmaßlich gegen religiöse und 
soziale Normen verstoßen, vulnerabel für Misshandlung. 

Abtrünnige haben Zugang zu staatlichen Leistungen; es existiert kein Gesetz, Präzedenzfall oder 
Gewohnheiten, die Leistungen für Abtrünnige durch den Staat aufheben oder einschränken. Sofern sie nicht 
verurteilt und frei sind, können sie Leistungen der Behörden in Anspruch nehmen (LIB 2019, samt KI vom 
18.05.20, Kap. 15.5). 
Ethnische Minderheiten:  
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In Afghanistan leben laut Schätzungen zwischen 32 und 35 Millionen Menschen. Zuverlässige statistische 
Angaben zu den Ethnien Afghanistans und zu den verschiedenen Sprachen existieren nicht. Schätzungen 
zufolge, sind: 40 bis 42% Pashtunen, 27 bis 30% Tadschiken, 9 bis 10% Hazara, 9% Usbeken, ca. 4% Aimaken, 
3% Turkmenen und 2% Belutschen. Weiters leben in Afghanistan eine große Zahl an kleinen und kleinsten 
Völkern und Stämmen, die Sprachen aus unterschiedlichsten Sprachfamilien sprechen. 
Artikel 4 der Verfassung Afghanistans besagt: „Die Nation Afghanistans besteht aus den Völkerschaften der 
Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Paschai, Nuristani, Aimaq, Araber, 
Kirgisen, Qizilbasch, Gojar, Brahui und anderen Völkerschaften. Das Wort ‚Afghane‘ wird für jeden 
Staatsbürger der Nation Afghanistans verwendet“. Die afghanische Verfassung schützt sämtliche ethnischen 
Minderheiten. Neben den offiziellen Landessprachen Dari und Paschtu wird in der Verfassung (Artikel 16) 
sechs weiteren Sprachen ein offizieller Status in jenen Gebieten eingeräumt, wo die Mehrheit der Bevölkerung 
(auch) eine dieser Sprachen spricht: Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch, Pashai, Nuristani und Pamiri. Es 
gibt keine Hinweise, dass bestimmte soziale Gruppen ausgeschlossen werden. Keine Gesetze verhindern die 
Teilnahme der Minderheiten am politischen Leben. Nichtsdestotrotz, beschweren sich unterschiedliche 
ethnische Gruppen, keinen Zugang zu staatlicher Anstellung in Provinzen zu haben, in denen sie eine 
Minderheit darstellen. 

Der Gleichheitsgrundsatz ist in der afghanischen Verfassung rechtlich verankert, wird allerdings in der 

gesellschaftlichen Praxis immer wieder konterkariert. Soziale Diskriminierung und Ausgrenzung anderer 

ethnischer Gruppen und Religionen im Alltag besteht fort und wird nicht zuverlässig durch staatliche 

Gegenmaßnahmen verhindert. Ethnische Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen resultierten 

weiterhin in Konflikten und Tötungen (LIB 2019, samt KI vom 18.05.20, Kap. 16). 

Hazara 

Die schiitische Minderheit der Hazara macht etwa 9 bis 10% der Bevölkerung aus (GIZ 4.2019; vgl. CIA 2012). 

Die Hazara besiedelten traditionell das Bergland in Zentralafghanistan, das sich zwischen Kabul im Osten und 

Herat im Westen erstreckt; der Hazaradjat [zentrales Hochland] umfasst die Provinzen Bamyan, Ghazni, 

Daikundi und den Westen der Provinz (Maidan) Wardak sowie Teile der Provinzen Ghor, Uruzgan, Parwan, 

Samangan, Baghlan, Balkh, Badghis, und Sar-e Pul. Jahrzehntelange Kriege und schwierige Lebensbedingungen 

haben viele Hazara aus ihrer Heimatregion in die afghanischen Städte, insbesondere nach Kabul, getrieben (BFA 

7.2016). 

Die Stadt Kabul ist in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsen und ethnisch gesehen vielfältig. 

Neuankömmlinge aus den Provinzen tendieren dazu, sich in Gegenden niederzulassen, wo sie ein gewisses Maß 

an Unterstützung ihrer Gemeinschaft erwarten können (sofern sie solche Kontakte haben) oder sich in jenem 

Stadtteil niederzulassen, der für sie am praktischen sie ist, da viele von ihnen – zumindest anfangs – regelmäßig 

zurück in ihre Heimatprovinzen pendeln. Die Auswirkungen neuer Bewohner auf die Stadt sind schwer zu 

evaluieren. Bewohner der zentralen Stadtbereiche neigen zu öfteren Wohnortwechseln, um näher bei ihrer 

Arbeitsstätte zu wohnen oder um wirtschaftlichen Möglichkeiten und sicherheitsrelevanten Trends zu folgen. 

Diese ständigen Wohnortwechsel haben einen störenden Effekt auf soziale Netzwerke, was sich oftmals in der 

Beschwerde bemerkbar macht „man kenne seine Nachbarn nicht mehr“ (AAN 19.3.2019). Viele Hazara leben 

unter anderem in Stadtvierteln im Westen der Stadt, insbesondere in Kart-e Se, Dasht-e Barchi sowie in den 

Stadtteilen Kart-e Chahar, Deh Buri , Afshar und Kart-e Mamurin (AAN 19.3.2019). 

Wichtige Merkmale der ethnischen Identität der Hazara sind ihr ethnisch-asiatisches Erscheinungsbild (BFA 

7.2016). Ethnische Hazara sind mehrheitlich Zwölfer-Schiiten (BFA 7.2016; vgl. MRG o.D.c), auch bekannt als 

Jafari Schiiten (USDOS 21.6.2019). Eine Minderheit der Hazara, die vor allem im nordöstlichen Teil des 

Hazaradjat lebt, ist ismailitisch (BFA 7.2016). Ismailische Muslime, die vor allem, aber nicht ausschließlich, 
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Hazara sind (GS 21.8.2012), leben hauptsächlich in Kabul sowie den zentralen und nördlichen Provinzen 

Afghanistans (USDOS 21.6.2019). 

Die Lage der Hazara, die während der Taliban-Herrschaft besonders verfolgt waren, hat sich grundsätzlich 

verbessert (AA 2.9.2019; vgl. FH 4.2.2019) und Hazara bekleiden inzwischen auch prominente Stellen in der 

Regierung und im öffentlichen Leben, sind jedoch in der öffentlichen Verwaltung nach wie vor 

unterrepräsentiert (AA 2.9.2019). Hazara werden am Arbeitsmarkt diskriminiert. Soziale Diskriminierung gegen 

schiitische Hazara, basierend auf Klasse, Ethnie oder religiösen Ansichten, finden ihre Fortsetzung in Erpressung 

(illegale Steuern), Zwangsrekrutierung, Zwangsarbeit, physischer Misshandlung und Inhaftierung (USDOS 

11.3.2020). Nichtsdestotrotz, genießt die traditionell marginalisierte schiitische muslimische Minderheit, zu der 

die meisten ethnischen Hazara gehören, seit 2001 eine zunehmende politische Repräsentation und Beteiligung 

an nationalen Institutionen (FH 4.2.2019; vgl. WP 21.3.2018). 

Die Hazara-Gemeinschaft/Gesellschaft ist traditionell strukturiert und basiert auf der Kernfamilie bzw. dem Klan 

(BFA 7.2016; vgl. MRG o.D.c). Sollte der Haushalts vorstehende Mann versterben, wird die Witwe 

Haushaltsvorständin, bis der älteste Sohn volljährig ist (MRG o.D.c). Es bestehen keine sozialen und politischen 

Stammesstrukturen (BFA 7.2016). 

Hazara neigen sowohl in ihren sozialen, als auch politischen Ansichten dazu, liberal zu sein, was im Gegensatz zu 

den Ansichten sunnitischer Militanter steht (WP 21.3.2018). Berichten zufolge halten Angriffe durch den ISKP 

und andere aufständische Gruppierungen auf spezifische religiöse und ethno-religiöse Gruppen – inklusive der 

schiitischen Hazara – an (USDOS 21.6.2019). 

Im Laufe des Jahres 2109 setzte der ISKP Angriffe gegen schiitische, vorwiegend aus der Hazara 

Gemeinschaften, fort. Beispielsweise griff der ISKP einen Hochzeitssaal in einem vorwiegend schiitischen 

Hazara-Viertel in Kabul an; dabei wurden 91 Personen getötet, darunter 15 Kinder und weitere 143 Personen 

verletzt wurden. Zwar waren unter den Getöteten auch Hazara, die meisten Opfer waren Nicht-Hazara-Schiiten 

und Sunniten. Der ISKP nannte ein sektiererisches Motiv für den Angriff (USDOS 11.3.20209). Das von 

schiitischen Hazara bewohnte Gebiet Dasht-e Barchi in Westkabul ist immer wieder Ziel von Angriffen. Die 

Regierung hat Pläne zur Verstärkung der Präsenz der afghanischen Sicherheitskräfte verlautbart (USDOS 

21.6.2019). Angriffe werden auch als Vergeltung gegen mutmaßliche schiitische Unterstützung der iranischen 

Aktivitäten in Syrien durchgeführt(MEI 10.2018; vgl. WP 21.3.2018). 

In Randgebieten des Hazaradjat kommt es immer wieder zu Spannungen und teilweise gewaltsamen 

Auseinandersetzungen zwischen Nomaden und sesshaften Landwirten, oftmals Hazara (AREU 1.2018). 

Die Hazara sind im nationalen Durchschnitt mit etwa 10% in der Afghan National Army und der Afghan National 

Police repräsentiert (BI 29.9.2017). NGOs berichten, dass Polizeibeamte, die der Hazara-Gemeinschaft 

angehören, öfter als andere Ethnien in unsicheren Gebieten eingesetzt werden oder im Innenministerium an 

symbolische Positionen ohne Kompetenzen befördert werden (USDOS 13.3.2019). 

Zu regionalen Gegebenheiten: 

. Ghazni:  

Die Provinz Ghazni liegt im Südosten Afghanistans und grenzt an die Provinzen Bamyan und Wardak im 
Norden, Logar, Paktya und Paktika im Osten, Zabul im Süden und Uruzgan und Daykundi im Westen. Ghazni 
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liegt an keiner internationalen Grenze. Die Provinz ist in 19 Distrikte unterteilt: die Provinzhauptstadt Ghazni-
Stadt sowie den Distrikte Ab Band, Ajristan, Andar (auch Shelgar genannt), De Hyak, Gelan, Giro, Jaghatu, 
Jaghuri, Khwaja Omari, Malistan, Muqur, Nawa, Nawur, Qara Bagh, Rashidan, Waghaz, Wali Muhammad 
Shahid (Khugyani) und Zanakhan. Nach Schätzungen der CSO für den Zeitraum 2019-20 leben 1.338.597 
Menschen in Ghazni. Die Provinz wird von Paschtunen, Tadschiken und Hazara sowie von mehreren kleineren 
Gruppen wie Bayats, Sadats und Sikhs bewohnt. Fast die Hälfte der Bevölkerung von Ghazni sind Paschtunen, 
etwas weniger als die Hälfte sind Hazara und rund 5% sind Tadschiken. 
Die Stadt Ghazni liegt an der Ring Road, welche die Hauptstadt Kabul mit dem großen Ballungszentrum 
Kandahar im Süden verbindet und auch die Straße zu Paktikas Hauptstadt Sharan zweigt in der Stadt Ghazni 
von der Ring Road ab, die Straße nach Paktyas Hauptstadt Gardez dagegen etwas nördlich der Stadt. Die 
Kontrolle über Ghazni ist daher von strategischer Bedeutung. Einem Bericht vom Dezember 2018 zufolge steht 
die Ghazni-Paktika-Autobahn unter Taliban-Kontrolle und ist für Zivil- und Regierungsfahrzeuge gesperrt, wobei 
die Aufständischen weiterhin Druck auf die Kabul-Kandahar-Autobahn ausüben, bzw. Straßenkontrollen 
durchführen. Im Mai 2019 war die Ghazni-Paktika-Autobahn seit einem Jahr geschlossen. Auch die Ghazni-
Paktia-Autobahn war Anfang März 2019 trotz einer 20-tägigen Militäroperation gegen die Taliban immer noch 
gesperrt. Im Mai 2019 führten die Regierungskräfte an den Rändern von Ghazni-Stadt Räumungsoperationen 
zur Befreiung der Verkehrswege durch. Die Kontrolle über die Straße nach Gardez, der Provinzhauptstadt von 
Paktia ist bedeutsam für die Verteidigung von Ghazni, da sich die Militärbasis des für die Provinz zuständigen 
Corps dort befindet. 
Gemäß dem UNODC Opium Survey 2018 gehörte Ghazni 2018 nicht zu den zehn wichtigsten 
schlafmohnanbauenden Provinzen Afghanistans. Während die Provinz zwischen 2013 und 2016 schlafmohnfrei 
war, wurden 2017 etwa 1.000 Hektar angebaut. Im Jahr 2018 nahm die Anbaufläche um 64% ab. Der größte 
Teil von Ghazni's Schlafmohn wurde 2018 im volatilen Distrikt Ajristan angebaut. 
 
Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 
Ghazni gehörte im Mai 2019 zu den relativ volatilen Provinzen im Südosten Afghanistans. Taliban-Kämpfer sind 
in einigen der unruhigen Distrikte der Provinz aktiv, wo sie oft versuchen, terroristische Aktivitäten gegen die 
Regierung und Sicherheitseinrichtungen durchzuführen. Gleichzeitig führen die Regierungskräfte regelmäßig 
Operationen in Ghazni durch, um die Aufständischen aus der Provinz zu vertreiben. 
Aufgrund der Präsenz von Taliban-Aufständischen in manchen Regionen der Provinz, gilt Ghazni als relativ 
unruhig, so standen beispielsweise Ende 2018, einem Bericht zufolge,  acht Distrikte der Provinz unter Kontrolle 
der Taliban gestanden haben, fünf weitere Distrikte waren stark umkämpft. Im Jänner 2019 wurde berichtet, 
dass die administrativen Angelegenheiten der Distrikte Andar, Deh Yak, Zanakhan, Khwaja Omari, Rashidan, 
Jaghatu, Waghaz und Khugyani aufgrund der Sicherheitslage bzw. Präsenz der Taliban nach Ghazni-Stadt oder 
in die Nähe der Provinzhauptstadt verlegt wurden. Aufgrund der Sicherheitslage sei es für die Bewohner 
schwierig, zu den neuen administrativen Zentren zu gelangen. Dem Verteidigungsminister zufolge, sind in der 
Provinz mehr Taliban und Al-Qaida-Kämpfer aktiv, als in anderen Provinzen. Dem Innenminister zufolge, hat 
sich die Sicherheitslage in der Provinz verschlechtert und die Taliban erlitten bei jüngsten Zusammenstößen 
schwere Verluste. 
In Ergänzung zur Afghan National Police (ANP), der Afghan Local Police (ALP) und der paramilitärischen Kräfte 
des National Directorate of Security (NDS) entsteht im Distrikt Jaghuri im Rahmen eines Pilotprojekts eine neu 
eingerichtete Afghan National Army Territorial Force (ANA TF). Diese lokale Einheit soll die Bevölkerung 
schützen und Territorium halten, ohne von lokalen Machthabern oder Gruppeninteressen vereinnahmt zu 
werden. Während des Angriffs auf Ghazni-Stadt im August 2018 wurden die afghanischen Regierungskräfte von 
US-amerikanischen Streitkräften unterstützt – laut einer Quelle nicht nur durch Luftangriffe, sondern auch von 
US-Spezialeinheiten am Boden. Ghazni liegt im Verantwortungsbereich des 203. ANA Tandar Corps  das der 
Task Force Southeast untersteht, die von US-amerikanischen Streitkräften geleitet wird. 

Balkh 

Balkh liegt im Norden Afghanistans und grenzt im Norden an Usbekistan, im Nordosten an Tadschikistan, im 

Osten an Kunduz und Baghlan, im Südosten an Samangan, im Südwesten an Sar-e Pul, im Westen an Jawzjan 

und im Nordwesten an Turkmenistan (UNOCHA 13.4.2014; vgl. GADM 2018). Die Provinzhauptstadt ist Mazar-e 

Sharif. Die Provinz ist in die folgenden Distrikte unterteilt: Balkh, Char Bolak, Char Kent, Chimtal, Dawlat Abad, 

Dehdadi, Kaldar, Kishindeh, Khulm, Marmul, Mazar-e Sharif, Nahri Shahi, Sholgara, Shortepa und Zari (CSO 

2019; vgl. IEC 2018). 
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Nach Schätzung der zentralen Statistikorganisation Afghanistan (CSO) für den Zeitraum 2019-20 leben 

1.475.649 Personen in der Provinz Balkh, davon geschätzte 469.247 in der Provinzhauptstadt Mazar-e Sharif 

(CSO 2019). Balkh ist eine ethnisch vielfältige Provinz, welche von Paschtunen, Usbeken, Hazara, Tadschiken, 

Turkmenen, Aimaq, Belutschen, Arabern und sunnitischen Hazara (Kawshi) bewohnt wird (PAJ o.D.; vgl. NPS 

o.D.). 

Balkh bzw. die Hauptstadt Mazar-e Sharif ist ein Import-/Exportdrehkreuz sowie ein regionales Handelszentrum 

(SH 16.1.2017). Die Autobahn, welche zum usbekischen Grenzübergang Hairatan-Termiz führt, zweigt ca. 40 km 

östlich von Mazar-e Sharif von der Ringstraße ab (TD 5.12.2017). In Mazar-e Sharif gibt es einen Flughafen mit 

Linienverkehr zu nationalen und internationalen Zielen (BFA Staatendokumentation 25.3.2019). Im Januar 2019 

wurde ein Luftkorridor für Warentransporte eröffnet, der Mazar-e Sharif und Europa über die Türkei verbindet 

(PAJ 9.1.2019). 

Laut dem Opium Survey von UNODC für das Jahr 2018 belegt Balkh den 7. Platz unter den zehn größten 

Schlafmohn produzierenden Provinzen Afghanistans. Aufgrund der Dürre sank der Mohnanbau in der Provinz 

2018 um 30% gegenüber 2017 (UNODC/MCN 11.2018). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Balkh zählt zu den relativ stabilen (TN 1.9.2019) und ruhigen Provinzen Nordafghanistans, in welcher die Taliban 

in der Vergangenheit keinen Fuß fassen konnten (AN 6.5.2019). Die vergleichsweise ruhige Sicherheitslage war 

vor allem auf das Machtmonopol des ehemaligen Kriegsherrn und späteren Gouverneurs von Balkh, Atta 

Mohammed Noor, zurückzuführen (RFE/RL o.D.; RFE/RL 23.3.2018). In den letzten Monaten versuchen 

Aufständische der Taliban die nördliche Provinz Balkh aus benachbarten Regionen zu infiltrieren. Drei 

Schlüsseldistrikte, Zari, Sholagara und Chahar Kant, zählen zu jenen Distrikten, die in den letzten Monaten von 

Sicherheitsbedrohungen betroffen waren. Die Taliban überrannten keines dieser Gebiete (TN 22.8.2019). Einem 

UN-Bericht zufolge, gibt es eine Gruppe von rund 50 Kämpfern in der Provinz Balkh, welche mit dem 

Islamischen Staat (IS) sympathisiert (UNSC 1.2.2019). Bei einer Militäroperation im Februar 2019 wurden unter 

anderem in Balkh IS-Kämpfer getötet (BAMF 11.2.2019). 

Das Hauptquartier des 209. ANA Shaheen Corps befindet sich im Distrikt Dehdadi (TN 22.4.2018). Es ist für die 

Sicherheit in den Provinzen Balkh, Jawzjan, Faryab, Sar-e-Pul und Samangan zuständig und untersteht der 

NATO-Mission Train, Advise, and Assist Command - North (TAAC-N), welche von deutschen Streitkräften geleitet 

wird (USDOD 6.2019). Deutsche Bundeswehrsoldaten sind in Camp Marmal in Mazar-e Sharif stationiert (TS 

22.9.2018). 

… 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 277 zivile Opfer (108 Tote und 169 Verletzte) in der Provinz Balkh. Dies 

entspricht einer Steigerung von 22% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren Kämpfe am 

Boden, gefolgt von improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs; ohne 

Selbstmordattentate) und gezielten Tötungen. (UNAMA 2.2020). 

Im Winter 2018/2019 (UNGASC 28.2.2019) und Frühjahr 2019 wurden ANDSF-Operationen in der Provinz Balkh 

durchgeführt (UNGASC 14.6.2019). Die ANDSF führen auch weiterhin regelmäig Operationen in der Provinz 

(RFERL 22.9.2019; vgl KP 29.8.2019, KP 31.8.2019, KP 9.9.2019) unter anderem mit Unterstützung der US-
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amerikanischen Luftwaffe durch (BAMF 14.1.2019; vgl. KP 9.9.2019). Taliban-Kämpfer griffen Einheiten der ALP, 

Mitglieder regierungsfreundlicher Milizen und Sicherheitsposten beispielsweise in den Distrikten Chahrbulak 

(TN 9.1.2019; vgl. TN 10.1.2019), Chemtal (TN 11.9.2018; vgl. TN 6.7.2018), Dawlatabad (PAJ 3.9.2018; vgl. 

RFE/RL 4.9.2018) und Nahri Shahi (ACCORD 30.4.2019) an. 

Berichten zufolge, errichten die Taliban auf wichtigen Verbindungsstraßen, die unterschiedliche Provinzen 

miteinander verbinden, immer wieder Kontrollpunkte. Dadurch wird das Pendeln für Regierungsangestellte 

erschwert (TN 22.8.2019; vgl. 10.8.2019). Insbesondere der Abschnitt zwischen den Provinzen Balkh und 

Jawjzan ist von dieser Unsicherheit betroffen (TN 10.8.2019). 

Herat 

Die Provinz Herat liegt im Westen Afghanistans und teilt eine internationale Grenze mit dem Iran im Westen 

und Turkmenistan im Norden. Weiters grenzt Herat an die Provinzen Badghis im Nordosten, Ghor im Osten und 

Farah im Süden (UNOCHA 4.2014). Herat ist in 16 Distrikte unterteilt: Adraskan, Chishti Sharif, Fersi, Ghoryan, 

Gulran, Guzera (Nizam-i-Shahid), Herat, Enjil, Karrukh, Kohsan, Kushk (Rubat-i-Sangi), Kushk-i-Kohna, 

Obe/Awba/Obah/Obeh (AAN 9.12.2018; vgl. PAJ o.D., PAJ 13.6.2019), Pashtun Zarghun, Shindand, Zendahjan. 

Zudem bestehen vier weitere „temporäre“ Distrikte – Poshtko, Koh-e-Zore (Koh-e Zawar), Zawol und Zerko (CSO 

2019; vgl. IEC 2018) –, die zum Zweck einer zielgerichteteren Mittelverteilung aus dem Distrikt Shindand 

herausgelöst wurden (AAN 3.7.2015; vgl. PAJ 1.3.2015). Die Provinzhauptstadt von Herat ist Herat-Stadt (CSO 

2019). Herat ist eine der größten Provinzen Afghanistans (PAJ o.D.). 

Die CSO schätzt die Bevölkerung der Provinz für den Zeitraum 2019-20 auf 2.095.117 Einwohner, 556.205 davon 

in der Provinzhauptstadt (CSO 2019). Die wichtigsten ethnischen Gruppen in der Provinz sind Paschtunen, 

Tadschiken, Hazara, Turkmenen, Usbeken und Aimaqs, wobei Paschtunen in elf Grenzdistrikten die Mehrheit 

stellen (PAJ o.D.). Herat-Stadt war historisch gesehen eine tadschikisch dominierte Enklave in einer 

paschtunischen Mehrheits-Provinz, die beträchtliche Hazara- und Aimaq-Minderheiten umfasst (USIP 2015). 

Umfangreiche Migrationsströme haben die ethnische Zusammensetzung der Stadt verändert. Der Anteil an 

schiitischen Hazara ist seit 2001 besonders gestiegen, da viele aus dem Iran rückgeführt oder aus den Provinzen 

Zentralafghanistans vertrieben wurden (AAN 3.2.2019). Der Grad an ethnischer Segregation ist in Herat heute 

ausgeprägt (USIP 2015; vgl. BFA Staatendokumentation 13.6.2019). 

Die Provinz ist durch die Ring Road mit anderen Großstädten verbunden (TD 5.12.2017). Eine Hauptstraße führt 

von Herat ostwärts nach Ghor und Bamyan und weiter nach Kabul. Andere Autobahn verbinden die 

Provinzhauptstadt mit dem afghanisch-turkmenischen Grenzübergang bei Torghundi sowie mit der afghanisch-

iranischen Grenzüberquerung bei Islam Qala (iMMAP 19.9.2017). Ein Flughafen mit Linienflugbetrieb zu 

internationalen und nationalen Destinationen liegt in der unmittelbaren Nachbarschaft von Herat-Stadt (BFA 

Staatendokumentation 25.3.2019). 

Laut UNODC Opium Survey 2018 gehörte Herat 2018 nicht zu den zehn wichtigsten Schlafmohn anbauenden 

Provinzen Afghanistans. 2018 sank der Schlafmohnanbau in Herat im Vergleich zu 2017 um 46%. Die 

wichtigsten Anbaugebiete für Schlafmohn waren im Jahr 2018 die Distrikte Kushk und Shindand (UNODC/MCN 

11.2018). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 
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Herat gehört zu den relativ ruhigen Provinzen im Westen Afghanistans, jedoch sind Taliban-Kämpfer in einigen 

abgelegenen Distrikten aktiv und versuchen oft terroristische Aktivitäten durchzuführen (KP 19.5.2019; vgl. KP 

17.12.2018). Je mehr man sich von Herat-Stadt (die als „sehr sicher“ gilt) und den angrenzenden Distrikten 

Richtung Norden, Westen und Süden entfernt, desto größer wird der Einfluss der Taliban (BFA 

Staatendokumentation 13.6.2019). 

Auch im Vergleich zu Kabul gilt Herat-Stadt einem Mitarbeiter von IOM-Kabul zufolge zwar als sicherere Stadt, 

doch gleichzeitig wird ein Anstieg der Gesetzlosigkeit und Kriminalität verzeichnet: Raubüberfälle nahmen zu 

und ein Mitarbeiter der Vereinten Nationen wurde beispielsweise überfallen und ausgeraubt. Entführungen 

finden gelegentlich statt, wenn auch in Herat nicht in solch einem Ausmaß wie in Kabul (BFA 

Staatendokumentation 13.6.2019). 

Der Distrikt mit den meisten sicherheitsrelevanten Vorfällen ist der an Farah angrenzende Distrikt Shindand, wo 

die Taliban zahlreiche Gebiete kontrollieren. Wegen der großen US-Basis, die in Shindand noch immer operativ 

ist, kontrollieren die Taliban jedoch nicht den gesamten Distrikt. Aufgrund der ganz Afghanistan betreffenden 

territorialen Expansion der Taliban in den vergangenen Jahren sah sich jedoch auch die Provinz Herat 

zunehmend von Kampfhandlungen betroffen. Dennoch ist das Ausmaß der Gewalt im Vergleich zu einigen 

Gebieten des Ostens, Südostens, Südens und Nordens Afghanistans deutlich niedriger (BFA 

Staatendokumentation 13.6.2019). 

Innerhalb der Taliban kam es nach der Bekanntmachung des Todes von Taliban-Führer Mullah Omar im Jahr 

2015 zu Friktionen (AAN 11.1.2017; vgl. RUSI 16.3.2016; SAS 2.11.2018). Mullah Rasoul, der eine versöhnlichere 

Haltung gegenüber der Regierung in Kabul einnahm, spaltete sich zusammen mit rund 1.000 Kämpfern von der 

Taliban-Hauptgruppe ab. Die Regierungstruppen kämpfen in Herat angeblich nicht gegen die Rasoul-Gruppe, die 

sich für Friedensgespräche und den Schutz eines großen Pipeline-Projekts der Regierung in der Region einsetzt 

(SAS 2.11.2018). Innerhalb der Taliban-Hauptfraktion wurde der Schattengouverneur von Herat nach dem 

Waffenstillstand mit den Regierungstruppen zum Eid al-Fitr-Fest im Juni 2018 durch einen als Hardliner 

bekannten Taliban aus Kandahar ersetzt (UNSC 13.6.2019). 

Auf Seiten der Regierung ist das 207. Zafar-Corps der ANA für die Sicherheit in der Provinz Herat verantwortlich 

(USDOD 6.2019; vgl. PAJ 2.1.2019), das der NATO-Mission Train, Advise, and Assist Command - West (TAAC-W) 

untersteht, welche von italienischen Streitkräften geleitet wird (USDOD 6.2019; vgl. KP 16.12.2018). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 400 zivile Opfer (144 Tote und 256 Verletzte) in der Provinz Herat. Dies 

entspricht einer Steigerung von 54% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren improvisierte 

Sprengkörper (improvised explosive devices, IEDs; ohne Selbstmordanschläge), gefolgt von Kämpfen am Boden 

und gezielten Tötungen (UNAMA 2.2020). 

In der Provinz Herat kommt es regelmäßig zu militärischen Operationen (KP 16.6.2019; vgl. KP 28.9.2019, KP 

29.6.2019, KP 17.6.2019, 21.5.2019). Unter anderem kam es dabei auch zu Luftangriffen durch die afghanischen 

Sicherheitskräfte (KP 16.6.2019; vgl. AN 23.6.2019). In manchen Fällen wurden bei Drohnenangriffen 

Talibanaufständische und ihre Führer getötet (AN 23.6.2019; vgl. KP 17.12.2018; KP 25.12.2018). Der volatilste 

Distrikt von Herat ist  Shindand. Dort kommt es zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen rivalisierenden 
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Taliban-Fraktionen, wie auch zwischen den Taliban und regierungsfreundlichen Kräften (NYTM 12.12.2018; AJ 

7.12.2018; AN 30.11.2018; KP 28.4.2018; VoA 13.4.2018). Regierungskräfte führten beispielsweise im 

Dezember 2018 (KP 17.12.2018) und Januar 2019 Operationen in Shindand durch (KP 26.1.2019). Obe ist neben 

Shindand ein weiterer unsicherer Distrikt in Herat (TN 8.9.2018). Im Dezember 2018 wurde berichtet, dass die 

Kontrolle über Obe derzeit nicht statisch ist, sondern sich täglich ändert und sich in einer Pattsituation befindet 

(AAN 9.12.2018). Im Juni 2019 griffen die Aufständischen beispielsweise mehrere Posten der Polizei im Distrikt 

an (AT 2.6.2019; vgl. PAJ 13.6.2019) und die Sicherheitskräfte führten zum Beispiel Anfang Juli 2019 in Obe 

Operationen durch (XI 11.7.2019). Außerdem kommt es in unterschiedlichen Distrikten immer wieder zu 

bewaffneten Zusammenstößen zwischen Taliban und Sicherheitskräften (KP 5.7.2019; vgl. PAJ 30.6.2019) wie 

z.B in den Distrikten Adraskan, Fersi, Kushk-i-Kohna, Obe, Rabat Sangi, Shindand und Zawol (PAJ 30.6.2019).   

Auf der Autobahn zwischen Kabul und Herat sowie Herat und Farah werden Reisende immer wieder von Taliban 

angehalten; diese fordern von Händlern und anderen Reisenden Schutzgelder (ST 14.12.2018). 

Erreichbarkeit 

Die Infrastruktur bleibt ein kritischer Faktor für Afghanistan, trotz der seit 2002 erreichten 

Infrastrukturinvestitionen und -optimierungen (TD 5.12.2017). Seit dem Fall der Taliban wurde das afghanische 

Verkehrswesen in städtischen und ländlichen Gebieten grundlegend erneuert. Beachtenswert ist die 

Vollendung der „Ring Road“, welche Zentrum und Peripherie des Landes sowie die Peripherie mit den 

Nachbarländern verbindet (TD 26.1.2018). Investitionen in ein integriertes Verkehrsnetzwerk zählen zu den 

Projekten, die systematisch geplant und umgesetzt werden. Dies beinhaltet beispielsweise Entwicklungen im 

Bereich des Schienenverkehrs und im Straßenbau (z.B. Vervollständigung der Kabul Ring Road, des Salang-

Tunnels, etc.) (BFA Staatendokumentation 4.2018). 

Verkehrsunfälle sind in Afghanistan keine Seltenheit; jährlich sterben Hunderte von Menschen bei 

Verkehrsunfällen auf Autobahnen im ganzen Land - vor allem durch unbefestigte Straßen, hohe 

Geschwindigkeiten und Nachlässigkeit der Fahrer während der Fahrt (KT 17.2.2017; vgl. IWPR 26.3.2018). Die 

Präsenz von Aufständischen sowie Zusammenstöße zwischen letzteren und den Sicherheitskräften entlang 

einiger Straßenabschnitte gefährden die Sicherheit auf den Straßen. Einige Beispiele dafür sind die 

Straßenabschnitte Kandahar-Uruzgan (Pajhwok 28.4.2018), Ghazni-Paktika (Reuters 5.5.2018), Kabul-Logar 

(Tolonews 21.7.2017) und Kunduz-Takhar (Tolonews 12.5.2017). 

Ring Road 

Straßen wie die „Ring Road“, auch bekannt als „Highway One“,  die das Landesinnere ringförmig umgibt, sind 

nun asphaltiert und machen das Land für Reisen und die Wirtschaft zugänglicher (HP 9.10.2015; vgl. FES 2015). 

Die afghanische Ring Road verbindet Kabul mit den vier bedeutendsten Provinzhauptstädten Herat, Kandahar 

City, Jalalabad und Mazar-e Sharif (USAID 2014; vgl. TG 22.10.2014, BFA Staatendokumentation 4.2018). Die 

Ring Road ist Teil eines Autobahnprojekts von 3.360 km Länge, das 16 Provinzen mit den größten Städten 

Afghanistans, Kabul, Mazar, Herat, Ghazni und Jalalabad, verbinden soll (Tolonews 9.12.2017). Die asiatische 

Entwicklungsbank (Asian Development Bank – ADB, Anm.) genehmigte 150 Millionen USD, um die Kabul Ring 

Road fertig zu stellen. Die fehlenden 151 Kilometer sollen künftig den Distrikt Qaisar (Provinz Faryab, Anm.) mit 

Dar-e Bum (Provinz Badghis, Anm.) verbinden. Dieses Straßenstück ist der letzte Teil der 2.200 km langen 

Straße, welche die großen Städte Afghanistans miteinander verbindet. Mittlerweile leben mehr als 80% der 
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Afghanen weniger als 50 km von der Ring Road entfernt. Die Fernstraße wird in diesem Projekt außerdem mit 

einem Entwässerungssystem ausgestattet, als auch mit weiteren modernen Sicherheitsfunktionen. Durch das 

Ring Road Projekt sollen regionale Verbindungen erleichtert und die Qualität der Transportdienste verbessert 

werden (BFA Staatendokumentation 4.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TD 5.12.2017) 

USAID hat ebenso in die Errichtung und Erhaltung von mehr als 2.000 Kilometern Straße in Afghanistan 

investiert, um Reise- und Warenbewegung zu fördern – dies gilt insbesondere für die Ring Road (BFA 

Staatendokumentation 4.2018). 

Autobahnabschnitt Kandahar - Kabul - Herat 

Die afghanische „Ring Road“ verbindet große afghanische Städte wie Herat, Kandahar, Mazar-e Sharif und 

Kabul (TD 12.4.2018). Sie erstreckt sich südlich von Kabul und ist die Hauptverbindung zwischen der Hauptstadt 

und der großen südlichen Stadt Kandahar (Reuters 13.10.2015). Der Kandahar–Kabul Teil der Ring Road 
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erstreckt sich vom östlichen und südöstlichen Teil Kandahars über die Provinz Zabul nach Ghazni in Richtung 

Kabul, während die Ring Road westlich von Kandahar nach Gereshk in Helmand und Delaram in Nimroz verläuft 

(ISW o.D.). Ein Teil der Ring Road verbindet die Provinz Kandahar mit Lashkargah, der Hauptstadt der Provinz 

Helmand (Xinhua 1.11.2015; vgl. UPI 1.11.2015). 

Der Autobahnabschitt zwischen Kabul und Herat beträgt 1.400 km (IWPR 26.3.2018). Die an die Ring-Road 

anknüpfende 218 km lange Zaranj-Dilram-Autobahn (Provinz Nimroz, Anm.), auch „Route 606“ genannt, soll 

zukünftig Afghanistan mit Chabahar im Iran verbinden (AD 15.8.2017; vgl. TET 9.8.2017, TD 24.5.2017). 

Anrainer beschweren sich über den schlechten Zustand des Autobahnabschnitts Kandahar-Kabul-Herat 

(Tolonews 14.3.2018). Ursachen dafür sind die mangelnde Instandhaltung und ständige Angriffe durch 

Aufständische (IWPR 26.3.2018). 

Autobahnabschnitt Baghlan-Balkh 

Die Baghlan-Balkh-Autobahn ist Teil der Ring Road und verbindet den Norden mit dem Westen des Landes. Sie 

gilt als eine unabdingbare Transitroute zwischen der Hauptstadt der Provinz Baghlan, Pul-e Khumri, und den 

nordwestlichen Provinzen Samangan, Balkh, Jawjzan, Sar-e Pul und Faryab. In der Vergangenheit versuchten 

die Taliban mehrmals ihre Präsenz auf der Route zu verstärken (AAN 15.8.2016). 

Autobahnabschnitt Gardez - Khost (NH08) 

Die Gardez-Khost-Autobahn, auch „G-K-Autobahn“ genannt, ist 101,2 km lang (USAID 7.11.2016; vgl.: Pajhwok 

15.12.2015) und verbindet die Provinzhauptstadt der Provinz Paktia, Gardez, mit Khost City, der 

Provinzhauptstadt von Khost (Pajhwok 15.12.2015). Sie verbindet aber auch Ostafghanistan mit der Ghulam-

Khan-Autobahn in Pakistan. Mitte Dezember 2015 wurde die sanierte Gardez-Khost Autobahn eröffnet. Ebenso 

wurden 410 kleine Brücken und 25 km Schutzwände auf dieser Autobahn errichtet (Pajhwok 15.12.2015; vgl. 

auch: USAID 7.11.2016). 

Grand Trunk Road 

Die Grand Trunk Road, auch bekannt als „G.T. Road“, ist die älteste, längste und bekannteste Straße des 

indischen Subkontinentes (GS o.D.; vgl. Doaks o.D., EIPB 2006). Die über 2.500 km lange Route beginnt in der 

bangladeschischen Stadt Chittagong, verläuft über Delhi in Indien, Lahore und Peshawar in Pakistan, den 

Khyber Pass an der afghanisch-pakistanischen Grenze und endet in Kabul (Samaa 9.8.2017; vgl. Scroll 4.5.2018, 

EIPB 2006). Der Khyber-Pass erstreckt sich über 53 km durch das Safed-Koh-Gebirge und ist eine der 

wichtigsten Verbindungen zwischen Afghanistan und Pakistan; er verbindet Kabul mit Peshawar (EB 30.3.2017; 

vgl. BL o.D., NG o.D.). 

Autobahnabschnitt Jalalabad-Peshawar / Pak-Afghan-Highway 

Die Torkham-Peshawar Autobahn verbindet Jalalabad mit Peshawar in Pakistan, über die afghanische 

Grenzstadt Torkham in der Provinz Nangarhar.  Sie ist eine der am stärksten befahrenen Straßen Afghanistans. 

Der afghanische Teil der Straße besteht aus zwei Abschnitten: die 76 km langen Torkham–Jalalabad-Straße und 

die Jalalabad-Kabul-Verbindung, die sich über 155 km erstreckt (ET 27.10.2016). Die Straße, die auch als „Pak-
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Afghan Highway“ bekannt ist, wird als Wirtschaftsroute zwischen Pakistan, Afghanistan, Usbekistan, 

Tadschikistan und den südasiatischen Ländern genutzt (ET 7.3.2016; vgl. Pajhwok 28.8.2015, PCQ o.D.). 

Autobahnabschnitte Kabul-Bamyan und Bamyan-Mazar-e Sharif 

Am 29.8.2016 wurde die Straße Kabul-Bamyan eingeweiht. Das von der italienischen Agentur für Entwicklung 

finanzierte Straßenprojekt sollte die Verbindung zwischen Kabul und Bamyan erleichtern und den 

wirtschaftlichen Aufschwung in der Region fördern. Durch die neu errichtete Straße beträgt die Reisezeit von 

Kabul nach Bamyan zweieinhalb Stunden (Farnesina 29.8.2016). 

Ausgeführt durch ein chinesisches Unternehmen, wurde der Startschuss zur Weiterführung des Projektes 

„Dare-e-Sof and Yakawlang Road“ gegeben. In der ersten, bereits beendeten Phase, wurde Mazar-e Sharif mit 

dem Distrikt Yakawlang in der Provinz Bamyan durch eine Straße verbunden. Der zweite Teil dieses Projektes, 

eine 178 km lange Straße, die durch mehr als 37 Dörfer verlaufen soll, wird den Distrikt Dare-e-Sof in der 

Provinz Samangan mit dem Distrikt Yakawlang verbinden; angedacht ist eine dritte Phase – dabei sollen die 

Provinzen Bamyan und Kandahar durch eine 550 km lange Straße verbunden werden (Xinhua 9.1.2017). 

 

Kabul Ring Road 

Mitte September 2017 gewährte die islamische Entwicklungsbank (IDB) der afghanischen Regierung ein 

langfristiges Darlehen im Wert von 74 Millionen USD zum Bau der Kabul-Ring-Road, die sich über eine Strecke 

von 95 km erstrecken wird; die Straße soll innerhalb von fünf Jahren gebaut werden (TKT 25.9.2017). 

Salang Tunnel/Salang Korridor   

Der Salang-Korridor gilt als Vorzeigeobjekt des Kalten Krieges und wurde im Jahr 1964 zum ersten Mal eröffnet 

(TD 21.10.2015). Er ist die einzige direkte Verbindung zwischen der Hauptstadt Kabul und dem Norden des 

Landes (WP 22.1.2018; TD 21.10.2015). Der Salang-Tunnel ist 2.7 km (1.7 Meilen) lang und wurde für den 

täglichen Verkehr von 1.000 bis 2.000 Fahrzeugen gebaut. Heute befahren ihn jedoch täglich über 10.000 

Transportmittel, was den Bedarf an Instandhaltungsarbeiten erhöht (WP 22.1.2018). Durch das von der 

Weltbank finanzierte Trans-Hindukush Road Connectivity Project soll bis 2022 u.a. der Salang-Korridor dank 

einer Förderung von 55 Millionen USD renoviert werden (TWB o.D.; vgl. RW 6.7.2017). 

Transportwesen 

Das Transportwesen in Afghanistan gilt als „verhältnismäßig gut“. Es gibt einige regelmäßige Busverbindungen 

innerhalb Kabuls und in die wichtigsten Großstädte Afghanistans (UB 3.2016; vgl. IE o.D.). Die Kernfrage bleibt 

nach wie vor die Sicherheit (IWPR 26.3.2018; vgl. Reuters 13.6.2016, UB 3.2016). Es existieren einige nationale 

Busunternehmen, welche Mazar-e Sharif, Kabul, Herat, Jalalabad und Bamiyan miteinander verbinden; 

Beispiele dafür sind Bazarak Panjshir, Herat Bus, Khawak Panjshir, Ahmad Shah Baba Abdali (vertrauliche 

Quelle 14.5.2018; vgl. IWPR 26.3.2018). 

Aus Bequemlichkeit bevorzugen Reisende, die es sich leisten können, die Nutzung von Gemeinschaftstaxis nach 

Mazar-e Sharif, Kabul, Herat, Jalalabad und Bamiyan (vertrauliche Quelle 14.5.2018). Der folgenden Tabelle 

können die Preise für besagte Reiseziele entnommen werden: 
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Distanz Preis 

Kabul - Mazar 1.500 AFN – 1.700 AFN 

Mazar – Herat ca. 2.800 AFN (keine direkte Verbindung) 

Kabul - Jalalabad ca. 800 AFN 

Kabul – Bamiyan ca. 1.500 AFN 

(vertrauliche Quelle 14.5.2018) 

 

Beispiele für Busverbindungen 

Kabul-Stadt 

Der Mangel an Bussen insbesondere während der Stoßzeit in Kabul-Stadt ist eine Herausforderung für die 

afghanische Regierung. Im Laufe der Jahre wurde versucht, dieses Problem zu lösen, indem Indien dem 

staatlichen Busunternehmen „Afghan Milli Bus Enterprise“ Busse zur Verfügung stellte (AZ 26.7.2015). Bis Ende 

2018 sollen 350 Busse durch indische Hilfsgelder instand gesetzt werden (Khaama Press 27.11.2017). Auch wird 

gemäß Aussagen des Bürgermeisters von Kabul ein Projekt zur Einrichtung eines Metro-Bus-Dienstes, auch Bus 

Rapid Transit genannt, in Kabul-Stadt geplant, der 2018 vollendet werden soll. Die erste Strecke soll 8 km 

abdecken und Deh Afghana mit Sara-e-Shamali verbinden, während die zweite Route vom Baraki Platz bis Deh 

Afghana über Kote Sangi und Deh Mazang verlaufen soll. Insgesamt sollen 111 km innerhalb der Stadt durch 

den Metro-Bus-Dienst abgedeckt werden (Khaama Press 12.9.2017; vgl. Tolonews 15.6.2017). 

Mazar-e Sharif 

Es gibt einige Busverbindungen zwischen Mazar-e Sharif und Kabul. Bis zu 50 unterschiedliche Unternehmen 

bieten 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, Fahrten von und nach Kabul an. Ausführende 

Busunternehmen sind beispielsweise Bazarak Panjshir Bus, Hesarak Panjshir Bus, Jawid Bus, Khorshid Bus und 

Jabal Seraj Bus. Die Preise pro Passagier liegen zwischen 400 und 1.000 Afghani und hängen stark vom Komfort 

im Bus ab. So kann man zum Beispiel in einem Bus der Marke Mercedes Benz mit Toiletten, Kühlschränken und 

Internet reisen. Busreisen gelten als relativ günstig (BFA Staatendokumentation 4.2018). 

Ahmad Shah Baba Abdali Bus Service 

Gemäß einem Sprecher des Verkehrsministeriums gehörte das Busunternehmen Ahmad Shah Baba Abdali im 

Jahr 2017 zu den führenden Transportunternehmen des Landes. In den letzten Jahren war das 

Busunternehmen in zahlreiche Verkehrsunfälle auf der Kandahar-Kabul-Herat-Route involviert. Verschiedenen 

Quellen zufolge wurden zu hohe Geschwindigkeit, Drogenkonsum der Fahrer, Angst vor Angriffen und die 

schlechten Straßenbedingungen als Gründe für die hohe Anzahl an Verkehrsunfällen angeführt (IWPR 
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26.3.2018). Laut einem offiziellen Vertreter der Firma ist Ahmad Shah Baba Abdali das größte Busunternehmen 

Afghanistans. Die Busse dieser Firma transportieren Passagiere von Kandahar nach Kabul, Helmand, Nimroz, 

Herat und in andere Provinzen (Pajhwok 18.3.2015). 

 

Flugverbindungen 

Der folgenden Karte können Informationen über aktive Militär-, Regional- und internationale Flughäfen in den 

verschiedenen Städten Afghanistans entnommen werden. 

Anmerkung der Staatendokumentation: Zu beachten ist, dass es innerhalb von kurzer Zeit zu Änderungen der 

Flugverbindungen kommen kann und in der Karte ausschließlich jene Flughäfen eingetragen sind, die laut 

Quellen am 8.5.2018 Linienverbindungen für Passagiere oder eine geplante Flugbewegung im Zeitraum bis 

sieben Tage nach der Abfrage aufwiesen.(BFA Staatendokumentation 8.5.2018, Flughafenkarte; vgl. 

Migrationsverket 4.5.2018). 

Internationale Flughäfen in Afghanistan 

In Afghanistan gibt es insgesamt vier internationale Flughäfen; alle vier werden für militärische und zivile 

Flugdienste genutzt (Migrationsverket 23.1.2018). Trotz jahrelanger Konflikte verzeichnet die afghanische 

Luftfahrtindustrie einen Anstieg in der Zahl ihrer wettbewerbsfähigen Flugrouten. Daraus folgt ein erleichterter 

Zugang zu Flügen für die afghanische Bevölkerung. Die heimischen Flugdienste sehen sich mit einer 

wachsenden Konkurrenz durch verschiedene Flugunternehmen konfrontiert. Flugrouten wie Kabul – Herat und 
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Kabul – Kandahar, die früher ausschließlich von Ariana Afghan angeboten wurden, werden nun auch von 

internationalen Fluggesellschaften abgedeckt (AG 3.11.2017). 

Internationaler Flughafen Kabul 

Der Flughafen in Kabul ist ein internationaler Flughafen (Tolonews 18.12.2017; vgl. HKA o.D.). Ehemals bekannt 

als internationaler Flughafen Kabul, wurde er im Jahr 2014 in „Internationaler Flughafen Hamid Karzai“ 

umbenannt. Er liegt 16 km außerhalb des Stadtzentrums von Kabul. In den letzten Jahren wurde der Flughafen 

erweitert und modernisiert. Ein neues internationales Terminal wurde hinzugefügt und das alte Terminal wird 

nun für nationale Flüge benutzt (HKA o.D.). Projekte zum Ausbau des Flughafens sollen gemäß der 

Afghanistan‘s Civil Aviation Authority (ACAA) im Jahr 2018 gestartet werden (Tolonews 18.12.2017). 

Internationaler Flughafen Mazar-e Sharif 

Im Jahr 2013 wurde der internationale Maulana Jalaluddin Balkhi Flughafen in Mazar-e Sharif, der Hauptstadt 

der Provinz Balkh, eröffnet (Pajhwok 9.6.2013). Nachdem der Flughafen Mazar-e Sharif derzeit die 

Anforderungen eines erhöhten Personen- und Frachtverkehrsaufkommens nicht erfüllt, ist es notwendig, den 

Flughafen nach internationalen Standards auszubauen, inklusive entsprechender Einrichtungen der 

Luftraumüberwachung und der Flugverkehrskontrolle. Die afghanische Regierung will dieses Projekt 

gemeinsam mit der deutschen Bundesregierung und finanzieller Unterstützung des ADFD (Abu Dhabi Fund for 

Development) angehen. Langfristig soll der Flughafen als internationaler Verkehrsknotenpunkt zwischen 

Europa und Asien die wirtschaftliche Entwicklung der Region entscheidend verbessern. Der im Juni 2017 

eröffnete Flugkorridor zwischen Afghanistan und Indien beinhaltet derzeit nur Flüge von Kabul und Kandahar 

nach Indien; zukünftig sind Frachtflüge von Mazar-e Sharif nach Indien angedacht (BFA Staatendokumentation 

4.2018). 

Kam Air – eine private afghanische Fluglinie, führt seit kurzem auch internationale Flüge nach Delhi durch. 

Diese Flüge werden als nutzbringend für die afghanische Bevölkerung im Norden angesehen – sowohl 

wirtschaftlich als auch insbesondere für jene, die spezielle medizinische Behandlungen benötigen. Indien 

(Delhi) ist die fünfte internationale Destination, die vom Flughafen Mazar-e Sharif aus angeflogen wird. Die 

anderen sind Türkei, Iran, Vereinigte Arabische Emirate und Saudi-Arabien. Die Stadt Herat wird in Zukunft von 

Kam Air zweimal wöchentlich von Neu-Delhi aus angeflogen werden (BFA Staatendokumentation 4.2018). 

Internationaler Flughafen Kandahar 

Der internationale Flughafen Kandahar befindet sich 16 km von Kandahar-Stadt entfernt und ist einer der 

größten Flughäfen des Landes (MB o.D.). Er hat 37 Stellplätze für insgesamt 250 Flugzeuge (Pajhwok 3.6.2015). 

Der Flughafen ist Ziel nationaler sowie internationaler Flüge z.B. aus Indien, Iran, Dubai und anderen 

Abflugsorten (Pajhwok 3.6.2015; vgl. Pajhwok 16.9.2017).  Ein Teil des Flughafens steht den internationalen 

Streitkräften zur Verfügung. Eine separate Militärbasis für einen Teil des afghanischen Heeres ist dort ebenso 

zu finden, wie Gebäude für Firmen (Pajhwok 3.6.2015; LCA 5.1.2018). 

Internationaler Flughafen Herat 

Der internationale Flughafen Herat befindet sich 10 km von der Provinzhauptstadt Herat entfernt. Der 

Flughafen wird u.a. von den Sicherheitskräften der ISAF benutzt, die einen Stützpunkt neben dem Flughafen 
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haben. 2011 wurde ein neues Terminal mit Finanzierung der italienischen Regierung errichtet (HIA o.D.). Seit 

2012 gilt er als internationaler Flughafen (Telesur 13.7.2017; vgl. TN 15.7.2017, Pajhwok 13.2.2012, DW 

10.4.2013), von wo aus Flüge in den Iran, nach Pakistan, Dubai oder Tadschikistan gehen (HIA o.D.). 

Zugverbindungen 

In Afghanistan existieren insgesamt drei Zugverbindungen: Eine Linie verläuft entlang der nördlichen Grenze zu 

Usbekistan (von Hairatan nach Mazar-e Sharif, Anm.) und zwei kurze Strecken verbinden Serhetabat in 

Turkmenistan mit Torghundi (in der Provinz Herat, Anm.) und Aqina (in der Provinz Faryab, Anm.) in 

Afghanistan (RoA 23.2.2018; vgl. RoA o.D.a, RFE/RL 29.11.2016; vgl. vertrauliche Quelle 16.5.2018). Alle drei 

Zugverbindungen sind für den Transport von Fracht gedacht, wobei sie prinzipiell auch Passagiere 

transportieren könnten (vertrauliche Quelle 16.5.2018). Die afghanischen Machthaber lehnten lange Zeit den 

Bau von Eisenbahnen in Afghanistan ab, aus Angst, ausländische Mächte könnten ihre Unabhängigkeit 

gefährden (RoA o.D.a). 

Im Laufe des Jahres 2017 fanden verschiedene Treffen zwischen Repräsentanten Afghanistans und seiner 

Nachbarstaaten u.a. zur Förderung und Vertiefung bestehender Projekte zur Implementierung von 

Zugverbindungen wie dem Five-Nation Railway Corridor und dem Afghanistan Rail Network statt (TD 

26.1.2018). Das Five-Nation Railway Corridor Projekt soll China mit dem Iran verbinden und Kirgisistan, 

Tadschikistan und Afghanistan über eine Länge von insgesamt 2.100 km durchqueren. Mehr als 1.000 km des 

Eisenbahnkorridors werden durch die afghanischen Provinzen Herat, Badghis, Faryab, Jawzjan, Balkh und 

Kunduz verlaufen und sollen zum Teil von der Asian Development Bank (ADB) finanziert werden (MoFA o.D.a; 

vgl. Tolonews 14.2.2018). Der Afghanistan Rail Network Plan (ANRP) hat das Ziel, den Transport in den 

Bereichen Landwirtschaft, Fertigung, Bergbau und anderen Branchen zu fördern. Die Afghanistan Railway 

Authority (ARA) ist verantwortlich für den ANRP. Bereits gebaut wurde die 75 km lange Eisenbahnstrecke 

zwischen Hairatan und Mazar-e Sharif in Balkh (MoFA o.D.b; vgl. RoA o.D.b). Die Bauarbeiten zur Errichtung 

einer Eisenbahnverbindung zwischen der iranischen Stadt Khaf und dem afghanischen Herat sind im Gange 

(RoA 23.1.2018; vgl. ID 11.4.2018). Im November 2017 wurde zwischen Afghanistan und weiteren fünf Staaten 

das sogenannte Lapislazuli-Korridor-Abkommen unterzeichnet, das u.a. den Bau von Eisenbahnverbindungen 

im Land vorsieht (SIGAR 4.2018). 

[…] 

 

 

Rückkehr 

Als Rückkehrer/innen werden jene afghanische Staatsbürger/innen bezeichnet, die nach Afghanistan 

zurückgekehrt sind, nachdem sie mindestens sechs Monate im Ausland verbracht haben. Dazu zählen sowohl 

im Ausland registrierte Afghan/innen, die dann die freiwillige Rückkehr über UNHCR angetreten haben, als 

auch nicht-registrierte Personen, die nicht über UNHCR zurückgekehrt sind, sondern zwangsweise rückgeführt 

wurden. Insgesamt sind in den Jahren 2012-2017 1.821.011 Personen nach Afghanistan zurückgekehrt. Die 

Anzahl der Rückkehrer/innen hat sich zunächst im Jahr 2016 im Vergleich zum Zeitraum 2012-2015, um 24% 

erhöht, und ist im Jahr 2017 um 52% zurückgegangen. In allen drei Zeiträumen war Nangarhar jene Provinz, die 

die meisten Rückkehrer/innen zu verzeichnen hatte (499.194); zweimal so viel wie Kabul (256.145) (IOM/DTM 

26.3.2018). Im Jahr 2017 kehrten IOM zufolge insgesamt 98.191 Personen aus Pakistan und 462.361 Personen 
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aus Iran zurück (sowohl freiwillig, als auch zwangsweise) (IOM 2.2018). Im Jahr 2018 kehrten mit Stand 21.3. 

1.052 Personen aus angrenzenden Ländern und nicht-angrenzenden Ländern zurück (759 davon kamen aus 

Pakistan). Bis Juli 2017 kehrten aus Europa und der Türkei 41.803 Personen nach Afghanistan zurück (IOM 

7.7.2017). 

Im Rahmen des Tripartite Agreement (Drei-Parteien-Abkommen) unterstützt UNHCR die freiwillige 

Repatriierung von registrierten afghanischen Flüchtlingen aus Pakistan und Iran. Insgesamt erleichterte UNHCR 

im Jahr 2017 die freiwillige Rückkehr von 58.817 Personen (98% aus Pakistan sowie 2% aus Iran und anderen 

Ländern) (UNHCR 3.2018). 

 

Die afghanische Regierung kooperierte mit UNHCR, IOM und anderen humanitären Organisationen, um IDPs, 

Flüchtlingen, rückkehrenden Flüchtlingen und anderen betroffenen Personen Schutz und Unterstützung zu 

bieten. Die Fähigkeit der afghanischen Regierung vulnerable Personen zu unterstützen, einschließlich 

Rückkehrer/innen aus Pakistan und dem Iran, bleibt begrenzt und ist weiterhin auf die Hilfe der internationalen 

Gemeinschaft angewiesen (USDOS 20.4.2018). Nichtsdestotrotz versucht die afghanische Regierung die 

gebildete Jugend, die aus Pakistan zurückkehrt, aufzunehmen (BTI 2018). Von den 2.1 Millionen Personen, die 

in informellen Siedlungen leben, sind 44% Rückkehrer/innen. In den informellen Siedlungen von Nangarhar lebt 

eine Million Menschen, wovon 69% Rückkehrer/innen sind. Die Zustände in diesen Siedlungen sind 

unterdurchschnittlich und sind besonders wegen der Gesundheits- und Sicherheitsverhältnisse 

besorgniserregend. 81% der Menschen in informellen Siedlungen sind Ernährungsunsicherheit ausgesetzt, 26% 

haben keinen Zugang zu adäquatem Trinkwasser und 24% leben in überfüllten Haushalten (UN OCHA 12.2017). 

Auch wenn scheinbar kein koordinierter Mechanismus existiert, der garantiert, dass alle Rückkehrer/innen die 

Unterstützung erhalten, die sie benötigen, und dass eine umfassende Überprüfung stattfindet, können 

Personen, die freiwillig oder zwangsweise nach Afghanistan zurückgekehrt sind, dennoch verschiedene 

Anzahl der 

Rückkehrer/innen aus dem Ausland nach Provinzen (IOM/DT 26.3.2018) 
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Unterstützungsformen in Anspruch nehmen. Eine Reihe unterschiedlicher Organisationen ist für 

Rückkehrer/innen und Binnenvertriebene (IDP) in Afghanistan zuständig. Außerdem erhalten Rückkehrer/innen 

Unterstützung von der afghanischen Regierung, den Ländern, aus denen sie zurückkehren, und internationalen 

Organisationen (z.B. IOM) sowie lokalen Nichtregierungsorganisationen (NGO) (z. B. IPSO und AMASO). 

Nichtsdestotrotz scheint das Sozialkapital die wichtigste Ressource zu sein, die Rückkehrer/innen zur Verfügung 

steht, da keine dezidiert staatlichen Unterbringungen für Rückkehrer existieren und familiäre 

Unterbringungsmöglichkeiten für Rückkehrer/innen daher als die zuverlässigste und sicherste Möglichkeit 

erachtet werden. So kehrt der Großteil der (freiwilligen bzw. zwangsweisen) Rückkehrer/innen direkt zu ihren 

Familien oder in ihre Gemeinschaften zurück. Für jene, die diese Möglichkeit nicht haben sollten, stellen die 

Regierung und IOM eine temporäre Unterkunft  zur Verfügung. Hierfür stand bislang das Jangalak-

Aufnahmezentrum zur Verfügung, das sich  direkt in der Anlage des Ministeriums für Flüchtlinge und 

Repatriierung in Kabul befand und wo  Rückkehrende für die Dauer von bis zu zwei Wochen untergebracht 

werden konnten. Im  Jangalak Aufnahmezentrum befanden sich 24 Zimmer, mit jeweils 2-3 Betten. Jedes 

Zimmer war mit einem Kühlschrank, Fernseher, einer Klimaanlage und einem Kleiderschrank ausgestattet. Seit  

September 2017 nutzt IOM nicht mehr das Jangalak-Aufnahmezentrum, sondern das Spinzar Hotel in Kabul als 

temporäre Unterbringungsmöglichkeit. Auch hier können Rückkehrer/innen für maximal zwei Wochen 

untergebracht werden (BFA Staatendokumentation 4.2018). 

 

Unterschiedliche Organisationen sind für Rückkehrer/innen unterstützend tätig: 

IOM (internationale Organisation für Migration) bietet ein Programm zur unterstützten, freiwilligen Rückkehr 

und Reintegration in Afghanistan an (Assisted Voluntary Return and Reintegration – AVRR). In Österreich wird 

das Projekt Restart II seit 1.1.2017 vom österreichischen IOM-Landesbüro implementiert, welches vom 

österreichischen Bundesministerium für Inneres und AMIF (dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der 

EU) mitfinanziert wird. Im Zuge dieses Projektes können freiwillige Rückkehrer/innen nach Afghanistan und in 

den Iran, nachhaltig bei der Reintegration in ihr Herkunftsland unterstützt werden. Das Projekt läuft mit 

31.12.2019 aus und sieht eine Teilnahme von 490 Personen vor. IOM setzt im Zuge von Restart II 

unterschiedliche Maßnahmen um, darunter Rückkehr – und Reintegrationsunterstützung. In Kooperation mit 

Partnerninstitutionen des European Reintegration Network (ERIN) wird im Rahmen des ERIN Specific Action 

Program, nachhaltige Rückkehr und Reintegration freiwillig bzw. zwangsweise rückgeführter 

Drittstaatangehöriger in ihr Herkunftsland implementiert. IRARA (International Returns & Reintegration 

Assistance) eine gemeinnützige Organisation bietet durch Reintegrationsdienste nachhaltige Rückkehr an. ACE 

(Afghanistan Centre for Excellence) ist eine afghanische Organisation, die Schulungen und 

Arbeitsplatzvermittlung anbietet. AKAH (Aga Khan Agency for Habitat) ist in mehreren Bereichen tätig, zu 

denen auch die Unterstützung von Rückkehrer/innen zählt. Sowohl ACE als auch AKAH sind Organisationen, die 

im Rahmen von ERIN Specific Action Program in Afghanistan tätig sind. AMASO (Afghanistan Migrants Advice & 

Support Organisation) bietet zwangsweise zurückgekehrten Personen aus Europa und Australien Beratung und 

Unterstützung an. Unter anderem betreibt AMASO ein Schutzhaus, welches von privaten Spendern finanziert 

wird (BFA Staatendokumentation 4.2018). 
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NRC (Norwegian Refugee Council) bietet Rückkehrer/innen aus Pakistan, Iran und anderen Ländern Unterkunft 

sowie Haushaltsgegenstände und Informationen zur Sicherheit an. Auch hilft NRC Rückkehrer/innen bei 

Grundstücksstreitigkeiten. Kinder von Binnenvertriebenen und speziell von Rückkehrer/innen aus Pakistan 

sollen auch die Möglichkeit haben die Schule zu besuchen. NRC arbeitet mit dem afghanischen 

Bildungsministerium zusammen, um Schulen mit Unterrichtsmaterialien zu unterstützen und die Kapazitäten in 

diesen Institutionen zu erweitern. IDPs werden im Rahmen von Notfallprogrammen von NRC mit 

Sachleistungen, Nahrungsmitteln und Unterkunft versorgt; nach etwa zwei Monaten soll eine permanente 

Lösung für IDPs gefunden sein. Auch wird IDPs finanzielle Unterstützung geboten: pro Familie werden zwischen 

5.000 und 14.000 Afghani Förderung ausbezahlt. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (ICRC) 

unterstützt Rückkehrer/innen dabei, ihre Familien zu finden (BFA Staatendokumentation 4.2018). 

UNHCR ist bei der Ankunft von Rückkehrer/innen anwesend, begleitet die Ankunft und verweist Personen 

welche einen Rechtsbeistand benötigen an die AIHRC (Afghanistan Independent Human Rights Commission). 

UNHCR und die Weltbank haben im November 2017 ein Abkommen zur gemeinsamen Datennutzung 

unterzeichnet, um die Reintegration afghanischer Rückkehrer/innen zu stärken. UNHCR leitet Initiativen, um 

nachhaltige Lösungen in den Provinzen Herat und Nangarhar zu erzielen, indem mit nationalen 

Behörden/Ministerien und internationalen Organisationen (UNICEF, WHO, IOM, UNDP, UN Habitat, WFP und 

FAO) zusammengearbeitet wird. Diese Initiativen setzen nationale Pläne in gemeinsame Programme in jenen 

Regionen um, die eine hohe Anzahl an Rückkehrer/innen und Binnenvertriebenen vorzuweisen haben (BFA 

Staatendokumentation 4.2018). 

Psychologische Unterstützung von Rückkehrer/innen wird über die Organisation IPSO betrieben – alle 

Leistungen sind kostenfrei. Diejenigen, die es benötigen und in abgelegene Provinzen zurückkehren, erhalten 

bis zu fünf Skype-Sitzungen von IPSO. Für psychologische Unterstützung könnte auch ein Krankenhaus 

aufgesucht werden; möglicherweise mangelt es diesen aber an Kapazitäten (BFA Staatendokumentation 

4.2018).   

Unterstützung von Rückkehrer/innen durch die afghanische Regierung 

Hilfeleistungen für Rückkehrer/innen durch die afghanische Regierung konzentrieren sich auf Rechtsbeistand, 

Arbeitsplatzvermittlung, Land und Unterkunft (wenngleich sich das Jangalak-Aufnahmezentrum bis September 

2017 direkt in der Anlage des Ministeriums für Flüchtlinge und Repatriierung in Kabul befand, wurde dieses 

dennoch von IOM betrieben und finanziert). Seit 2016 erhalten die Rückkehr/innen nur Hilfeleistungen in Form 

einer zweiwöchigen Unterkunft (siehe Jangalak-Aufnahmezentrum). Neue politische Rahmenbedingungen für 

Rückkehrer/innen und IDPs wurden von unterschiedlichen afghanischen Behörden, dem Ministerium für 

Flüchtlinge und Repatriierung (MoRR) und internationalen Organisationen geschaffen und sind im Dezember 

2016 in Kraft getreten. Diese Rahmenbedingungen gelten sowohl für Rückkehrer/innen aus der Region (Iran 

und Pakistan), als auch für jene, die aus Europa zurückkommen oder IDPs sind. Soweit dies möglich ist, sieht 

dieser mehrdimensionale Ansatz der Integration unter anderem auch die individuelle finanzielle Unterstützung 

als einen Ansatz der „whole of community“ vor. Demnach sollen Unterstützungen nicht nur Einzelnen 

zugutekommen, sondern auch den Gemeinschaften, in denen sie sich niederlassen. Die Rahmenbedingungen 

sehen die Grundstücksvergabe als entscheidend für den Erfolg anhaltender Lösungen. Hinsichtlich der 

Grundstücksvergabe wird es als besonders wichtig erachtet, das derzeitige Gesetz zu ändern, da es als anfällig 
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für Korruption und Missmanagement gilt. Auch wenn nicht bekannt ist, wie viele Rückkehrer/innen aus Europa 

Grundstücke von der afghanischen Regierung erhalten haben – und zu welchen Bedingungen – sehen Experten 

dies als möglichen Anreiz für jene Menschen, die Afghanistan schon vor langer Zeit verlassen haben und deren 

Zukunftsplanung von der Entscheidung europäischer Staaten über ihre Abschiebungen abhängig ist (BFA 

Staatendokumentation 4.2018). 

Grundversorgung 

Afghanistan ist nach wie vor eines der ärmsten Länder der Welt (AA 2.9.2019; AF 2018). Trotz Unterstützung der 

internationalen Gemeinschaft, erheblicher Anstrengungen der afghanischen Regierung und kontinuierlicher 

Fortschritte belegte Afghanistan 2018 lediglich Platz 168 von 189 des Human Development Index. Die 

Armutsrate hat sich laut Weltbank von 38% (2011) auf 55% (2016) verschlechtert. Dabei bleibt das Gefälle 

zwischen urbanen Zentren und ländlichen Gebieten Afghanistans eklatant: Außerhalb der Hauptstadt Kabul und 

der Provinzhauptstädte gibt es vielerorts nur unzureichende Infrastruktur für Energie, Trinkwasser und 

Transport (AA 2.9.2019). 

Die afghanische Wirtschaft ist stark von internationalen Hilfsgeldern abhängig. Das Budget zur Entwicklungshilfe 

und Teile des operativen Budgets stammen aus internationalen Hilfsgeldern (AF 2018; vgl. WB 7.2019). Jedoch 

konnte die afghanische Regierung seit der Fiskalkrise des Jahres 2014 ihre Einnahmen deutlich steigern (USIP 

15.8.2019; vgl. WB 7.2019). 

Die afghanische Wirtschaft stützt sich hauptsächlich auf den informellen Sektor (einschließlich illegaler 

Aktivitäten), der 80 bis 90 % der gesamten Wirtschaftstätigkeit ausmacht und weitgehend das tatsächliche 

Einkommen der afghanischen Haushalte bestimmt (ILO 5.2012; vgl. ACCORD 7.12.2018). Lebensgrundlage für 

rund 80% der Bevölkerung ist die Landwirtschaft (FAO 2018; vgl. Haider/Kumar 2018), wobei der 

landwirtschaftliche Sektor gemäß Prognosen der Weltbank im Jahr 2019 einen Anteil von 18,7% am 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat (Industrie: 24,1%, tertiärer Sektor: 53,1%; WB 7.2019). Das BIP Afghanistans 

betrug im Jahr 2018 19,36 Mrd. US-Dollar (WB o.D.). Die Inflation lag im Jahr 2018 durchschnittlich bei 0,6% 

und wird für 2019 auf 3,1% prognostiziert (WB 7.2019). 

Afghanistan erlebte von 2007 bis 2012 ein beispielloses Wirtschaftswachstum. Während die Gewinne dieses 

Wachstums stark konzentriert waren, kam es in diesem Zeitraum zu Fortschritten in den Bereichen Gesundheit 

und Bildung. Seit 2014 verzeichnet die afghanische Wirtschaft ein langsames Wachstum (im Zeitraum 2014-

2017 durchschnittlich 2,3%, 2003-2013: 9%) was mit dem Rückzug der internationalen Sicherheitskräfte, der 

damit einhergehenden Kürzung der internationalen Zuschüsse und einer sich verschlechternden Sicherheitslage 

in Verbindung gebracht wird (WB 8.2018). Im Jahr 2018 betrug die Wachstumsrate 1,8%. Das langsame 

Wachstum wird auf zwei Faktoren zurückgeführt: einerseits hatte die schwere Dürre im Jahr 2018 negative 

Auswirkungen auf die Landwirtschaft, andererseits verringerte sich das Vertrauen der Unternehmer und 

Investoren. Es wird erwartet, dass sich das Real-BIP in der ersten Hälfte des Jahres 2019 vor allem aufgrund der 

sich entspannenden Situation hinsichtlich der Dürre und einer sich verbessernden landwirtschaftlichen 

Produktion erhöht (WB 7.2019). 

Arbeitsmarkt 

Schätzungen zufolge sind 44% der Bevölkerung unter 15 Jahren und 54% zwischen 15 und 64 Jahren alt (ILO 

2.4.2018). Am Arbeitsmarkt müssten jährlich geschätzte 400.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, um 
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Neuankömmlinge in den Arbeitsmarkt integrieren zu können (BFA 4.2018). Somit treten jedes Jahr sehr viele 

junge Afghanen in den Arbeitsmarkt ein, während die Beschäftigungsmöglichkeiten aufgrund unzureichender 

Entwicklungsressourcen und mangelnder Sicherheit nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten 

können (WB 8.2018). In Anbetracht von fehlendem Wirtschaftswachstum und eingeschränktem Budget für 

öffentliche Ausgaben, stellt dies eine gewaltige Herausforderung dar. Letzten Schätzungen zufolge sind 1,9 

Millionen Afghan/innen arbeitslos – Frauen und Jugendliche haben am meisten mit dieser Jobkrise zu kämpfen. 

Jugendarbeitslosigkeit ist ein komplexes Phänomen mit starken Unterschieden im städtischen und ländlichen 

Bereich. Schätzungen zufolge sind 877.000 Jugendliche arbeitslos; zwei Drittel von ihnen sind junge Männer (ca. 

500.000) (BFA 4.2018; vgl. CSO 2018). 

Der afghanische Arbeitsmarkt ist durch eine starke Dominanz des Agrarsektors, eine Unterrepräsentation von 

Frauen und relativ wenigen Möglichkeiten für junge Menschen gekennzeichnet. Es gibt einen großen Anteil an 

Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen, was auf das hohe Maß an Informalität des 

Arbeitsmarktes hinweist, welches mit der Bedeutung des Agrarsektors in der Wirtschaft einhergeht (CSO 

8.6.2017). Im Rahmen einer Befragung an 15.012 Personen, gaben rund 36% der befragten Erwerbstätigen 

gaben an, in der Landwirtschaft tätig zu sein (AF 2018). 

Fähigkeiten, die sich Rückkehrer/innen im Ausland angeeignet haben, können eine wichtige Rolle bei der 

Arbeitsplatzsuche spielen. Bei der Arbeitssuche spielen persönliche Kontakte eine wichtige Rolle. Eine Quelle 

betont jedoch die Wichtigkeit von Netzwerken, ohne die es nicht möglich sei, einen Job zu finden. (BFA 4.2018). 

Bei Ausschreibung einer Stelle in einem Unternehmen gibt es in der Regel eine sehr hohe Anzahl an 

Bewerbungen und durch persönliche Kontakte und Empfehlungen wird mitunter Einfluss und Druck auf den 

Arbeitgeber ausgeübt (BFA 13.6.2019). Eine im Jahr 2012 von der ILO durchgeführte Studie über die 

Beschäftigungsverhältnisse in Afghanistan bestätigt, dass Arbeitgeber persönliche Beziehungen und Netzwerke 

höher bewerten als formelle Qualifikationen. Analysen der norwegischen COI-Einheit Landinfo zufolge, gibt es 

keine Hinweise darüber, dass sich die Situation seit 2012 geändert hätte (BFA 4.2018). 

In Afghanistan existiert keine finanzielle oder sonstige Unterstützung bei Arbeitslosigkeit. Lediglich beratende 

Unterstützung wird vom Ministerium für Arbeit und Soziale Belange (MoLSAMD) und der NGO ACBAR 

angeboten; dabei soll der persönliche Lebenslauf zur Beratung mitgebracht werden. Auch Rückkehrende haben 

dazu Zugang – als Voraussetzung gilt hierfür die afghanische Staatsbürgerschaft. Für das Anmeldeverfahren sind 

das Ministerium für Arbeit und Soziale Belange und die NGO ACBAR zuständig; Rückkehrende sollten auch hier 

ihren Lebenslauf an eine der Organisationen weiterleiten, woraufhin sie informiert werden, inwiefern 

Arbeitsmöglichkeiten zum Bewerbungszeitpunkt zur Verfügung stehen. Unter Leitung des Bildungsministeriums 

bieten staatliche Schulen und private Berufsschulen Ausbildungen an (BFA 4.2018). 

Neben einer mangelnden Arbeitsplatzqualität ist auch die große Anzahl an Personen im wirtschaftlich 

abhängigen Alter (insbes. Kinder) ein wesentlicher Armutsfaktor (CSO 2018; vgl. Haider/Kumar 2018): Die 

Notwendigkeit, das Einkommen von Erwerbstätigen mit einer großen Anzahl von Haushaltsmitgliedern zu 

teilen, führt oft dazu, dass die Armutsgrenze unterschritten wird, selbst wenn Arbeitsplätze eine angemessene 

Bezahlung bieten würden. Ebenso korreliert ein Mangel an Bildung mit Armut, wobei ein niedriges 

Bildungsniveau und Analphabetismus immer noch weit verbreitet sind (CSO 2018). 
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Wirtschaft und Versorgungslage in den Städten Herat, Kabul und Mazar-e Sharif 

[…] 

Armut und Lebensmittelsicherheit 

Einer Befragung aus dem Jahr 2016/2017 an rund 155.000 Personen zufolge (Afghan Living Condition Survey - 

ALCS), sind rund 45% oder 13 Millionen Menschen in Afghanistan von anhaltender oder vorübergehender 

Lebensmittelunsicherheit betroffen (CSO 2018; vgl. USAID 11.4.2019), wobei der Anteil der Betroffenen im 

Osten, Norden und Nordosten am höchsten ist (CSO 2018). Gegenüber dem Zeitraum 2011-12 ist ihr Anteil bei 

einem Ausgangsniveau von 30% um 15 Prozentpunkte gestiegen (CSO 2018). 

Im Zeitraum 2016-17 lebten dem ALCS zufolge 54,5% der Afghanen unter der Armutsgrenze. Gegenüber 

früheren Erhebungen ist der Anteil an armen Menschen in Afghanistan somit gestiegen (2007-08: 33,7%, 2011-

12: 38,3%). Im ländlichen Raum war der Anteil an Bewohnern unter der Armutsgrenze mit 58,6% höher als im 

städtischen Bereich (41,6%) (CSO 2018). Es bestehen regionale Unterschiede: In den Provinzen Badghis, 

Nuristan, Kundus, Zabul, Helmand, Samangan, Uruzgan und Ghor betrug der Anteil an Menschen unter der 

Armutsgrenze gemäß offizieller Statistik 70% oder mehr, während er in einer Provinz – Kabul – unter 20% lag 

(NSIA 2019). Schätzungen zufolge, ist beispielsweise der Anteil der Bewohner unter der Armutsgrenze in Kabul-

Stadt und Herat-Stadt bei rund 34-35%. Damit ist der Anteil an armen Menschen in den beiden urbanen 

Zentren zwar geringer als in den ländlichen Distrikten der jeweiligen Provinzen, jedoch ist ihre Anzahl aufgrund 

der Bevölkerungsdichte der Städte dennoch vergleichsweise hoch. Rund 1,1 Millionen Bewohner von Kabul-

Stadt leben unter der Armutsgrenze. In Herat-Stadt beträgt ihre Anzahl rund 327.000 (WB/NSIA 9.2018). 

2018 gaben rund 30% der 15.012 Befragten an, dass sich die Qualität ihrer Ernährung verschlechtert hat, 

während rund 17% von einer Verbesserung sprachen und die Situation für rund 53% gleich blieb. Im Jahr 2018 

lag der Anteil der Personen, welche angaben, dass sich ihre Ernährungssituation verschlechtert habe, im 

Westen des Landes über dem Anteil in ganz Afghanistan. Beispielsweise die Provinz Badghis war hier von einer 

Dürre betroffen (AF 2018). 

Bank- und Finanzwesen 

Nach einer Zeit mit begrenzten Bankdienstleistungen, entstehen im Finanzsektor in Afghanistan schnell mehr 

und mehr kommerzielle Banken und Leistungen. Die kommerziellen Angebote der Zentralbank gehen mit 

steigender Kapazität des Finanzsektors zurück. Es ist mittlerweile auch relativ einfach, in Afghanistan ein 

Bankkonto zu eröffnen. Die Bank wird dabei nach folgendem fragen: Ausweisdokument (Tazkira), 2 Passfotos 

und 1.000 bis 5.000 AFN als Mindestkapital für das Bankkonto. Bis heute sind mehr als ein Dutzend Banken im 

Land aktiv: unter anderem die Afghanistan International Bank, Azizi Bank, Arian Bank, oder The First 

Microfinance Bank, Ghazanfar Bank, Maiwand Bank, Bakhtar Bank (IOM 2018). 

Hawala-System 

Über Jahrhunderte hat sich eine Form des Geldaustausches entwickelt, welche Hawala genannt wird. Dieses 

System, welches auf gegenseitigem Vertrauen basiert, funktioniert schnell, zuverlässig und günstig. Spezielle 

Dokumente sind nicht notwendig und der Geldtransfer ist weltweit möglich. Hawala wird von den 

unterschiedlichsten Kundengruppen in Anspruch genommen: Gastarbeiter, die ihren Lohn in die Heimat 
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transferieren wollen, große Unternehmen und Hilfsorganisationen bzw. NGOs, aber auch Terrororganisationen 

(WKO 2.2017; vgl. WB 2003; FA 7.9.2016). 

Das System funktioniert folgendermaßen: Person A übergibt ihrem Hawaladar (X) das Geld, z.B. 10.000 Euro 

und nennt ihm ein Passwort. Daraufhin teilt die Person A der Person B, die das Geld bekommen soll, das 

Passwort mit. Der Hawaladar (X) teilt das Passwort ebenfalls seinem Empfänger-Hawaladar (M) mit. Jetzt kann 

die Person B einfach zu ihrem Hawaladar (M) gehen. Wenn sie ihm das Passwort nennt, bekommt sie das Geld, 

z.B. in Afghani, ausbezahlt (WKO 2.2017; vgl. WB 2003). 

So ist es möglich, auch größere Geldsummen sicher und schnell zu überweisen. Um etwa eine Summe von 

Peshawar, Dubai oder London nach Kabul zu überweisen, benötigt man sechs bis zwölf Stunden. Sind Sender 

und Empfänger bei ihren Hawaladaren anwesend, kann die Transaktion binnen Minuten abgewickelt werden. 

Kosten dafür belaufen sich auf ca. 1-2%, hängen aber sehr stark vom Verhandlungsgeschick, den Währungen, 

der Transaktionssumme, der Vertrauensposition zwischen Kunde und Hawaladar und nicht zuletzt von der 

Sicherheitssituation in Kabul ab. Die meisten Transaktionen gehen in Afghanistan von der Hauptstadt Kabul aus, 

weil es dort auch am meisten Hawaladare gibt. Hawaladare bieten aber nicht nur Überweisungen an, sondern 

eine ganze Auswahl an finanziellen und nicht-finanziellen Leistungen in lokalen, regionalen und internationalen 

Märkten. Beispiele für das finanzielle Angebot sind Geldwechsel, Spendentransfer, Mikro-Kredite, Tradefinance 

oder die Möglichkeit, Geld anzusparen. Als nichtmonetäre Leistungen können Hawaladare Fax- oder 

Telefondienste oder eine Internetverbindung anbieten (WKO 2.2017; vgl. WB 2003). 

22.1. Sozialbeihilfen, wohlfahrtsstaatliche Leistungen und Versicherungen 

Afghanistan ist von einem Wohlfahrtsstaat weit entfernt und Afghanen rechnen in der Regel nicht mit 

Unterstützung durch öffentliche Behörden. Verschiedene Netzwerke ersetzen und kompensieren den 

schwachen staatlichen Apparat. Das gilt besonders für ländliche Gebiete, wo die Regierung in einigen Gebieten 

völlig abwesend ist. So sind zum Beispiel die Netzwerke – und nicht der Staat – von kritischer Bedeutung für die 

Sicherheit, den Schutz, die Unterstützung und Betreuung schutzbedürftiger Menschen (BFA 1.2018). 

Der afghanische Staat gewährt seinen Bürgern kostenfreie Bildung und Gesundheitsleistungen, darüber hinaus 

sind keine Sozialleistungen vorgesehen (BAMF/IOM 2018; vgl. EC 18.5.2019). Ein Sozialversicherungs- oder 

Pensionssystem gibt es, von einigen Ausnahmen abgesehen (z.B. Armee und Polizei), nicht (SEM 20.6.2017; vgl. 

BDA 18.12.2018). Es gibt kein öffentliches Krankenversicherungssystem. Ein eingeschränktes Angebot an 

privaten Krankenversicherungen existiert, jedoch sind die Gebühren für die Mehrheit der afghanischen 

Bevölkerung zu hoch (BDA 18.12.2018). 

Ein Pensionssystem ist nur im öffentlichen Sektor etabliert (BAMF/IOM 2018). Der/die zu pensionierende 

Staatsbedienstete erhält die Pension jährlich auf ein Bankkonto überwiesen. Die Pension eines 

Regierungsbeamten kann von seinen/ihren Familienmitgliedern geerbt werden (BFA 4.2018). Berichten zufolge 

arbeitet die afghanische Regierung an der Schaffung eines Pensionssystems im Privatsektor (IWPR 6.7.2018). 

Private Unternehmen können für ihre Angestellten Pensionskonten einführen, müssen das aber nicht. Manche 

Arbeitgeber zahlen ihren Angestellten Abfertigungen, welche die Angestellten sich nach einem gewissen 

Zeitraum ausbezahlen lassen können (BFA 4.2018). Die weitgehende Informalität der afghanischen Wirtschaft 

bedeutet, dass die Mehrheit der Arbeitskräfte nicht in den Genuss von Pensionen oder Sozialbeihilfen kommt 
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(ILO 5.2012). Die International Labour Organization (ILO) berichtet, dass im Jahr 2010 rund 10% der 

afghanischen Bevölkerung im pensionsfähigen Alter eine Pension erhielten (ILO 2017). 

Für Bedienstete des öffentlichen Sektors gibt es neben einer Alterspension finanzielle Unterstützung im Falle 

von Invalidität aufgrund einer Verletzung während des Dienstes, wie auch Witwenpensionen und Zulagen bei 

Armut oder im Fall von Arbeitslosigkeit (BDA 18.12.2018). 

Das afghanische Arbeits- und Sozialministerium (MoLSAMD) bietet ad hoc Maßnahmen für einzelne Gruppen, 

wie zum Beispiel Familienangehörige von Märtyrern und Kriegsverwundete, oder Lebensmittelhilfe für von 

Dürre betroffene Personen, jedoch keine groß angelegten Programme zur Bekämpfung von Armut (BFA 

13.6.2019). 

Unterstützungsprogramm – das Citizens’ Charter Afghanistan Project (CCAP) 

Im Rahmen des zehn Jahre andauernden „Citizens’ Charter National Priority Program“ (TN 18.1.2018) wurde im 

Jahr 2016 das Citizens’ Charter Afghanistan Project ins Leben gerufen. Es zielt darauf ab, die Armut in 

teilnehmenden Gemeinschaften zu reduzieren und den Lebensstandard zu verbessern, indem die 

Kerninfrastruktur und soziale Leistungen durch Community Development Councils (CDCs) gestärkt werden. Das 

CCAP soll Entwicklungsprojekte unterschiedlicher Ministerien umsetzen und zu einem größeren Nutzen für die 

betroffenen Gemeinschaften führen (WB 10.10.2016). Das CCAP ist das erste interministerielle und 

sektorübergreifende Prioritätenprogramm, in dem Ministerien im Rahmen eines strukturierten Ansatzes 

gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Folgende Ministerien sind hauptsächlich in dieses Projekt involviert: 

MRRD (Ministry of Rural Rehabilitation and Development), MoE (Ministry of Education), MoPH (Ministry of 

Public Health) und MAIL (Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock) (ARTF o.D.). 

Ziel des Projektes war es von Anfang an, 3,4 Millionen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu 

ermöglichen, die Qualität von Dienstleistung in den Bereichen Gesundheit, Bildung, ländliche Straßen und 

Elektrizität zu verbessern sowie die Zufriedenheit der Bürger/innen mit der Regierung und das Vertrauen in 

selbige zu steigern. Außerdem sollten vulnerable Personen – Frauen, Binnenvertriebene, behinderte und arme 

Menschen – besser integriert werden (WB 10.10.2016). Alleine im Jahr 2016 konnten 9,3 Millionen 

Afghan/innen von den Projekten profitieren (TN 23.11.2017). 

Möglichkeit der Ansiedlung in städtischen Zentren ohne Netzwerk 

4.1 Zugang zum Arbeitsmarkt 

[…] 

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) gibt es lokale Webseiten, die offene 

Stellen im öffentlichen und privaten Sektor annoncieren. Die meisten Afghanen sind unqualifiziert und Teil des 

informellen, nicht-regulierten Arbeitsmarkts. Der Arbeitsmarkt besteht zu einem großen Teil aus manueller 

Arbeit ohne Anforderungen an eine formelle Ausbildung und spiegelt das niedrige Bildungsniveau wieder. 

Ein Mitarbeiter einer Botschaft vor Ort beschrieb, wie Tagelöhner von der Straße weg angeheuert werden. In 

Kabul gibt es öffentliche Plätze, wo sich Arbeitssuchende und Nachfragende treffen. Diese Treffpunkte 

befinden sich an speziellen Orten der Stadt. Hier treffen sich Arbeitssuchende und Anbieter von Arbeit am 
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frühen Morgen und einigen sich über Tagelöhnerschaft und kurzzeitige geringfügige Tätigkeiten, für 

gewöhnlich manuelle Hilfsarbeit, manchmal auch qualifiziertere Arbeit. Durch das Mitführen seiner eigenen 

Werkzeuge oder Ausrüstung zeigt der Arbeitssuchende, was er kann. Nach einem kurzen Gespräch und einer 

Prüfung entscheidet der „Arbeitgeber", wer angeheuert wird. Viele bewerben sich, aber nicht jeder wird 

engagiert. Der Lohn beträgt in etwa 300 Afghani (ca. USD 4,3) für Hilfsarbeiter, während gelernte Kräfte bis zu 

1.000 Afghani (ca. USD 14,5) pro Tag verdienen können. 

4.2 Zugang zur Unterkunft 

[…] 

Für Fahrer und andere Reisende, Tagelöhner, Straßenverkäufer, Jugendliche, unverheiratete Männer und 

andere, die über keine permanente Wohnmöglichkeit in der Gegend verfügen, gibt es im ganzen Land 

Angebote geringerer Qualität. Dabei handelt es sich um einfache, große Zimmer, wo Tee und einfaches, billiges 

Essen aufgetischt wird. Um wenig Geld kann man hier auch übernachten. Nach Quellen von Landinfo beträgt 

der Preis zwischen 30 und 100 Afghani (in etwa USD 0,4 bis 1,4) pro Nacht. Diese Lokale werden örtlich als chai 

khana bezeichnet - generell bekannt als samawar - oder übersetzt Teehaus. In Kabul und den anderen großen 

Städten gibt es viele solcher chai khana und wenn ein derartiges Haus voll ist, lässt sich Kost und Logis leicht 

anderswo finden. Man muss niemanden kennen, um eingelassen zu werden, und es ist nichts Ungewöhnliches, 

dass Gäste alleine kommen. Der afghanische Forscher Hafizullah Emadi bezeichnet die chai khana als wichtige 

Treffpunkte und Orte der Sozialisierung. 

[…] 

4.3 Hilfe aus entfernten Netzwerken 

In einer Empfehlung des UNHCR an Asylländer im Juni 2005 heißt es, dass Hilfe und Unterstützung durch 

Netzwerke auf Gebiete beschränkt seien, wo diese Netzwerke physisch präsent sind. Nach Einschätzung von 

Landinfo verliert der Faktor geografische Nähe durch technologische Entwicklungen an Wichtigkeit für den 

Zugriff auf Netzwerke. Wie schon erwähnt, ist der Besitz von Mobiltelefonen „universell" geworden und 

digitale Kommunikation wird eine zunehmende Selbstverständlichkeit, vor allem in den Städten. 

Geld kann über das Bankensystem überwiesen werden, doch nicht alle Afghanen verfügen über ein Bankkonto. 

Dies gilt vor allem für die ländliche Bevölkerung. In der Durchschnittsbevölkerung ist das Vertrauen in Banken 

und den Bankenapparat gering. Wer das Bankensystem nicht nutzen kann oder möchte, kann Geld über ein 

informelles Geldüberweisungssystem (hawala) überweisen. Es gibt ein gut etabliertes System für 

grenzüberschreitende Zahlungen und Überweisungen, in das die Menschen Vertrauen haben. Ein gewisser 

Prozentsatz der transferierten Summe wird als Gebühr verrechnet. Geld kann in alle Landesteile überwiesen 

werden, auch in die und aus den Nachbarstaaten, etwa Iran und Pakistan. 

1.2.3. Auszug EASO-Guidelines vom Juni 2019 (Anm.: der sich im Vergleich zu 2018 insofern geändert hat, dass 

es zu Gewalt iZm den Wahlen, zu einer Steigerung von High-profile-Angriffen mit vielen zivilen Opfern 

insbesondere in der Stadt KABUL sowie zu einer Intensivierung der Angriffe des IS gekommen ist [Seite 88]) 

In Hinblick auf die Anwendbarkeit von Artikel 15(c) der Qualifizierungsrichtlinie und deren Teilvoraussetzungen 

auf die Lage in Afghanistan kann demnach festgestellt werden: 
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In BADAKHSHAN, BADGHIS, BAGHLAN, BALKH (mit Ausnahme MAZAR-E SHARIF), GHOR, HERAT (mit Ausnahme 

der Stadt HERAT), JAWZJAN, KABUL (inklusive der Stadt KABUL), KANDAHAR, KAPISA, KHOST, LOGAR, NIMROZ, 

NURISTAN, PAKTIKA, SAR-E-PUL, TAKHAR, URUZGAN und WARDAK erreicht willkürliche Gewalt kein derart 

hohes Ausmaß, so dass im Einzelfall höhere in der Person gelegene Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um 

berechtigten Grund für die Annahme zu liefern, dass Zivilisten, welche in die betreffende Provinz rückgebracht 

würden, eine reelle Gefahr, ernsthaften Schaden im Sinne von Artikel 15(c) der Qualifizierungsrichtlinie zu 

nehmen, zu gewärtigen hätten [Seite, 29]. 

Bei BAMYAN, DAYKUNDI, PARWAN, SAMANGAN sowie die Stadt HERAT und die Stadt MAZAR-E SHARIF handelt 

es sich um jene Provinzen/Landesteile, wo willkürliche Gewalt ein derart niedriges Ausmaß erreicht, dass für 

Zivilisten im Allgemeinen keine reelle Gefahr besteht, von willkürlicher Gewalt im Sinne von Artikel 15(c) der 

Qualifizierungsrichtlinie persönlich betroffen zu sein. Allerdings sind die einzelnen in der Person liegenden 

Voraussetzungen stets genau zu prüfen, da der/die Antragsteller/in als Folge hiervon einem erhöhten 

Gefährdungsrisiko ausgesetzt sein könnte [Seite, 29]. 

Bei bestimmten Antragstellern kann davon ausgegangen werden, dass sie einem erhöhten Risiko einer 

ernsthafte individuelle Bedrohung durch willkürliche Gewalt (einschließlich deren mittelbarer wie auch 

unmittelbarer Folgen) aufgrund – unter anderem – auch ihres Alters, ihres Geschlechts, ihres 

Gesundheitszustandes bzw. allfälliger Behinderungen, sowie aufgrund des Fehlens eines Familienverbunds 

bzw. aufgrund der wirtschaftlichen Lage oder der Nähe zu Gebieten, welche im Visier derartiger Gewalt stehen, 

ausgesetzt sind. Ein erhöhtes Risiko haben beispielsweise Personen die nicht in der Lage sind Gefahrensituation 

richtig einzuschätzen, Risiken durch vorübergehende Suche von Schutz bei Kämpfen zu vermeiden, die sich in 

der Nähe potentieller Ziele aufhalten müssen [Seite, 29]. 

Zur innerstaatliche Schutzalternative in den Städten KABUL, HERAT und MAZAR-E SHARIF wird festgestellt, dass 

diese Städte über funktionierende Flughäfen mit Inlands- und Auslandsflugverbindungen verfügen: Stadt Kabul: 

Der internationale Flughafen Kabul („Kabul International Airport“ – „KIA“) ist Teil des Stadtgebiets von Kabul 

City. Mazar-e Sharif: Der Flughafen von Mazar-e Sharif (MZR) liegt 9km östlich der Stadt im Bezirk Marmul. 

Herat: Der Flughafen von Herat (HEA) liegt 18,5 km südlich der Stadt im Bezirk Guzara. Wenngleich es auf der 

Flughafenstraße in Kabul zu Angriffen auf Sicherheitskräfte und High-profile-Personen kam und in Herat 

kriminelle Netzwerke die in Verbindung mit Aufständischen stehen – trotz Routinekontrollen der 

Sicherheitskräfte – aktiv sind, ist die Befahrung der Straßen von den genannten Flughäfen bis zu den Städten im 

Allgemeinen ohne ernste Risiken möglich [Seite, 130].  

Innerhalb des Landes können sowohl die Sicherheitskräfte als auch Aufständische illegalen Checkpoints 

betreiben, wo sie Geld und Güter von Reisenden verlangen [Seite, 130].  

Es gibt keinerlei gesetzlichen oder administrativen Einschränkungen hinsichtlich der Einreise in diese Städte 

und stehen sie unter Kontrolle der Regierung [Seite, 131]. 

Frauen unterliegen Reiseeinschränkungen, brauchen die Erlaubnis von Männern oder männliche Begleitung 

und haben sich an Bekleidungsvorschriften zu halten [Seite, 131]. 
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Das Ausmaß willkürlicher Gewalt erreicht in diesen Städten nicht ein derart hohes Niveau, dass wesentliche 

Gründe zur Annahme vorliegen, wonach ein Zivilist – bloß aufgrund seiner Anwesenheit – ein tatsächliches 

Risiko zu gewärtigen hätte, ernsthaften Schaden zu nehmen (vgl dazu oben [und Seite, 128].). 

Nur bei Verfolgung durch den Staat, die afghanische Gesellschaft (aufgrund der moralischen Vorstellungen) ist 

eine IFA in ganz Afghanistan ausgeschlossen. Bei Verfolgung durch die Taliban kommt es auf deren Kapazitäten 

zur Wahrnehmung als prioritäres Ziel an und ob eine persönliche Feindschaft vorliegt, bei anderen 

aufständischen Gruppen, ob diese über die notwendige Reichweite und Präsenz verfügen. Wenn bei 

vulnerablen Personen, der Verfolger im Familienkreis zu suchen ist, ist eine IFA ausgeschlossen [Seite, 129]. 

Zur Zumutbarkeit der Niederlassung ist unter Berücksichtigung, inwieweit der/die Antragsteller/in aufgrund 

seiner persönlichen Verhältnisse in der Lage ist, für die eigenen grundlegendsten Bedürfnisse selbst 

aufzukommen (dies betrifft beispielsweise Verpflegung, Hygiene, Unterkunft, Schutzbedürftigkeit vor 

schlechter Behandlung sowie die Aussicht, die eigene Situation binnen angemessener Frist zu verbessern, die 

Möglichkeit den Unterhalt und die medizinische Grundversorgung von sich selbst und seiner Familie 

sicherzustellen sowie eine schulische Grundausbildung für seine Kinder zu gewährleisten) eine Ansiedelung in 

diesen Städten nicht unvernünftig [Seiten, 132-135]. 

Zusammenfassend könnte eine innerstaatliche Fluchtalternative in den Städten Kabul, Herat und Mazar-e 

Sharif für alleinstehende erwachsene Männer und verheiratete kinderlose Paare, welche über sonst keinerlei 

schutzwürdige Merkmale verfügen - trotz gewisser Härten - durchaus zumutbar sein, wenn sie in 

arbeitsfähigem Alter sind, an keinen ernsthaften Krankheiten leiden, über Berufserfahrung und/oder Bildung 

sowie finanzielle Mittel verfügen, vertraut sind mit den afghanischen sozialen Normen sind und Erfahrungen in 

einem urbanen Umfeld haben. Ein Netzwerk, dass sie mit Wissen über die lokalen Gegebenheiten zur Deckung 

ihrer Grundbedürfnisse informiert ist erforderlich, wenn sie außerhalb Afghanistans geboren oder für eine sehr 

lange Zeit gelebt haben, wobei auch ihr Hintergrund, insbesondere ihre Bildung, Arbeitserfahrung und die 

Erfahrung eines auf sich alleingestellten Lebens außerhalb von Afghanistan relevant ist [Seiten, 135-139]. 

1.2.4. Auszug aus den UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen 

Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 30.08.2018 

[…] 

C. Interne Flucht-, Neuansiedelungs- oder Schutzperspektive 

I.2. Analyse der Zumutbarkeit 

a) Die persönlichen Umstände des Antragstellers 

Ob eine Flucht- oder Neuansiedlungsalternative „zumutbar” ist, muss im jeweiligen 

Einzelfall unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände der Antragstellenden 

beurteilt werden; maßgebliche Faktoren sind dabei Alter, Geschlecht, 

Gesundheitszustand, Behinderungen, die familiäre Situation und 

Verwandtschaftsverhältnisse sowie der jeweilige Bildungs- und Berufshintergrund. 

[…]  
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Vor diesem Hintergrund ist UNHCR der Auffassung, dass eine vorgeschlagene interne 

Schutzalternative nur dann zumutbar ist, wenn die Person Zugang zu (i) Unterkunft, (ii) 

grundlegender Versorgung wie sanitäre Infrastruktur, Gesundheitsversorgung und 

Bildung und (iii) Lebensgrundlagen hat oder über erwiesene und nachhaltige 

Unterstützung verfügt, die einen angemessenen Lebensstandard ermöglicht. UNHCR ist 

ferner der Auffassung, dass eine interne Schutzalternative nur dann als zumutbar 

angesehen werden kann, wenn die Person im voraussichtlichen Neuansiedlungsgebiet 

Zugang zu einem Unterstützungsnetzwerk durch Mitglieder ihrer (erweiterten) Familie 

oder durch Mitglieder ihrer größeren ethnischen Gemeinschaft hat und man sich 

vergewissert hat, dass diese willens und in der Lage sind, den Antragsteller tatsächlich 

zu unterstützen.  

Die einzige Ausnahme von diesem Erfordernis der externen Unterstützung stellen nach 

Auffassung von UNHCR alleinstehende, leistungsfähige Männer und verheiratete Paare 

im erwerbsfähigen Alter ohne die oben beschriebenen besonderen Gefährdungsfaktoren 

dar. Diese Personen können unter bestimmten Umständen ohne Unterstützung von 

Familie und Gemeinschaft in städtischen und halbstädtischen Gebieten leben, die die 

notwendige Infrastruktur sowie Lebensgrundlagen zur Sicherung der Grundversorgung 

bieten und die unter der tatsächlichen Kontrolle des Staates stehen. 

[…] 

 

 

I.3. Interne Schutzalternative (IFA/IRA) 

Im Lichte der vorliegenden Beweise von schwerwiegenden und weit verbreiteten 

Menschenrechtsverletzungen durch regierungsfeindliche Kräfte (AGEs) in Gebieten unter 

deren wirksamer Kontrolle und der Unfähigkeit des Staates, für Schutz vor derartigen 

Verletzungen in diesen Gebieten zu sorgen, ist nach Ansicht von UNHCR eine interne 

Schutzalternative in Gebieten des Landes, die sich unter der tatsächlichen Kontrolle 

regierungsfeindlicher Kräfte (AGEs) befinden, nicht gegeben. Hinsichtlich Personen, die 

über zuvor hergestellte Verbindungen zur Führung der regierungsfeindlichen Kräfte 

(AGEs) im vorgeschlagenen Neuansiedlungsgebiet verfügen, kann eventuell im 

Ausnahmefall anderes gelten. 

UNHCR ist der Auffassung, dass eine interne Schutzalternative auch in den von aktiven 

Kampfhandlungen zwischen regierungsnahen und regierungsfeindlichen Kräften oder 

zwischen verschiedenen regierungsfeindlichen Kräften betroffenen Gebieten nicht 

gegeben ist. 

[…] 

UNHCR stellt fest, dass Zivilisten, die in Kabul tagtäglich ihren wirtschaftlichen und 

sozialen Aktivitäten nachgehen, Gefahr laufen, Opfer der allgegenwärtigen in der Stadt 

bestehenden Gefahr zu werden. Zu solchen Aktivitäten zählen etwa der Weg zur Arbeit 
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und zurück, die Fahrt in Krankenhäuser und Kliniken, der Weg zur Schule; den 

Lebensunterhalt betreffende Aktivitäten, die auf den Straßen der Stadt stattfinden, wie 

Straßenverkäufe; sowie der Weg zum Markt, in die Moschee oder an andere Orte, an 

denen viele Menschen zusammentreffen.  

Im Hinblick auf die Überlegungen betreffend die Analyse der Relevanz und Zumutbarkeit 

Kabuls als vorgeschlagener interner Schutzalternative, sowie unter Berücksichtigung der 

allgemeinen, von Konflikt und Menschenrechtsverletzungen geprägten Lage und deren 

negativen Auswirkungen auf den größeren sozioökonomischen Kontext, steht UNHCR auf 

dem Standpunkt, dass eine interne Schutzalternative in Kabul grundsätzlich nicht 

gegeben ist. 

 

Medizinische Versorgung 

Seit 2002 hat sich die medizinische Versorgung in Afghanistan stark verbessert, dennoch 

bleibt sie im regionalen Vergleich zurück (AA 2.9.2019). Die Lebenserwartung ist in 

Afghanistan von 50 Jahren im Jahr 1990 auf 64 im Jahr 2018 gestiegen (WHO o.D.; vgl. 

WHO 4.2018). Im Jahr 2018 gab es 3.135 funktionierende Gesundheitseinrichtungen in 

ganz Afghanistan und 87% der Bevölkerung wohnten nicht weiter als zwei Stunden von 

einer Einrichtung entfernt (WHO 12.2018). Vor allem in den Bereichen Mütter- und 

Kindersterblichkeit kam es zu erheblichen Verbesserungen (AA 2.9.2019). 

Der afghanischen Verfassung zufolge hat der Staat kostenlos medizinische Vorsorge, 

ärztliche Behandlung und medizinische Einrichtungen für alle Bürger/innen zur Verfügung 

zu stellen. Außerdem fördert der Staat die Errichtung und Ausweitung medizinischer 

Leistungen und Gesundheitszentren (BFA 4.2018; vgl. MPI 2004, AA 2.9.2019). Eine 

begrenzte Anzahl staatlicher Krankenhäuser in Afghanistan bietet kostenfreie 

medizinische Versorgung an. Die Voraussetzung zur kostenfreien Behandlung ist der 

Nachweis der afghanischen Staatsbürgerschaft mittels Personalausweis bzw. Tazkira. Alle 

Staatsbürger/innen haben dort Zugang zu medizinischer Versorgung und Medikamenten 

(BFA 4.2018). Die Verfügbarkeit und Qualität der Grundbehandlung ist durch Mangel an 

gut ausgebildeten Ärzten, Ärztinnen und Assistenzpersonal (v.a. Hebammen), mangelnde 

Verfügbarkeit von Medikamenten, schlechtes Management sowie schlechte Infrastruktur 

begrenzt. Dazu kommt das starke Misstrauen der Bevölkerung in die staatlich finanzierte 

medizinische Versorgung. Die Qualität der Kliniken variiert stark. Es gibt praktisch keine 

Qualitätskontrollen (AA 2.9.2019). Die medizinische Versorgung in großen Städten und 

auf Provinzlevel ist sichergestellt, auf Ebene von Distrikten und in Dörfern sind 

Einrichtungen hingegen oft weniger gut ausgerüstet und es kann schwer sein, 

Spezialisten zu finden. Vielfach arbeiten dort KrankenpflegerInnen anstelle von 

ÄrztInnen, um grundlegende Versorgung sicherzustellen und in komplizierten Fällen an 

Provinzkrankenhäuser zu überweisen. Operationseingriffe können in der Regel nur auf 

Provinzlevel oder höher vorgenommen werden; auf Distriktebene sind nur erste Hilfe und 

kleinere Operationen möglich. Auch dies gilt allerdings nicht für das gesamte Land, da in 
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Distrikten mit guter Sicherheitslage in der Regel mehr und bessere Leistungen angeboten 

werden können als in unsicheren Gegenden (IOM 2018; vgl. WHO 3.2019, BDA 

18.12.2018). Zahlreiche Afghanen begeben sich für medizinische Behandlungen – auch 

bei kleineren Eingriffen – ins Ausland. Dies ist beispielsweise in Pakistan vergleichsweise 

einfach und zumindest für die Mittelklasse erschwinglich (BDA 18.12.2018). 

Die wenigen staatlichen Krankenhäuser bieten kostenlose Behandlungen an, dennoch 

kommt es manchmal zu einem Mangel an Medikamenten. Deshalb werden Patienten an 

private Apotheken verwiesen, um diverse Medikamente selbst zu kaufen. 

Untersuchungen und Laborleistungen sind in den staatlichen Krankenhäusern generell 

kostenlos (IOM 2018). Gemäß Daten aus dem Jahr 2014 waren 73% der in Afghanistan 

getätigten Gesundheitsausgaben sogenannte „Out-of-pocket“-Zahlungen durch Patienten, 

nur 5% der Gesamtausgaben im Gesundheitsbereich wurden vom Staat geleistet (WHO 

12.2018). 

Berichten von UN OCHA zufolge haben rund 10 Millionen Menschen in Afghanistan keinen 

oder nur eingeschränkten Zugang zu medizinischer Grundversorgung. Viele Afghanen 

suchen, wenn möglich, privat geführte Krankenhäuser und Kliniken auf. Die Kosten von 

Diagnose und Behandlung dort variieren stark und müssen von den Patienten selbst 

getragen werden. Daher ist die Qualität der Gesundheitsbehandlung stark 

einkommensabhängig (AA 2.9.2019). Berichten zufolge können Patient/innen in manchen 

öffentlichen Krankenhäusern aufgefordert werden, für Medikamente, ärztliche 

Leistungen, Laboruntersuchungen und stationäre Behandlungen zu bezahlen. 

Medikamente sind auf jedem afghanischen Markt erwerbbar, die Preise variieren je nach 

Marke und Qualität des Produktes. Die Kosten für Medikamente in staatlichen 

Krankenhäusern weichen vom lokalen Marktpreis ab. Privatkrankenhäuser gibt es zumeist 

in größeren Städten wie Kabul, Jalalabad, Mazar-e Sharif, Herat und Kandahar. Die 

Behandlungskosten in diesen Einrichtungen variieren (BFA 4.2018). 

90% der medizinischen Versorgung in Afghanistan werden nicht direkt vom Staat zur 

Verfügung gestellt, sondern von nationalen und internationalen NGOs, die über ein 

Vertragssystem beauftragt werden. Über dieses Vertragssystem wird sowohl primäre, als 

auch sekundäre und tertiäre medizinische Versorgung zur Verfügung gestellt. Allerdings 

mangelt es an Investitionen in medizinische Infrastruktur. Der Bauzustand vieler Kliniken 

ist schlecht. Während in den Städten ein ausreichendes Netz von Krankenhäusern und 

Kliniken besteht, ist es in den ländlichen Gebieten für viele Afghanen schwierig, eine 

Klinik oder ein Krankenhaus zu erreichen (AA 2.9.2019). 

Beispielsweise um die Gesundheitsversorgung der afghanischen Bevölkerung in den 

nördlichen Provinzen nachhaltig zu verbessern, zielen Vorhaben im Rahmen des zivilen 

Wiederaufbaus auch auf den Ausbau eines adäquaten Gesundheitssystems ab – mit 

moderner Krankenhausinfrastruktur, Krankenhausmanagementsystemen sowie 

qualifiziertem Personal. Seit dem Jahr 2009 wurden insgesamt 65 Krankenhäuser und 

Gesundheitseinrichtungen gebaut oder renoviert. Neben verbesserten diagnostischen 
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Methoden kommen auch innovative Technologien wie z.B. Telemedizin zum Einsatz (BFA 

4.2018). 

 

 

Religionsfreiheit 

Etwa 99% der afghanischen Bevölkerung sind Muslime. Die Sunniten werden auf 80 bis 89,7% und die Schiiten 

auf 10 bis 19% der Gesamtbevölkerung geschätzt (CIA 30.4.2019; vgl. AA 2.9.2019). Andere 

Glaubensgemeinschaften wie die der Sikhs, Hindus, Baha´i und Christen machen weniger als ein Prozent der 

Bevölkerung aus (AA 2.9.2019; vgl. CIA 30.4.2019, USDOS 21.6.2019); in Kabul lebt auch weiterhin der einzige 

jüdische Mann in Afghanistan (UP 16.8.2019; vgl. BBC 11.4.2019). Laut Verfassung ist der Islam die 

Staatsreligion Afghanistans. Anhänger anderer Religionen sind frei, ihren Glauben im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften auszuüben (USDOS 21.6.2019; vgl. FH 4.2.2019, MPI 2004). Die Abkehr vom Islam gilt als 

Apostasie, die nach der Scharia strafbewehrt ist (USODS 21.6.2019; vgl. AA 9.11.2016). Im Laufe des 

Untersuchungsjahres 2018 gab es keine Berichte über staatliche Verfolgungen aufgrund von Blasphemie oder 

Apostasie (USDOS 21.6.2019). Auch im Berichtszeitraum davor gab es keine Berichte zur staatlichen 

Strafverfolgung von Apostasie und Blasphemie (USDOS 29.5.2018). 

Konvertiten vom Islam zu anderen Religionen berichteten, dass sie weiterhin vor Bestrafung durch Regierung 

sowie Repressalien durch Familie und Gesellschaft fürchteten. Das Gesetz verbietet die Produktion und 

Veröffentlichung von Werken, die gegen die Prinzipien des Islam oder gegen andere Religionen verstoßen 

(USDOS 21.6.2019). Das neue Strafgesetzbuch 2017, welches im Februar 2018 in Kraft getreten ist (USDOS 

21.6.2019; vgl. ICRC o.D.), sieht Strafen für verbale und körperliche Angriffe auf Anhänger jedweder Religion 

und Strafen für Beleidigungen oder Verzerrungen gegen den Islam vor (USDOS 21.6.2019). 

Das Zivil- und Strafrecht basiert auf der Verfassung; laut dieser müssen Gerichte die verfassungsrechtlichen 

Bestimmungen sowie das Gesetz bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. In Fällen, in denen weder die 

Verfassung noch das Straf- oder Zivilgesetzbuch einen bestimmten Rahmen vorgeben, können Gerichte laut 

Verfassung die sunnitische Rechtsprechung der hanafitischen Rechtsschule innerhalb des durch die Verfassung 

vorgegeben Rahmens anwenden, um Gerechtigkeit zu erlangen. Die Verfassung erlaubt es den Gerichten auch, 

das schiitische Recht in jenen Fällen anzuwenden, in denen schiitische Personen beteiligt sind. Nicht-Muslime 

dürfen in Angelegenheiten, die die Scharia-Rechtsprechung erfordern, nicht aussagen. Die Verfassung erwähnt 

keine eigenen Gesetze für Nicht-Muslime (USDOS 21.6.2019). 

Die Religionsfreiheit hat sich seit 2001 zwar verbessert, jedoch wird diese noch immer durch Gewalt und 

Drangsalierung gegenüber religiösen Minderheiten und reformerischen Muslimen behindert (FH 4.2.2019; vgl. 

USDOS 21.6.2019). 

Wegen konservativer sozialer Einstellungen und Intoleranz sowie der Unfähigkeit oder Unwilligkeit der 

Sicherheitskräfte, individuelle Freiheiten zu verteidigen, sind Personen, die mutmaßlich gegen religiöse und 

soziale Normen verstoßen, vulnerabel für Misshandlung (FH 4.2.2019). Mitglieder der Taliban und des 

Islamischen Staates (IS) töten und verfolgen weiterhin Mitglieder religiöser Minderheiten aufgrund ihres 

Glaubens oder ihrer Beziehungen zur Regierung (USDOS 21.6.2019; vgl. FH 4.2.2019). Da Religion und Ethnie 
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oft eng miteinander verbunden sind, ist es schwierig, einen Vorfall ausschließlich durch die religiöse 

Zugehörigkeit zu begründen (USDOS 21.6.2019). 

Ein Muslim darf eine nicht-muslimische Frau heiraten, aber die Frau muss konvertieren, sofern sie nicht 

Anhängerin einer anderen abrahamitischen Religion (Christentum oder Judentum) ist. Einer Muslima ist es 

nicht erlaubt, einen nicht-muslimischen Mann zu heiraten. Konvertiten vom Islam riskieren die Annullierung 

ihrer Ehe (USDOS 21.6.2019). Ehen zwischen zwei Nicht-Muslimen sind gültig (USE o.D.). Die nationalen 

Identitätsausweise beinhalten Informationen über das Religionsbekenntnis. Das Bekenntnis zum Islam wird für 

den Erwerb der Staatsbürgerschaft nicht benötigt. Religiöse Gemeinschaften sind gesetzlich nicht dazu 

verpflichtet, sich registrieren zu lassen (USDOS 21.6.2019). 

Laut Verfassung soll der Staat einen einheitlichen Lehrplan, der auf den Bestimmungen des Islam basiert, 

gestalten und umsetzen; auch sollen Religionskurse auf Grundlage der islamischen Strömungen innerhalb des 

Landes entwickelt werden. Der nationale Bildungsplan enthält Inhalte, die für Schulen entwickelt wurden, in 

denen die Mehrheiten entweder schiitisch oder sunnitisch sind; ebenso konzentrieren sich die Schulbücher auf 

gewaltfreie islamische Bestimmungen und Prinzipien. Der Bildungsplan beinhaltet Islamkurse, nicht aber Kurse 

für andere Religionen. Für Nicht-Muslime an öffentlichen Schulen ist es nicht erforderlich, am Islamunterricht 

teilzunehmen (USDOS 21.6.2019). 

Schiiten 

Der Anteil schiitischer Muslime an der Bevölkerung wird auf 10 bis 19% geschätzt (CIA 30.4.2019; vgl. AA 

2.9.2019). Zuverlässige Zahlen zur Größe der schiitischen Gemeinschaft sind nicht verfügbar und werden vom 

Statistikamt nicht erfasst. Gemäß Gemeindeleitern sind die Schiiten Afghanistans mehrheitlich Jafari-Schiiten 

(Zwölfer-Schiiten), 90% von ihnen gehören zur ethnischen Gruppe der Hazara. Unter den Schiiten gibt es auch 

Ismailiten (USDOS 21.6.2019). 

Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten sind in Afghanistan selten (AA 2.9.2019). Beobachtern 

zufolge ist die Diskriminierung der schiitischen Minderheit durch die sunnitische Mehrheit zurückgegangen; 

dennoch existieren Berichte zu lokalen Diskriminierungsfällen. Gemäß Zahlen von UNAMA gab es im Jahr 2018 

19 Fälle konfessionell motivierter Gewalt gegen Schiiten, bei denen 223 Menschen getötet und 524 Menschen 

verletzt wurden; ein zahlenmäßiger Anstieg der zivilen Opfer um 34% (USDOS 21.6.2019). In den Jahren 2016, 

2017 und 2018 wurden durch den Islamischen Staat (IS) und die Taliban 51 terroristischen Angriffe auf 

Glaubensstätten und religiöse Anführer der Schiiten bzw. Hazara durchgeführt (FH 4.2.2019; vgl. USDOS 

21.6.2019, CRS 1.5.2019). 

Die politische Repräsentation und die Beteiligung an den nationalen Institutionen seitens der traditionell 

marginalisierten schiitischen Minderheit, der hauptsächlich ethnische Hazara angehören, ist seit 2001 gestiegen 

(FH 4.2.2019). Obwohl einige schiitische Muslime höhere Regierungsposten bekleiden, behaupten Mitglieder 

der schiitischen Minderheit, dass die Anzahl dieser Stellen die demografischen Verhältnisse des Landes nicht 

reflektiert. Vertreter der Sunniten hingegen geben an, dass Schiiten im Vergleich zur Bevölkerungszahl in den 

Behörden überrepräsentiert seien. Einige Mitglieder der ismailitischen Gemeinschaft beanstanden die 

vermeintliche Vorenthaltung von politischen Posten; wenngleich vier Parlamentssitze für Ismailiten reserviert 

sind (USDOS 21.6.2019). 
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Im Ulema-Rat, der nationalen Versammlung von Religionsgelehrten, die u. a. dem Präsidenten in der Festlegung 

neuer Gesetze und Rechtsprechung beisteht, beträgt die Quote der schiitischen Muslime 25 bis 30% (AB 

7.6.2017; vgl. USIP 14.6.2018, AA 2.9.2019). Des Weiteren tagen regelmäßig rechtliche, konstitutionelle und 

menschenrechtliche Kommissionen, welche aus Mitgliedern der sunnitischen und schiitischen Gemeinschaften 

bestehen und von der Regierung unterstützt werden, um die interkonfessionelle Schlichtung zu fördern (USDOS 

21.6.2019).   

Das afghanische Ministry of Hajj and Religious Affairs (MOHRA) erlaubt sowohl Sunniten als auch Schiiten 

Pilgerfahrten zu unternehmen (USDOS 21.6.2019). 

[…] 

Apostasie, Blasphemie, Konversion 

Glaubensfreiheit, die auch eine freie Religionswahl beinhaltet, gilt in Afghanistan de facto nur eingeschränkt. 

Die Abkehr vom Islam (Apostasie) wird nach der Scharia als Verbrechen betrachtet, auf das die Todesstrafe 

steht (AA 2.9.2019). 

Jeder Konvertit soll laut islamischer Rechtsprechung drei Tage Zeit bekommen, um seinen Konfessionswechsel 

zu widerrufen. Sollte es zu keinem Widerruf kommen, gilt Enthauptung als angemessene Strafe für Männer, 

während Frauen mit lebenslanger Haft bedroht werden. Ein Richter kann eine mildere Strafe verhängen, wenn 

Zweifel an der Apostasie bestehen. Auch kann die Regierung das Eigentum des/der Abtrünnigen konfiszieren 

und dessen/deren Erbrecht einschränken. Des Weiteren ist gemäß hanafitischer Rechtsprechung Missionierung 

illegal. Dasselbe gilt für Blasphemie, die in der hanafitischen Rechtsprechung unter die Kapitalverbrechen fällt 

(USDOS 21.6.2019) und auch nach dem neuen Strafgesetzbuch unter der Bezeichnung „religionsbeleidigende 

Verbrechen“ verboten ist (MoJ 15.5.2017: Art. 323). 

Es gibt keine Berichte über die Verhängung der Todesstrafe aufgrund von Apostasie (AA 2.9.2019); auch auf 

höchster Ebene scheint die afghanische Regierung kein Interesse zu haben, negative Reaktionen oder Druck 

hervorzurufen – weder vom konservativen Teil der afghanischen Gesellschaft, noch von den liberalen 

internationalen Kräften, die solche Fälle verfolgt haben (LIFOS 21.12.2017; vgl. USDOS 21.6.2019) und auch zur 

Strafverfolgung von Blasphemie existieren keine Berichte (USDOS 21.6.2019). 

Es kann jedoch einzelne Lokalpolitiker geben, die streng gegen mutmaßliche Apostaten vorgehen und es kann 

auch im Interesse einzelner Politiker sein, Fälle von Konversion oder Blasphemie für ihre eigenen Ziele 

auszunutzen (LIFOS 21.12.2017). 

Gefahr bis hin zur Ermordung droht Konvertiten hingegen oft aus dem familiären oder nachbarschaftlichen 

Umfeld (AA 2.9.2019). Die afghanische Gesellschaft hat generell eine sehr geringe Toleranz gegenüber 

Menschen, die als den Islam beleidigend oder zurückweisend wahrgenommen werden (LIFOS 21.12.2017; vgl. 

FH 4.2.2019). Obwohl es auch säkulare Bevölkerungsgruppen gibt, sind Personen, die der Apostasie beschuldigt 

werden, Reaktionen von Familie, Gemeinschaften oder in einzelnen Gebieten von Aufständischen ausgesetzt, 

aber eher nicht von staatlichen Akteuren (LIFOS 21.12.2017). Wegen konservativer sozialer Einstellungen und 

Intoleranz sowie der Unfähigkeit oder Unwilligkeit der Sicherheitskräfte, individuelle Freiheiten zu verteidigen, 
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sind Personen, die mutmaßlich gegen religiöse und soziale Normen verstoßen, vulnerabel für Misshandlung (FH 

4.2.2019). 

Abtrünnige haben Zugang zu staatlichen Leistungen; es existiert kein Gesetz, Präzedenzfall oder Gewohnheiten, 

die Leistungen für Abtrünnige durch den Staat aufheben oder einschränken. Sofern sie nicht verurteilt und frei 

sind, können sie Leistungen der Behörden in Anspruch nehmen (RA KBL 1.6.2017). 

 

2. Beweiswürdigung: 

Der oben angeführte Verfahrensgang ergibt sich aus dem unbedenklichen und 

unzweifelhaften Akteninhalt des vorgelegten Verwaltungsaktes der belangten Behörde und 

des Verfahrensaktes des Bundesverwaltungsgerichts. 

Die Feststellungen zur Identität, Nationalität, Volksgruppe, Religionszugehörigkeit, Herkunft 

und zu den Familienverhältnissen des Beschwerdeführers gründen sich auf seinen 

unbedenklichen und im gesamten Verfahren gleichbleibenden Angaben. Die Feststellungen 

gelten ausschließlich für die Identifizierung der Person im Asylverfahren. 

Die Feststellung zum Werdegang und Berufserfahrung des Beschwerdeführers folgt dessen 

Aussagen im behördlichen bzw. gerichtlichen Verfahren sowie den vorgelegten schriftlichen 

Unterlagen.   

Die Feststellung zur strafgerichtlichen Unbescholtenheit des BF ergeben sich aus einem 

amtswegig eingeholten Strafregisterauszug. 

Grundlage der Länderfeststellungen sind im Wesentlichen das Länderinformationsblatt der 

Staatendokumentation, Stand 13.11.2019, letzte Aktualisierung am 21.07.2020. 

Insbesondere berücksichtigt wurden die UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des 

internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender (30.08.2018) unter 

Berücksichtigung EASO, Country Guidance: Afghanistan, Juni 2018. 

Insoweit den Feststellungen der Lage im Herkunftsstaat Berichte älteren Datums zugrunde 

gelegt wurden, ist auszuführen, dass sich seither die darin angeführten Umstände unter 

Berücksichtigung von anderen dem Bundesverwaltungsgericht von Amts wegen 

vorliegenden Berichten aktuellerem Datums für die Beurteilung der gegenwärtigen Situation 

nicht wesentlich geändert haben. Die aktuellen Länderinformationen wurden auch nicht 

substantiiert bestritten.  

Zu den Ereignissen im Herkunftsstaat:  
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Der Behörde erster Instanz bzw. deren Beweiswürdigung im bekämpften Bescheid ist 

insofern nicht entgegenzutreten, als diese einen tatsächlichen Widerspruch im Vorbringen 

des Antragstellers bei der Ersteinvernahme und dem BFA erkannt hat: So machte der 

Antragsteller tatsächlich bei der Ersteinvernahme ausschließlich klar und unmissverständlich 

deutlich, dass er seinen Herkunftsstaat lediglich aufgrund der schlechten finanziellen bzw. 

wirtschaftlichen Situation seiner Familie Richtung Iran verlassen hat. Dies spezifizierte er im 

Weiteren dahingehend, dass er nach dem Tod des Vaters nach Hause zurückkehren wollte 

und sein Schwager ihm offenbar telefonisch nur mitgeteilt hat, dass sich die Situation weiter 

verschlechtert habe und sei dies sein Grund gewesen warum er überhaupt den Entschluss 

fasste vom Iran weiter nach Europa zu reisen.  

Im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen 

und Asyl bezog sich der Antragsteller in gänzlicher Abkehr seines ursprünglichen klaren 

Vorbringens darauf, dass seine Familie offenbar eine solide wirtschaftliche Basis gehabt 

hätte und antwortete er auf Befragen ausdrücklich die Familie hätte von der Landwirtschaft 

„gut“ leben können.  

Nunmehr bezog sich der Antragsteller darauf, dass es zu einem Konflikt mit dem Schwager 

gekommen wäre und hätte er selbst das Ziel gehabt, weiter die Schule zu besuchen, was ihm 

der Schwager jedoch verwehrt habe. Und habe er deshalb Afghanistan verlassen.  

Der höchstgerichtlichen Judikatur wird insofern gefolgt, als spontanen Erstangaben im 

Rahmen einer polizeilichen Einvernahme nicht jener Wertmaßstab beizumessen ist, wie 

später getätigten Aussagen vor den Asylbehörden. Umgekehrt ist im gegenständlichen Fall 

jedoch nicht ein Widerspruch in Nebenpunkten oder eine Unschärfe dem Antragsteller zu 

Lasten zu halten, sondern ist vielmehr durch Vergleich der beiden Aussagen – und war bei 

beiden Aussagen jeweils ein Dolmetsch für die Muttersprache des Antragstellers tätig – 

festzuhalten, dass sich hieraus ein grober Aussagewiderspruch offenbart.  

Zu den weiteren Angaben des Antragstellers zu seinem Werdegang ist auffällig festzuhalten, 

dass er insgesamt fest angegeben hatte, nur drei Jahre eine Grundschule besucht zu haben. 

Dem gegenüber wurde der Antragsteller nach seiner Ankunft in Österreich einer Prüfung 

unterzogen, um ihn schulmäßig einordnen zu können und wurde er spontan einer neunten 

Schulstufe zugeordnet. Allein dies zeigt, dass die Angaben des Antragstellers lediglich im 

Herkunftsstaat nur drei Jahre die Schule besucht zu haben nicht wahren Gegebenheiten 

entsprechen kann. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass kein österreichisches Kind mit 
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dreijähriger Volksschulbildung spontan aufgrund dieses Ausbildungsstandes oder Erreichen 

solcher Leistungen in eine neunte Schulstufe eingeordnet oder zugeordnet werden könnte. 

Den Angaben zu seiner geringen Schulbildung ist sohin der Wahrheitsgehalt nicht 

zuzumessen. 

Im Weiteren ist festzuhalten, dass der Antragsteller nach Antragstellung am 21.05.2015 erst 

mit Schriftsatz seines rechtsfreundlichen Vertreters am 06.03.2020 darauf verweist, dass er 

sich nicht mehr an religiöse Rituale halten möchte und dass eine Auseinandersetzung mit 

seiner Religion stattgefunden habe. Grundsätzlich wäre zweifellos eine innere Abkehr und 

Wandlung auch nach Jahren des Verlassens des Herkunftsstaates möglich. Dem widerspricht 

jedoch das Vorbringen des Antragstellers im Rahmen des zweiten 

Beschwerderechtsgespräches vor dem Bundesverwaltungsgericht, wonach er einerseits 

zugestand, in einer islamischen Gesellschaft sozialisiert worden zu sein, er jedoch selbst 

angab, keinerlei Detailinformationen über diese Religion zu haben. Allein diese getätigten 

Aussagen erscheinen vor dem Hintergrund ganz allgemeiner notorischer Kenntnisse über die 

Situation in Afghanistan als völlig absurd. Hinzu tritt, dass der Antragsteller allein mit dem 

Begriff Shahada (ie islamisches Kurzglaubensbekenntnis) gänzlich nichts anzufangen wusste. 

Auf genauere Nachfrage schien der Antragsteller übe dies den Begriff Shahada mit dem 

allgemeinen bekannten Begriff des islamischen Jihad zu verwechseln. Als gravierend auffällig 

ist des Weiteren zu bezeichnen, dass der Antragsteller in Afghanistan geboren sein will, er 

dort angeblich eine dreijährige Schule in einer Moschee besucht haben will, er im Weiteren 

im islamischen Kulturkries in ländlicher Gegend aufgewachsen sein will, sowie er jahrelang 

sich im Iran aufgehalten haben will ohne, dass er irgendwelche Kenntnisse über die fünf 

Pflichten eines gerechten Muslims (Schahada) (Bekenntnis), (Salat), Zakat (Almosensteuer), 

Saum (fasten), Haddsch (Pilgerfahrt) aufweist, so wird die Schahada gleichsam als 

Glaubensbekenntnis des Islams und einer der fünf Säulen des Islams bezeichnet und auf den 

Propheten Mohamed zurückgeführt. Die sogenannte Schahada bildet einen zentralen Teil 

der islamischen Religion bzw. der Identität aller Muslime weltweit, da sie einerseits den 

Glauben an Allah und nur diesen festhält, sowie dessen Erhabenheit und Größe. Der zweite 

Teil der Schahada beinhaltet den Satz, dass Mohamed der Gesandte Gottes sei. In diesem 

Zusammenhang ist festzuhalten, dass Angehörige des schiitischen Bekenntnisses überdies 

der Schahada einen dritten Satz dergestalt anfügen, dass Ali der Freund Gottes sei.  

Allein die isolierte Betrachtung der Angaben des Antragstellers vor dem 

Bundesverwaltungsgericht im Rahmen der öffentlichen mündlichen Verhandlung am 

22.09.2020 zeigt, dass beim Antragsteller jedenfalls, was seine Religion oder auch frühere 
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Religionsangehörigkeit und Ausübung eine drastische Verschleierungsabsicht vorliegt. Die 

Aussage, weder das Glaubensbekenntnis eines Muslims zu kennen, noch die weiteren 

Pflichten eines gerechten Muslims, zwingt vor dem Hintergrund der Erwiesenheit seiner 

afghanischen Herkunft und seiner afghanischen Wurzeln zu dem Schluss, dass der 

Antragsteller von der Persönlichkeit nicht als glaubwürdig zu bezeichnen ist.  

Durch die genannten Aussagen wollte der Beschwerdeführer offenbar ins Treffen führen, 

dass er sich noch nie für Religion interessiert hat, wodurch offenbar auch sein nunmehr  -

sehr spät im Asylverfahren gefasster - Entschluss zu einer endgültigen Abkehr vom Islam als 

plausibel dargelegt werden sollte. 

Nun tritt im vorliegenden Fall hinzu, dass mehrere Zeugen im Rahmen des Verfahrens dem 

Antragsteller bescheinigten, dass es einen gewissen Diskurs über kulturelle und allenfalls 

auch religiöse Angelegenheiten zwischen ihnen und dem Beschwerdeführer gegeben hat 

oder gibt. Dadurch ist dem Thema nach zu erkennen, dass der Beschwerdeführer sich in 

erster Linie mit kulturellen Gegebenheiten und Sitten seines Herkunftsstaates als nicht mehr 

einverstanden betrachtet; so zu Beispiel der Diskriminierung von Frauen in seiner 

Herkunftsregion allgemein. Im weiteren wurde dem Antragsteller bescheinigt, dass er sich 

mit den Themen Meinungsfreiheit, Entscheidungsfreiheit sowie der Existenz eines Gottes als 

höherem Wesen auseinandergesetzt hat, auch dass allenfalls eine Ablehnung der 

Machtstellung der spirituellen Würdenträger in Afghanistan abgelehnt wird.  

Den erweislichen Zeugenaussagen ist vielmehr entnehmbar, dass der Antragsteller sich 

allgemein mit Menschenrechten und insbesondere mit der geforderten Gleichstellung von 

Mann und Frau auseinandergesetzt hat. Keiner der ZeugInnen konnte darüber genauere 

Auskunft geben, ob der Antragsteller sich intensiv mit Religionsinhalten seiner (früheren) 

Religion auseinandergesetzt hat. Auch das zweite abgeführte Beschwerderechtsgespräch 

konnte nicht zutage fördern, dass der Antragsteller in irgendeine ernsthafte intellektuelle 

Reflexion mit seiner Religion eingetreten wäre. So konnte er auch keinen Aspekt einer 

Religionskritik, sondern vielmehr nur eine offenbar sich entwickelnde Belanglosigkeit der 

Religion für sein Leben aufgrund seines Lebens hier in Österreich herausstellen.  

Auch die Angaben des Antragstellers, wonach er die Kämpfe zwischen Angehörigen 

verschiedener Volksgruppen in seinem Herkunftsstaat auf die Religion zurückführt, 

vermögen keine ernsthafte Auseinandersetzung mit der islamischen Religion zu indizieren, 

da vielmehr die Allgemeinsituation in Afghanistan nicht im Islam seine Wurzel hat, sondern 

vielmehr in allgemeinen politischen und machtpolitischen Gegebenheiten. Weiters zeigte 
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der Antragsteller überdies eine offenbar grobe Unkenntnis über tatsächliche religiöse 

Gegebenheiten in Afghanistan, wonach er angab, dass in Afghanistan die Angehörigen der 

Volksgruppen der Paschtunen, Hazara und Tadschiken einander wegen unterschiedlicher 

Religionszugehörigkeit bekämpfen, was tatsächlich nicht den örtlichen Gegebenheiten 

entspricht. Die Gesamtbetrachtung der beim Antragsteller teilweise vorliegenden völlig 

absurd anmutenden Angaben einer gröbsten Unkenntnis über religiöse Grundinhalte seiner 

Herkunftsreligion im Zusammenhang mit den Zeugenaussagen zeigt deutlich, dass beim 

Antragsteller jedenfalls keine intellektuelle Auseinandersetzung oder Reflexion mit seiner 

schiitisch-islamischen Religionsausrichtung stattgefunden hat bzw. vermochte er auch 

keinerlei spezifische Überlegung oder gar eine diesbezügliche Verinnerlichung ins Treffen 

führen, weshalb er nunmehr seine Religion tatsächlich ablehnt.  

Der gesetzte Formalakt des Austritts vor einer österreichischen Behörde kann jedoch eine 

solche Auseinandersetzung und ernsthafte Abkehr mit weiteren Konsequenzen nicht 

ersetzen. Zugestanden wird, dass der Antragsteller sich (auf vernünftige Weise) seit 

Aufenthaltsnahme in Österreich unter Beteiligung österreichischer Staatsbürger, die ihn 

fördern und betreuen, mit den Menschenrechten und insbesondere mit der Gleichstellung 

von Mann und Frau auseinandergesetzt hat, was jedoch nicht auf eine ersthafte Abkehr von 

der islamischen Religion hindeutet. Nicht konnte jedenfalls festgestellt werden, dass der 

Antragsteller ernsthaft verinnerlicht und intellektuell detailliert begründet sich von seinem 

bisher religiösen Bekenntnis abgewandt hätte. 

Die Angaben des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht haben den Eindruck von einem jungen Mann vermittelt, der der 

Religion sehr kritisch gegenübersteht. Er sieht die Religion als etwas, das er von seinen 

eigenen Vorfahren aufgezwungen bekommen hat und mit vielen Vorschriften verbunden ist. 

Für den erkennenden Richter entstand somit der Eindruck, dass sich der Beschwerdeführer 

insbesondere an den strengen Verhaltensregeln des Islam stört. Er wolle sich nicht an die 

islamischen Vorschriften halten. Ein dauerhafter Abfall vom Glauben konnte jedoch nicht 

erkannt werden, allenfalls ein Desinteresse, welches schon aufgrund der Wortwahl einer 

„Verleugnung“ des Islam keinesfalls nahekommt.  

Die Gesamtbetrachtung der Angaben des Antragstellers zu seinem „Abfall vom Glauben“ 

zeigen einerseits, dass er offenbar nicht mehr gewillt ist, gewisse traditionelle und religiöse 

Verhaltensweisen einzuhalten, wobei hervorzuheben ist, dass er sich insgesamt auf 

allgemeine Äußerungen beschränkte, ohne einen konkreten Beweggrund für seine 

angebliche Abwendung vom Islam aufzeigen zu können. Insgesamt zeigen die Angaben des 
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Antragstellers, dass er sich vielmehr mit der Kultur seiner Herkunftsregion kritisch 

auseinandergesetzt hat, ohne diese einerseits spezifisch dem Islam zuordnen zu können 

oder sie auf diese zurückführen zu können.   

Dieses Aussageverhalten des Beschwerdeführers überzeugt den erkennenden Richter davon, 

dass der Beschwerdeführer zwar ein junger Mann ist, der versucht, sich intellektuell und 

wertemäßig an die Kultur des Aufnahmelandes Österreich anzupassen und der sich – 

offenbar durch seinen guten Kontakt zu engagierten österreichischen Personen – mit 

kulturellen Werten und Menschenrechten beschäftigt, es liegt bei ihm aber keine – wie von 

der Rechtsprechung gefordert – dauerhaft verfestigter Abfall vom Glauben vor.  

Insbesondere kann beim Antragsteller keine verinnerlichte Auseinandersetzung mit seinem 

ursprünglichen Glauben bzw. eine kritische Reflexion mit einzelnen Glaubensvorschiften 

oder  – inhalten oder Glaubensdogmen erkannt werden. 

Die Begründung des Beschwerdeführers ist aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichtes 

ebenso wie die vorgelegte Austrittserklärung nicht geeignet, einen dauerhaften 

verinnerlichten Abfall vom islamischen Glauben zu dokumentieren, da auf Seiten des 

Beschwerdeführers ganz offensichtlich keine intensive spirituelle Auseinandersetzung mit 

seinem Bekenntnis stattgefunden hat. So konnte der Antragsteller insbesondere nicht 

glaubhaft und nachvollziehbar darstellen, durch welches Ereignis oder welche gedankliche 

Entwicklung er überhaupt sich verhalten sah, sich mit seiner Religion kritisch auseinander 

zusetzen oder diese gar - trotz seiner von Jugend an dauernden Sozialisierung - abzulehnen 

und sich gänzlich von seiner Religion abzuwenden. 

Vielmehr geht das Gericht davon aus, dass der erfolgte Austritt aus der islamischen 

Religionsgemeinschaft bzw. die vorgelegte Austrittserklärung erst nach Erhalt des negativen 

Asylbescheides vom Beschwerdeführer abgegeben wurde, um sich eine günstigere Position 

im Asylverfahren zu verschaffen. Ein dauerhafter Abfall vom muslimischen Glauben, kann 

per se durch diesen vor einer österreichischen Behörde getätigten Akt nicht glaubhaft 

gemacht werden und ist dadurch sowie in einer kritischen Haltung gegenüber der bisherigen 

Religion auch kein explizit feindlicher Auftritt des Beschwerdeführers gegenüber dem Islam 

erkennbar. 

Eine auch von der Judikatur geforderte Verinnerlichung bzw. Verfestigung einer Abkehr von 

der eignen Religion ist sohin eine Tatsache, dass diese Abkehr gleichsam Teil der Identität 

geworden ist, konnte beim Antragsteller nicht festgestellt werden.  
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Ein dauerhafter Abfall vom Glauben konnte daher nicht festgestellt werden. Im 

gegenständlichen Beschwerdefall konnte nicht festgestellt werden, dass der BF ein Gegner 

von spirituellen Lehren ist und dies ein wesentlicher Bestandteil seiner Identität geworden 

ist. Zudem ist im Verfahren nicht hervorgekommen, dass der BF sich ausdrücklich kritisch 

gegenüber dem Islam geäußert hätte bzw. dieser Umstand in Afghanistan bekannt 

geworden wäre. Daher hat der BF aus diesen Gründen bei einer Rückkehr nach Afghanistan 

keine Bedrohung bzw. Verfolgung zu erwarten.  

In Bezug auf seine Eigenschaft als Hazara vermochte der BF eine individuelle und konkrete 

Betroffenheit von Verfolgung nicht aufzuzeigen.  

Der Beschwerdeführer hat im Ergebnis keine konkret und gezielt gegen seine Person 

gerichtete aktuelle Verfolgung maßgeblicher Intensität, welche ihre Ursache in einem der in 

der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe hätte, vorgebracht. Vor dem 

Hintergrund der Feststellungen zur Lage in Afghanistan sowie dem diesbezüglichen 

fehlenden Vorbringen kann daher nicht erkannt werden, dass dem Beschwerdeführer im 

Herkunftsstaat eine asylrelevante Verfolgung droht. 

Zum Sachverhaltskreis einer allenfalls bestehenden familiären Beziehung zu einer in 

Australien weilenden Person – angeblicher Bruder des Beschwerdeführers – ist festzuhalten, 

dass – wie ob dargestellt – der Antragsteller während des gesamten Asylverfahrens absolut 

keinen Hinweis auf die Existenz eines solchen Bruders lieferte: So hatte der Antragsteller 

sowohl bei der Ersteinvernahme, als auch im Weiteren vor dem Bundesamt für 

fremdenwesen und Asyl ausschließlich immer darauf Bezug genommen, dass seine Eltern 

bereits verstorben seien, er lediglich noch eine Schwester und deren Ehegatten, seinen 

Schwager als Anknüpfungspunkte habe. Hervorzuheben ist, dass der Antragsteller bereits bei 

der Ersteinvernahme nach Angehörigen im Herkunftsstaat oder in einem Drittland gefragt 

wurde und er auch dort den genannten Bruder nicht erwähnte. Die ist durch die nunmehrige 

Vorlage eines Reisepasses dieses angeblichen Bruders und die damit bescheinigte 

australische Staatsbürgerschaft sowie die Kopie eines Papiers, das ein Naheverhältnis zu den 

US-Streitkräften in Afghanistan neuerlich kein hinreichendes Indiz hieraus ein tatsächlich 

bestehendes Gefährdungspotential für den Beschwerdeführer zu erkennen.  

Hätte der Antragsteller zu irgendeinem Zeitpunkt des länger dauernden Verfahrens selbst 

ein diesbezüglich hergehendes Gefährdungspotential erkannt, hätte er mit Sicherheit auf die 

Existenz seines Bruders verwiesen sowie allenfalls damit im Zusammenhang stehende 

Risikofaktoren im Hinblick auf eine eigene Rückkehr nach Afghanistan. Dem diesbezüglichen 
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Sachverhaltskreis konnte sohin keinerlei Bedeutung für eine positive 

Verfolgungseinschätzung beigemessen werden.  

Zu einer möglichen Rückkehr des BF in den Herkunftsstaat sowie zur Lage in seinen 

Herkunftsstaat: 

Dass dem BF im Fall einer Rückkehr in seine Herkunftsprovinz, Ghazni, aufgrund der dort 

vorherrschenden Sicherheitslage ein Eingriff in seine körperliche Unversehrtheit mit 

relevanter Wahrscheinlichkeit drohen würde, ergibt sich aus dem aktuellen 

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, wonach Ghanzi zu den relativ volatilen 

Provinzen im südöstlichen Teil des Landes zählt. 

Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers in seiner Beschwerde ist es ihm 

zumindest möglich, in eine die Städte Herat und Mazar-e Sharif zurückzukehren. In einer 

Gesamtschau der angeführten Länderberichte wird zwar deutlich, dass die Versorgungslage 

in Kabul, Mazar-e Sharif und Herat angespannt ist, eine Versorgung mit Nahrung und 

Wasser, in einem lebensnotwenigen Ausmaß, jedoch möglich ist. Auch Wohnraum, 

Unterkünfte und Gesundheitseinrichtungen stehen, wenn auch nur begrenzt, den 

Länderberichten zu Folge, zur Verfügung.  

Es ist daher nicht von vornherein ausgeschlossen, dass es dem BF möglich sein wird, eine 

Unterkunft und Arbeit zu finden und sich ernähren zu können.  

Die Feststellungen zu den Folgen einer Ansiedlung des Beschwerdeführers in der Stadt 

Mazar-e Sharif oder der Stadt Herat ergeben sich aus den oben angeführten 

Länderberichten zu diesen Städten in Zusammenschau mit den persönlichen Umständen des 

Beschwerdeführers: 

Der Beschwerdeführer ist selbst erwachsen, gesund und arbeitsfähig. Der Antragsteller ist 

nicht durch eine schwere oder gar schwerste psychische oder physische Erkrankung 

beeinträchtigt. Der Antragsteller wurde in Afghanistan sozialisiert, spricht eine der 

Hauptsprachen des Landes, war in der Lage schon im jugendlichen Alter aus eigenem sich im 

Iran jahrelang eine Existenz zu schaffen und sich durchzubringen sowie sodann seine 

Weiterreise nach Europa zu organisieren. Der Antragsteller ist als äußerst flexibel und 

anpassungsfähig zu qualifizieren und wird dies auch dadurch bekräftigt, dass der 

Antragsteller offenbar mittlerweile sehr gut Deutsch spricht und sich in der Schule, die er in 

Österreich besucht, gut eingliedern konnte. 
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Die Sicherheitssituation in diesen beiden Städten ist weniger angespannt als in Kabul. Es 

kommt in Mazar-e Sharif und Herat zu weit weniger sicherheitsrelevanten Vorfällen als in 

Kabul. Mazar-e Sharif entwickelt sich wirtschaftlich gut. Es entstehen neue Arbeitsplätze, 

Firmen siedeln sich an und auch der Dienstleistungsbereich wächst. Im Juni 2017 wurde ein 

großes nationales Projekt ins Leben gerufen, welches darauf abzielt, die Armut und 

Arbeitslosigkeit in der Provinz Balkh zu reduzieren. Die Provinz Balkh ist nach wie vor eine 

der stabilsten Provinzen Afghanistans und hat im Vergleich zu anderen Regionen weniger 

Aktivitäten von Aufständischen zu verzeichnen. Die Zahl der sicherheitsrelevanten Vorfälle 

ist vergleichsweise gering. So wurden in der Provinz Balkh, deren Provinzhauptstadt Mazar-e 

Sharif ist, im Jahr 2017 52 getötete Zivilisten und 77 Verletzte (Rückgang um 68% seit 2016) 

registriert und ist aus der Darstellung der Staatendokumentation zu sicherheitsrelevanten 

Vorfällen ersichtlich, dass nur eine Minderzahl der Opfer in Mazar-e Sharif verzeichnet ist. 

Mazar-e Sharif ist aufgrund des vorhandenen Flughafens über den Luftweg gut und sicher 

erreichbar. Die Lage in der Stadt Mazar-e Sharif kann daher insgesamt als ausreichend sicher 

bewertet werden. 

Die Stadt Herat ist die Hauptstadt der vergleichsweise gut entwickelten gleichnamigen 

Provinz im Westen des Landes. Herat wird als relativ friedliche Provinz gewertet. 

Aufständische sind in einigen Distrikten der Provinz, nicht jedoch in der Stadt Herat, aktiv. 

Die Zahl der sicherheitsrelevanten Vorfälle ist vergleichsweise gering. Auch ist Herat eine 

über den Luftweg aufgrund des vorhandenen Flughafens gut und sicher erreichbare Stadt. 

Die Lage in der Stadt Herat kann daher insgesamt als ausreichend sicher bewertet werden. 

Hinsichtlich der Versorgungslage und der allgemeinen Lebensbedingungen der Bevölkerung 

in diesen Städten ist in Hinblick auf die oben angeführten Länderfeststellungen auszuführen, 

dass dort auch allgemein der Zugang zu Unterkunft, grundlegender Versorgung wie sanitärer 

Infrastruktur, Gesundheitsdiensten und Bildung und zu Erwerbsmöglichkeiten gegeben ist, 

wenn auch die Gesamtsituation angespannt ist. 

In diesen Städten ist insbesondere die Versorgung mit Nahrungsmitteln dadurch gesichert, 

dass Defizite (z.B. Ernteausfälle bedingt etwa durch die notorische Trockenheit in diesem 

Jahr in den umliegenden landwirtschaftlichen Gebieten) durch Importe aus dem Iran und 

Pakistan, also durch konventionelle marktwirtschaftliche Kanäle, ausgeglichen werden 

können. 

Die Feststellungen zu den Folgen einer Ansiedlung (bzw. innerstaatlichen Fluchtalternative) 

des Beschwerdeführers in den Städten Mazar-e Sharif oder Herat, ergeben sich – unter 
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Berücksichtigung der von UNHCR aufgestellten Kriterien für das Bestehen einer 

innerstaatlichen Fluchtalternative (IFA) für Afghanistan – aus den o.a. Länderberichten.  

Das Bundesverwaltungsgericht ist der Ansicht, dass die zur IFA von UNHCR zitierten Quellen 

(EASO, Afghanistan: Security Situation: Update, Mai 2018, http://www.refworld.org/ 

docid/5b3be4ad4.html; und EASO, Afghanistan Security Situation, Dezember 2017, 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5ac60 

3b64) nicht dahingehend ausgelegt werden können, dass keine interne Fluchtalternative in 

den Städten Kabul, Mazar-e Sharif und Herat für eine Rückkehrer – unabhängig vom 

jeweiligen Persönlichkeitsprofil – bestünde. Das wird deutlich, wenn man die „EASO – 

Country Guidance Afghanistan, Juni 2018“ die sich ebenfalls auf diese Quellen stützen, 

heranzieht.  

Die Feststellungen, dass dem Beschwerdeführer eine zumutbare innerstaatliche Flucht- bzw. 

Schutzalternative in den Städten Mazar-e Sharif oder Herat zur Verfügung steht, ergeben sich 

- unter Berücksichtigung der von UNHCR aufgestellten Kriterien für das Bestehen einer 

internen Schutzalternative für Afghanistan, - aus den wiedergegebenen Länderberichten.  

Zwar kommt es in der Provinz Balkh manchmal zu Zusammenstößen zwischen 

Aufständischen und den afghanischen Sicherheitskräften oder auch zu Angriffen auf 

Einrichtungen der Sicherheitskräfte. Insgesamt zählt Balkh jedoch zu den relativ stabilen und 

ruhigen Provinzen Nordafghanistans, in welcher die Taliban in der Vergangenheit keinen Fuß 

fassen konnten. Das erkennende Gericht geht auf Basis der zitierten Länderinformationen 

davon aus, dass die Sicherheitslage in der Stadt Mazar-e Sharif stabil ist, sodass dem 

Beschwerdeführer bei einer Ansiedelung in der Stadt Mazar-e Sharif kein reales Risiko eines 

Eingriffes in seine körperliche Integrität droht. Die Hauptstadt Mazar-e Sharif ist ein Import-

/Exportdrehkreuz sowie ein regionales Handelszentrum, was dafürspricht, dass der 

Beschwerdeführer in dieser Stadt die Möglichkeit eine Erwerbstätigkeit auszuüben, 

vorfindet. Es besteht eine Flugverbindung zwischen Kabul und Mazar-e Sharif. Kam Air, eine 

afghanische Fluggesellschaft mit Sitz in Kabul, bietet für diese Verbindung zwei Flüge am Tag 

an; die Kosten für einen Inlandsflug von Kabul nach Mazar-e Sharif belaufen sich einer 

Internet-Recherche zufolge derzeit auf etwa ca. 80 EUR. 

Die Provinz Herat wird ebenfalls als eine der relativ friedlichen Provinzen gewertet, dennoch 

sind Aufständische in einigen Distrikten der Provinz aktiv. In den EASO Leitlinien 2019 (EASO 

Country Guidance: Afghanistan, Juni 2019) wird die Stadt Herat ebenfalls als eines der 

Gebiete aufgezählt, in denen das Ausmaß willkürlicher Gewalt nicht ein derart hohes Niveau 
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erreicht, dass wesentliche Gründe zur Annahme vorliegen, wonach ein Zivilist – bloß 

aufgrund seiner Anwesenheit – ein tatsächliches Risiko zu gewärtigen hätte, ernsthaften 

Schaden zu nehmen. Aus dem aktuellen LIB geht zudem hervor, dass die Stadt Herat als sehr 

sicher gilt und der Einfluss der Taliban zunimmt, je weiter man sich von der 

Provinzhauptstadt angrenzenden Distrikten Richtung Norden, Westen und Süden entfernt. 

Auch im Vergleich zu Kabul gilt Herat-Stadt einem Mitarbeiter von IOM-Kabul zufolge zwar 

als sicherere Stadt, doch gleichzeitig wird ein Anstieg der Gesetzlosigkeit und Kriminalität 

verzeichnet. Entführungen finden gelegentlich statt, wenn auch in Herat nicht in solch einem 

Ausmaß wie in Kabul. Im Jahr 2018 dokumentierte UNAMA 259 zivile Opfer (95 Tote und 164 

Verletzte) in Herat. Dies entspricht einem Rückgang von 48% gegenüber 2017. Die Lage in 

der Stadt Herat kann sohin insgesamt als ausreichend sicher bewertet werden.  Auch Herat 

verfügt über einen internationalen Flughafen. Dieser kann über den Flughafen Kabul erreicht 

werden. Eine Suchmaschinenabfrage ergab, dass es Direktflüge von Kabul nach Herat-City 

bereits ab 85 EUR gibt. 

Die Grundversorgung ist in Afghanistan generell – und so auch in den Städten Mazar-e Sharif 

und Herat – grundlegend gesichert. Zwar ist die Situation, insbesondere in Herat, wegen der 

Zahl der Binnenvertriebenen und der Dürre im Jahr 2018 und der darauffolgenden 

Überflutungen angespannt. Der aktuellen Quellenlage ist jedoch nicht zu entnehmen, dass 

die Grundversorgung der Bevölkerung (mit Nahrungsmittel und Trinkwasser) in Mazar-e 

Sharif oder Herat generell nicht mehr gewährleistet oder das Gesundheitsversorgungssystem 

zusammengebrochen wäre. Ebenso wenig sind dem Bundesverwaltungsgericht Berichte über 

eine bestehende (oder unmittelbar drohende) Hungersnot bzw. über eine (herannahende) 

humanitäre Katastrophe in Herat oder Mazar-e Sharif bekannt. Überdies ergibt sich aus den 

aktuellen Länderberichten, dass das afghanische Arbeits- und Sozialministerium ad hoc 

Maßnahmen für einzelne Gruppen, wie zum Beispiel Lebensmittelhilfe für von Dürre 

betroffene Personen, anbietet. 

Dass die Wohnraum-, Arbeitsmarkt- und Versorgungslage in Herat und Mazar-e Sharif 

angespannt ist, ergibt sich aus den Länderberichten, wonach in großen Städten zwar an sich 

Wohnraum zur Verfügung steht, es jedoch eine erhebliche Anzahl an Rückkehrern gibt. Aus 

den in den Feststellungen zitierten Länderberichten, insbesondere aus dem aktuellen LIB und 

dem EASO Bericht Afghanistan Netzwerke vom Januar 2018 geht aber hervor, dass es auf 

Grund der aktuellen Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt zwar schwierig, aber 

insbesondere im Bereich der Gelegenheitsarbeiten als Taglöhner auch ohne besondere 

Vorkenntnisse möglich ist, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und auf diese Weise ein 

Einkommen auf dem dort üblichen Niveau zu erzielen. In Herat sind etwa die meisten der in 
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KMUs Beschäftigten entweder Tagelöhner oder kleine Unternehmer. Mazar-e Sharif ist ein 

regionales Handelszentrum für Nordafghanistan, wie auch ein Industriezentrum mit großen 

Fertigungsbetrieben und einer Vielzahl von kleinen und mittleren Unternehmen, welche 

Kunsthandwerk und Teppiche anbieten. Aus dem LIB geht insbesondere auch hervor, dass es 

verschiedene Angebote von NGOs gibt, die Rückkehrer bei einer Ansiedelung anfangs 

finanziell und beratend zu unterstützen. 

Bezüglich der Unterkunft besteht für den Beschwerdeführer in Herat oder Mazar-e Sharif 

ebenfalls die Möglichkeit, in einem Teehaus („Tea House“) zu wohnen, bis der 

Beschwerdeführer eine dauerhafte Unterkunft gefunden hat. Diese Möglichkeit besteht nach 

dem EASO Bericht Afghanistan Netzwerke vom Januar 2018 in den großen Städten, somit 

auch in Mazar-e Sharif und Herat.   

Nach den vorliegenden Länderberichten besteht Bedarf am Arbeitsmarkt überwiegend in 

Hinblick auf manuelle Arbeit ohne Anforderungen an eine formelle Ausbildung (EASO Bericht 

Afghanistan Netzwerke vom Januar 2018). Es sind – wie bereits erwähnt – im 

Beweisverfahren keine Hinweise darauf hervorgekommen, dass der Beschwerdeführer im 

Hinblick auf seine Gesundheits- und Arbeitsfähigkeit nicht in der Lage sein sollte, sich mit 

Hilfsarbeiten entsprechend den dortigen Anforderungen ein ausreichendes Einkommen zu 

sichern. 

Seitens des Bundesverwaltungsgerichtes ist dazu festzuhalten, dass eine Beurteilung einer 

IFA immer von den Umständen des Einzelfalles – insbesondere dem Persönlichkeitsprofil – 

der rückkehrenden Person abhängt und im vorliegenden Fall die Einschätzung des UNHCR in 

ihrer Allgemeinheit nicht so ausgelegt werden kann, dass eine interne Schutzalternative 

generell nicht möglich wäre.  

Tatsächlich ist den aktuellen UNHCR Richtlinien vom 30.08.2018 (Seite 125) zu entnehmen, 

dass alleinstehende, leistungsfähige Männer und verheiratete Paare im erwerbsfähigen 

Alter, ohne besondere Vulnerabilität, sich auch ohne Unterstützungsnetzwerk in städtischen 

oder halbstädtischen Gebieten mit notwendiger Infrastruktur sowie Lebensgrundlagen zur 

Sicherung der Grundversorgung, und die sich unter tatsächlicher staatlicher Kontrolle 

befinden, niederlassen können. Eine solche Infrastruktur, Grundversorgung und staatliche 

Kontrolle ist im vorliegenden Fall in den Städten Kabul, Herat und Mazar-e Shaif unter 

Berücksichtigung der vom UNHCR aufgezeigten Problematik der Belastung dieser Städte 

durch Heimkehrer aus Iran und Pakistan, der Landflucht und der Dürre (dazu oben S 16f) 
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vorhanden, sodass auch eine Ansiedlung des Beschwerdeführers jedenfalls in diesen Städten 

möglich wäre.  

Was die Situation alleinstehender, gesunder, arbeitsfähiger junger Männer betrifft, verkennt 

das Bundesverwaltungsgericht nicht, dass auch in diesen Städten für diese schwierige 

Umstände vorherrschen, jedoch kann die vorliegende Berichtslage nicht dahingehend 

ausgelegt werden, dass diese ihre Existenz dort nicht dauerhaft sichern könnten und eine 

Ansiedlung dort unmöglich oder unzumutbar wäre.  

Die persönlichen Merkmale des Beschwerdeführers zeigen auf, dass er ein körperlich 

gesunder und leistungsfähiger Mann ist. Der Beschwerdeführer weist keine besondere bzw. 

relevante Vulnerabilität auf.  

Der Beschwerdeführer hat bereits vor seiner Ausreise aus Afghanistan in der Landwirtschaft 

gearbeitet, sodann drei Jahre als Steinmetz im Iran sowie war es ihm möglich in Österreich 

problemlos schulisch Fuß zu fassen, die deutsche Sprache hinreichend gut zu erlernen, 

private Aktivitäten zu setzen und sich ein persönliches soziales Netzwerk an Unterstützern zu 

schaffen. All diese Eigenschaften zeigen deutlich, dass es ihm bei Anspannung seiner Kräfte 

jedenfalls zumutbar ist sich in Mazar-e Sharif oder Herat niederzulassen und trotz einer 

angespannten Situation am Wohnungs- und Arbeitsmarkt (allenfalls nach anfänglichen 

Schwierigkeiten) eine Existenz in Mazar-e Sharif oder Herat aufbauen und zu sichern. Der 

Beschwerdeführer kann sich zumindest in einer der Landessprachen verständigen. Dies hat 

er auch in der mündlichen Verhandlung durch eine Kommunikation mit der anwesenden 

Dolmetscherin in Dari unter Beweis gestellt. Der Beschwerdeführer ist mit den kulturellen 

Gepflogenheiten seines Heimatlandes vertraut.  

Vor dem Hintergrund der Sicherheits- und Versorgunglage in Mazar-e Sharif und Herat war 

auf Basis dieser persönlichen Merkmale des Beschwerdeführers in einer Gesamtschau 

festzustellen, dass in diesen Städten weder ein solcher Grad willkürlicher Gewalt herrscht, 

dass er allein durch seine Anwesenheit tatsächlich einer ernsthaften, individuellen 

Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit ausgesetzt ist und er zudem nicht Gefahr läuft, 

dort grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse, wie Nahrung, Kleidung sowie 

Unterkunft, nicht befriedigen zu können und in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende 

Situation zu geraten. Darüber hinausgehende individuelle gefahrenerhöhende Umstände 

vermochte der Beschwerdeführer nicht darzutun. 

Es ist zudem notorisch, dass der Beschwerdeführer bei einer freiwilligen Rückkehr nach 

negativem Verfahrensausgang Rückkehrhilfe in Anspruch nehmen kann, wodurch er 



- 82 - 

 

Rückkehrhilfe bzw. zusätzlich die Aufnahme in ein Reintegrationsprojekt beantragen kann: In 

Österreich stehen für afghanische Staatsangehörige zwei spezielle Reintegrationsprojekte 

zur Verfügung (ERIN oder RESTART II). Beide Angebote zielen effektiv auf die 

Wiedereingliederung im Heimatland ab und können erst nach Ankunft im Herkunftsland 

bezogen werden. Ziel ist es, den Rückkehrer vor allem durch Aus- und 

Fortbildungsmaßnahmen, sowie Start Ups den Neustart im Heimatland zu erleichtern. Die 

Sachleistung beträgt bei ERIN 3.000 EUR; in bar erhalten die Personen 500,- EUR; beim IOM- 

Projekt (RESTART II) besteht die Sachleistung aus 2.800,- EUR und der Barwert aus 500,- EUR. 

Je nach Bedarf stellt hier IOM auch Leistungen, wie Family Assessment, temporäre 

Unterkunft nach der Ankunft und die Weiterreise zum Zielort, zur Verfügung (sämtliche 

Informationen dazu können auch jederzeit aktuell auf www.voluntaryreturn.at in diversen 

Sprachen abgerufen werden). 

Bei einer zwangsweisen Außerlandesbringung stellt Österreich die sogenannte „Post Arrival 

Assistance" zur Verfügung. Die International Organization for Migration (IOM) führt dieses 

EU-finanzierte Unterstützungsprogramm im Auftrag der Europäischen Kommission 

(Directorate General for International Cooperation and Development) aus. Im Detail umfasst 

die Post-Arrival-Assistance die vorübergehende Unterkunftnahme, Hilfestellung beim 

weiteren Transport sowie ggf. medizinische und psychosoziale Betreuung. Der Fremde erhält 

im Rahmen des Kontaktgespräches im Zuge der Abschiebevorbereitung eine Information 

über die Möglichkeiten der „Post Arrival Assistance" und ein Informationsblatt mit den 

Kontaktdaten von IOM in Kabul. IOM Afghanistan wird vom Bundesamt über die jeweiligen 

Ankünfte vorab informiert. Bei nicht vorhandenen Eigenmitteln erhält der zwangsweise 

Rückzuführende zusätzlich seitens des Bundesamtes 50,00 EUR als sogenanntes Zehrgeld zur 

Sicherung des Fortkommens in den ersten Tagen nach seiner Rückführung. Eine 

Betragserhöhung ist im Einzelfall möglich. 

Die Möglichkeit der Inanspruchnahme (einer) dieser Unterstützungen stellt sicher, dass der 

Beschwerdeführer bei zusätzlichem Bedarf Hilfestellung bekommt. Dies gilt für eine 

Rückkehr sowohl nach Mazar-e Sharif als auch nach Herat. 

In Zusammenschau mit den persönlichen Umständen des Beschwerdeführers sowie den 

vorliegenden Länderfeststellungen, insbesondere zur Situation der Rückkehrer, steht dem 

Beschwerdeführer damit die Möglichkeit offen in Mazar-e Sharif und Herat als Hilfsarbeiter 

eine Anstellung anzunehmen, um sich eine Existenzgrundlage aufzubauen. Vor diesem 

Hintergrund konnte daher davon ausgegangen werden, dass er über die notwendige 

Selbständigkeit verfügt um auch in Mazar-e Sharif und Herat einer Beschäftigung 
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nachzugehen. Auch die Sicherheitslage dort ist – wie den obigen Länderfeststellungen zu 

entnehmen – verhältnismäßig gut. 

Die publizierten UNHCR-Richtlinien sowie EASO Guidelines wurden bei der Beurteilung des 

gegenständlichen Einzelfalls beachtet. 

3. Rechtliche Beurteilung: 

 

Gemäß § 6 BVwGG, BGBl. I Nr. 10/2013, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch 

Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate 

vorgesehen ist. Eine derartige Regelung wird in den einschlägigen Normen (VwGVG, BFA-VG, 

AsylG 2005) nicht getroffen und es liegt somit Einzelrichterzuständigkeit vor. 

 

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes ist durch 

das VwGVG, BGBl. I 33/2013 idF BGBl. I 24/2017, geregelt (§ 1 leg. cit.). Gemäß § 58 Abs. 2 

VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in Kraft. 

 

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das 

Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit 

Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, die Bestimmungen der 

Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes – AgrVG, 

BGBl. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG, BGBl. 29/1984, und 

im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen 

sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in den dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 

vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte (siehe 

insbesondere § 1 BFA-VG, BGBl. I 87/2012 idF BGBl. I 25/2016). 

Gemäß § 3 BFA-G, BGBl. I 87/2012 idF BGBl. I 70/2015, obliegt dem Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl die Vollziehung des BFA-VG (Z 1), die Vollziehung des Asylgesetzes 

2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100 (Z 2), die Vollziehung des 7., 8. und 11. Hauptstückes des 

Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100 (Z 3) und die Vollziehung des 

Grundversorgungsgesetzes – Bund 2005, BGBl. I Nr. 100 (Z 4).  

 

Gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 BFA-VG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden 

gegen Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl. 
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Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, sofern die Beschwerde nicht 

zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, die Rechtssache durch Erkenntnis zu 

erledigen. 

 

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 

Abs. 1 Z 1 B-VG dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn der maßgebliche Sachverhalt 

feststeht oder die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht 

selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis 

verbunden ist. 

 

Zu A): 

 

1. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheids: 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf 

internationalen Schutz gestellt hat, soweit der Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder 

wegen Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status des 

Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung 

im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

BGBl. 55/1955 (Genfer Flüchtlingskonvention, in der Folge GFK) droht (vgl. auch die 

Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art. 9 Statusrichtlinie [RL 

2011/95/EU] verweist.). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG 2005 ist der Asylantrag bezüglich der 

Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine 

innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005) offensteht oder wenn er einen 

Asylausschlussgrund (§ 6 AsylG 2005) gesetzt hat.  

Flüchtling im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (in der Fassung des Art. 1 Abs. 2 des 

Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) – deren Bestimmungen 

gemäß § 74 AsylG 2005 unberührt bleiben – ist, wer sich aus wohlbegründeter Furcht, aus 

Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes 

befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des 

Schutzes dieses Landes zu bedienen, oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes 

seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese 

Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.  
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Zentraler Aspekt des Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor 

Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der 

speziellen Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im 

Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 

25.01.2001, 2001/20/0011).  

Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation 

tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation 

(aus Konventionsgründen) fürchten würde (vgl. VwGH 09.03.1999, 98/01/0370). Unter 

Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende 

persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der 

Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des 

Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die 

Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist 

Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, 

wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte 

Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 

2001/20/0011). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, 

welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt (VwGH 09.09.1993, 93/01/0284; 23.11.2006, 

2005/20/0551); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines 

Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.03.1995, 

95/19/0041; 23.07.1999, 99/20/0208; 26.02.2002, 99/20/0509 mwN; 17.09.2003, 

2001/20/0177; 28.10.2009, 2006/01/0793) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann 

relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt 

worden ist, sondern auch dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, 

Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen 

ausgehen, sofern diese Handlungen – würden sie von staatlichen Organen gesetzt – 

asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur 

Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden 

Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (VwGH 22.03.2000, 

99/01/0256 mwN). 

Von mangelnder Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen werden, 

wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe Dritter präventiv 

zu schützen (VwGH 13.11.2008, 2006/01/0191; 28.10.2009, 2006/01/0793; 19.11.2010, 
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2007/19/0203). Für die Frage, ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht – 

unter dem Fehlen einer solchen ist nicht "zu verstehen, dass die mangelnde Schutzfähigkeit 

zur Voraussetzung hat, dass überhaupt keine Staatsgewalt besteht" (VwGH 22.03.2000, 

99/01/0256) –, kommt es darauf an, ob jemand, der von dritter Seite (aus den in der GFK 

genannten Gründen) verfolgt wird, trotz staatlichem Schutz einen – asylrelevante Intensität 

erreichenden – Nachteil aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu 

erwarten hat (vgl. VwGH 22.03.2000, 99/01/0256 im Anschluss an Goodwin-Gill, The 

Refugee in International Law² [1996] 73; weiters VwGH 26.02.2002, 99/20/0509 mwN; 

20.09.2004, 2001/20/0430; 17.10.2006, 2006/20/0120; 13.11.2008, 2006/01/0191; 

28.10.2009, 2006/01/0793; 19.11.2010, 2007/19/0203).  

Für einen Verfolgten macht es nämlich keinen Unterschied, ob er aufgrund staatlicher 

Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einen Nachteil zu erwarten hat oder ob ihm 

dieser Nachteil mit derselben Wahrscheinlichkeit aufgrund einer Verfolgung droht, die von 

anderen ausgeht und die vom Staat nicht ausreichend verhindert werden kann. In diesem 

Sinne ist die oben verwendete Formulierung zu verstehen, dass der Herkunftsstaat "nicht 

gewillt oder nicht in der Lage" sei, Schutz zu gewähren (VwGH 26.02.2002, 99/20/0509). In 

beiden Fällen ist es dem Verfolgten nicht möglich bzw. im Hinblick auf seine wohlbegründete 

Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines Heimatlandes zu bedienen (vgl. VwGH 

22.03.2000, 99/01/0256; 13.11.2008, 2006/01/0191; 28.10.2009, 2006/01/0793; 

19.11.2010, 2007/19/0203). 

Wenn Asylsuchende in bestimmten Landesteilen vor Verfolgung sicher sind und ihnen 

insoweit auch zumutbar ist, den Schutz ihres Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen, 

bedürfen sie nicht des Schutzes durch Asyl (vgl. zB VwGH 24.03.1999, 98/01/0352 mwN; 

15.03.2001, 99/20/0036). Damit ist nicht das Erfordernis einer landesweiten Verfolgung 

gemeint, sondern vielmehr, dass sich die asylrelevante Verfolgungsgefahr für den 

Betroffenen – mangels zumutbarer Ausweichmöglichkeit innerhalb des Herkunftsstaates – 

im gesamten Herkunftsstaat auswirken muss (VwSlg. 16.482 A/2004). Das 

Zumutbarkeitskalkül, das dem Konzept einer "internen Flucht- oder Schutzalternative" 

(VwSlg. 16.482 A/2004) innewohnt, setzt daher voraus, dass der Asylwerber dort nicht in 

eine ausweglose Lage gerät, zumal da auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann 

asylrelevant sein können, wenn sie jede Existenzgrundlage entziehen (VwGH 08.09.1999, 

98/01/0614, 29.03.2001, 2000/20/0539; 17.03.2009, 2007/19/0459). 

Ein in der Praxis häufiges Beispiel für sogenannte subjektive Nachfluchtgründe ist die im 

Zufluchtsstaat erfolgende Konversion zum Christentum insbesondere bei Asylwerbern aus 
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islamischen Staaten. Auch wenn in einem solchen Fall der Nachweis einer (religiösen) 

Überzeugung, die bereits im Heimatstaat bestanden hat, nicht erbracht werden kann, 

drohen dem Antragsteller bei seiner Rückkehr in den Heimatstaat gegebenenfalls 

Sanktionen, die von ihrer Intensität und ihrem Grund her an sich asylrelevant sind. Die 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes stellt in diesen Fällen nicht darauf ab, ob die 

entsprechende Überzeugung bereits im Heimatland bestanden hat (VwGH 17.09.2008, 

2008/23/0675). Vielmehr ist maßgeblich, ob der Asylwerber bei weiterer Ausführung seines 

behaupteten inneren Entschlusses, nach dem christlichen Glauben zu leben, mit 

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit damit rechnen müsse, aus diesem Grund mit einer die 

Intensität von Verfolgung erreichenden Sanktion belegt zu werden (vgl. dazu VwGH 

30.06.2005, 2003/20/0544, mwN). Bei der Beurteilung eines behaupteten Religionswechsels 

kommt es auf die aktuell bestehende Glaubensüberzeugung an, die im Rahmen einer 

Gesamtbetrachtung anhand einer näheren Beurteilung von Zeugenaussagen und einer 

konkreten Befragung des Asylwerbers zu seinen religiösen Aktivitäten zu ermitteln ist (VwGH 

17.09.2008, 2008/23/0675; 14.11.2007, 2004/20/0485, sowie VfGH 12.12.2013, U 

2272/2012). 

Analog ist der behauptete Abfall vom islamischen Glauben einzuordnen. 

Der BF ist nicht glaubhaft und nachhaltig vom islamischen Glauben abgefallen und daher in 

Afghanistan aus diesem Grund keiner Gefahr der Verfolgung ausgesetzt. Auch konnte der BF, 

wie in der Beweiswürdigung ausführlich dargestellt, keine Bedrohung bzw. Verfolgung 

wegen eines Abfalls vom Glauben (Atheismus) glaubhaft machen. 

 

 

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes 

ergibt sich, dass die behauptete Furcht des BF, in seinem Herkunftsstaat mit maßgeblicher 

Wahrscheinlichkeit aus den in der GFK genannten – vornehmlich aus religiösen - Gründen 

verfolgt zu werden, nicht begründet ist: 

Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat zu schützende Sphäre des 

Einzelnen führt dann zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einem in Art. 1 Abschnitt A Z 2 

der GFK festgelegten Grund, nämlich die Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe oder politische Gesinnung anknüpft. 
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Im Übrigen ist ihm entgegen zu halten, dass aus den Länderfeststellungen nicht ableitbar ist, 

dass eine (unterstellte) „westliche“ Geisteshaltung bei Männern alleine bereits mit 

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine Verfolgung asylrelevanter Intensität auslösen würde; 

die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt jedoch nicht (so z.B. VwGH 10.11.2015, 

Ra 2015/19/0185, mwN; BVwG W244 2136770-1). Vor diesem Hintergrund, war auch im 

Hinblick auf das allgemeine Vorbringen unter Bezugnahme auf die dazu zitierte Berichtslage, 

wonach dem Beschwerdeführer auf Grund seiner geänderten Lebensweise bzw. seiner 

Eigenschaft als Rückkehrer asylrelevante Verfolgung droht im Hinblick auf einen möglichen 

Nachfluchtgrund nicht näher zu treten. Den dazu nicht weiter substantiierten Angaben kann 

nicht entnommen werden, auf Grund welcher konkreteren Umstände sich eine 

Distanzierung des Beschwerdeführers von seinem Herkunftsstaat ableiten lässt, die den 

notwendigen Grad einer solchen Exponiertheit erreicht, dass der Beschwerdeführer im Falle 

seiner Rückkehr mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit in den Fokus extremistischer 

Gruppierungen geraten würde und welche konkreten Risiken ihm drohen würden (vgl. 

VwGH 14.01.2003, 2001/01/0398). Im Sinne der dargestellten Rechtsprechung und unter 

Bedachtnahme auf die Berichtslage zu Afghanistan sowie die vorliegenden 

Länderfeststellungen ist daher die Asylrelevanz auch hinsichtlich eines möglichen 

"Nachfluchtgrundes" zu verneinen. Auch hier reicht - wie dargelegt - die pauschale 

Behauptung eines Bedrohungsrisikos bzw. allein die bloße Möglichkeit einer Verfolgung 

nicht, um eine potenzierte Gefährdungslage anzunehmen. 

Ein bestehendes realistisches bzw. maßgeblich wahrscheinliches Gefährdungspotential 

aufgrund familiärer Bindungen ist überdies im Verfahren nichts hervorgekommen. So ist 

vielmehr hervorgetreten, dass die Existenz des vom Antragstellers sehr spät im Verfahren ins 

Treffen geführten Bruders, der angeblich in Australien lebe, nicht glaubhaft ist bzw. selbst 

unter der Voraussetzung der Existenz des genannten Bruders davon auszugehen, dass der 

Antragsteller ja selbst während des ganzen fünfjährigen Aufenthaltes in Österreich nicht 

davon ausgegangen ist, dass sich aus dem Verhalten und der Tätigkeit des Bruders ein 

Gefährdungs- oder Verfolgungspotential für ihn selber dar ableitet. Ein diesbezügliches 

Risikopotential war daher zu verneinen. 

In Ermangelung von dem BF individuell drohenden Verfolgungshandlungen bleibt im Lichte 

der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu prüfen, ob er im Herkunftsland 

aufgrund generalisierender Merkmale – etwa wegen seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe 

der Hazara – unabhängig von individuellen Aspekten einer über die allgemeinen Gefahren 

eines Bürgerkriegs hinausgehenden „Gruppenverfolgung“ ausgesetzt wäre. 
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Für das Vorliegen einer Gruppenverfolgung ist zwar nicht entscheidend, dass sich die 

Verfolgung gezielt gegen Angehörige nur einer bestimmten Gruppe und nicht auch gezielt 

gegen andere Gruppen richtet (VwGH 17.12.2015, Ra 2015/20/0048, mit Verweis auf VfGH 

18.09.2015, E 736/2014). Dass ein Angehöriger der ethnischen und religiösen Minderheit der 

Hazara im Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit 

befürchten müsste, alleine wegen seiner Zugehörigkeit zu dieser Gruppe Verfolgung im 

Sinne eines ungerechtfertigten Eingriffs von erheblicher Intensität ausgesetzt zu sein, kann 

das Bundesverwaltungsgericht jedoch nicht finden. 

Aus den vorliegenden Länderberichten ist zu entnehmen, dass die Situation für die während 

der Taliban-Herrschaft besonders verfolgten Hazara in der Zwischenzeit deutlich verbessert 

hat, wenngleich die gesellschaftlichen Spannungen fortbestehen und in lokal 

unterschiedlicher Intensität gelegentlich wiederaufleben. So sind Hazara noch immer von 

Diskriminierungen in Form von illegaler Besteuerung, Zwangsrekrutierung, Zwangsarbeit, 

physischer Gewalt und Inhaftierung betroffen. Festzuhalten ist im Lichte der derzeitigen 

Sicherheitslage in Afghanistan auch, dass vereinzelte Angriffe, Entführungen oder Tötungen 

von Zivilpersonen sowie Terroranschläge in Afghanistan grundsätzlich jederzeit und überall 

möglich sind. Die Gründe für diese Gewalthandlungen sind dabei ebenso vielfältig wie die 

beteiligten Konfliktgruppen und die jeweiligen Opfer der Taten. 

Die in Afghanistan immer wieder bestehende Diskriminierung der schiitischen Hazara und 

die beobachtete Zunahme von Übergriffen gegen Hazara erreichen gegenwärtig nicht ein 

Ausmaß, das die Annahme rechtfertigen würde, dass in Afghanistan lebende schiitische 

Hazara wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer ethnischen und religiösen Minderheit mit 

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine asylrelevante Verfolgung zu befürchten hätten, zumal 

die Gefährdung dieser Minderheit angesichts der in den Länderberichten dokumentierten 

allgemeinen Gefährdungslage in Afghanistan, die in vielen Regionen für alle 

Bevölkerungsgruppen ein erhebliches Gefahrenpotential mit sich bringt, (derzeit) nicht jenes 

zusätzliche Ausmaß erreicht, welches notwendig wäre, um eine spezifische 

Gruppenverfolgung der Hazara anzunehmen. Eine Gruppenverfolgung ist auch nicht daraus 

ableitbar, dass Hazara allenfalls Opfer krimineller Aktivitäten werden oder schwierigen 

Lebensbedingungen ausgesetzt sind. 

Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte geht davon aus, dass die 

Zugehörigkeit zur Minderheit der Hazara – unbeschadet der schlechten Situation für diese 

Minderheit – nicht dazu führt, dass im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan eine 
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unmenschliche Behandlung drohen würde (EGMR 05.07.2016, 29.094/09, 

A.M./Niederlande). 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 13.10.2015, Ra 2015/19/0106, 

eine Gruppenverfolgung der Hazara mit der Begründung nicht ausgeschlossen, dass das 

Bundesverwaltungsgericht zur Lage der Hazara keine Feststellungen getroffen habe, was 

jedoch in der vorliegenden Entscheidung nicht der Fall ist. Der Verwaltungsgerichthof nahm 

in den letzten Jahren keine Gruppenverfolgung der Hazara irgendwo in Afghanistan an, zum 

Unterschied zur Region  XXXX in Pakistan (VwGH 17.12.2015, Ra 2015/20/0048). 

Da eine Gruppenverfolgung – in Hinblick auf die Religions- und Volksgruppenzugehörigkeit – 

von Hazara in Afghanistan nicht gegeben ist und der BF diesbezüglich auch keine individuelle 

Bedrohung dargetan hat, lässt sich aus diesem Vorbringen eine asylrelevante Verfolgung des 

Beschwerdeführers nicht ableiten. 

Auch aus der allgemeinen Lage in Afghanistan lässt sich für den BF eine Zuerkennung des 

Status des Asylberechtigten nicht herleiten: Eine allgemeine desolate wirtschaftliche und 

soziale Situation stellt nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes keinen 

hinreichenden Grund für eine Asylgewährung dar (vgl. etwa VwGH vom 17.06.1993, 

92/01/1081; 14.03.1995, 94/20/0798). Wirtschaftliche Benachteiligungen können nur dann 

asylrelevant sein, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (vgl. etwa VwGH 

09.05.1996, 95/20/0161; 30.04.1997, 95/01/0529; 08.09.1999, 98/01/0614). Aber selbst für 

den Fall des Entzugs der Existenzgrundlage ist eine Asylrelevanz nur dann anzunehmen, 

wenn dieser Entzug mit einem in der GFK genannten Anknüpfungspunkt – nämlich der 

Rasse, der Religion, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 

oder der politischen Gesinnung – zusammenhängt, was im vorliegenden Fall zu verneinen ist 

(dies gilt gleichermaßen für die vom BF angedeuteten Gefahren, die sich aus der allgemeinen 

Sicherheitslage in Afghanistan ergeben). 

Daher war die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides gemäß § 3 

Abs. 1 AsylG 2005 als unbegründet abzuweisen. 

 

2. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides: 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden 

zuzuerkennen, 
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1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in 

Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 

2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, 

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 

Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der 

Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 

ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

Nach § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des 

subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 leg.cit. mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 

leg.cit. oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 leg.cit. zu verbinden. 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 2005 sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine 

innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 leg.cit.) offen steht. 

Ist ein Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten nicht schon mangels einer Voraussetzung gemäß Abs. 1 oder aus den 

Gründen des Abs. 3 oder 6 abzuweisen, so hat gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 2005 eine 

Abweisung auch dann zu erfolgen, wenn ein Aberkennungsgrund gemäß § 9 Abs. 2 AsylG 

2005 vorliegt. Diesfalls ist die Abweisung mit der Feststellung zu verbinden, dass eine 

Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat 

unzulässig ist, da dies eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder 

der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson 

eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt 

im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

Dies gilt sinngemäß auch für die Feststellung, dass der Status des subsidiär 

Schutzberechtigten nicht zuzuerkennen ist. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat somit vorerst zu klären, ob im Falle der Rückführung des 

Fremden in seinen Herkunftsstaat Art. 2 EMRK (Recht auf Leben), Art. 3 EMRK (Verbot der 

Folter), das Protokoll Nr. 6 zur EMRK über die Abschaffung der Todesstrafe oder das 

Protokoll Nr. 13 zur EMRK über die vollständige Abschaffung der Todesstrafe verletzt 

werden würde. Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger, noch zum Refoulementschutz 

nach der vorigen Rechtslage ergangenen, aber weiterhin gültigen Rechtsprechung erkannt, 
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dass der Antragsteller das Bestehen einer solchen Bedrohung glaubhaft zu machen hat, 

wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden 

betreffende, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerte Angaben darzutun ist 

(VwGH 23.02.1995, Zahl 95/18/0049; 05.04.1995, Zahl 95/18/0530; 04.04.1997, Zahl 

95/18/1127; 26.06.1997, Zahl 95/18/1291; 02.08.2000, Zahl 98/21/0461). Diese 

Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der 

Sphäre des Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts 

wegen verschaffen kann (VwGH 30.09.1993, Zahl 93/18/0214) 

Die Anforderungen an die Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des Staates entsprechen 

jenen, wie sie bei der Frage des Asyls bestehen (VwGH 08.06.2000, Zahl 2000/20/0141). 

Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher nicht geeignet, die Feststellung 

nach dieser Gesetzesstelle zu tragen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten, die 

ihnen einen aktuellen Stellenwert geben (vgl. VwGH 14.10.1998, Zahl 98/01/0122; 

25.01.2001, Zahl 2001/20/0011). 

Unter „realer Gefahr“ ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete 

Gefahr möglicher Konsequenzen für den Betroffenen („a sufficiently real risk“) im Zielstaat 

zu verstehen (VwGH 19.02.2004, Zahl 99/20/0573; auch ErläutRV 952 BlgNR 22. GP zu § 8 

AsylG 2005). Die reale Gefahr muss sich auf das gesamte Staatsgebiet beziehen und die 

drohende Maßnahme muss von einer bestimmten Intensität sein und ein Mindestmaß an 

Schwere erreichen, um in den Anwendungsbereich des Art. 3 EMRK zu gelangen (zB VwGH 

26.06.1997, Zahl 95/21/0294; 25.01.2001, Zahl 2000/20/0438; 30.05.2001, Zahl 

97/21/0560). 

Es bedarf einer ganzheitlichen Bewertung der möglichen Gefahren, die sich auf die 

persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im 

Zielstaat zu beziehen hat. Die Außerlandesschaffung eines Fremden in den Herkunftsstaat 

kann auch dann eine Verletzung von Art. 3 EMRK bedeuten, wenn der Betroffene dort keine 

Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz (bezogen 

auf den Einzelfall) nicht gedeckt werden können. Eine solche Situation ist nur unter 

exzeptionellen Umständen anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer durch die 

Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 3 EMRK ist nicht ausreichend. Vielmehr ist es 

zur Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, detailliert und 

konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. VwGH 

25.05.2016, Ra 2016/19/0036, mwN; 08.09.2016, Ra 2016/20/006; VwGH 25.04.2017, Ra 

2017/01/0016; ; BVwG 13.02.2017, Zahl W238 2125691-1/17E, die Behandlung der 
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diesbezüglichen Beschwerde wurde mit Beschluss des VfGH vom 28.09.2017 zur Zahl 

E974/2017-12 abgelehnt, VwGH 17.9.2019, Ra 2019/14/0160).  

Herrscht im Herkunftsstaat eines Asylwerbers eine prekäre allgemeine Sicherheitslage, in 

der die Bevölkerung durch Akte willkürlicher Gewalt betroffen ist, so liegen stichhaltige 

Gründe für die Annahme eines realen Risikos bzw. für die ernsthafte Bedrohung von Leben 

oder Unversehrtheit eines Asylwerbers bei Rückführung in diesen Staat dann vor, wenn 

diese Gewalt ein solches Ausmaß erreicht hat, dass es nicht bloß möglich, sondern geradezu 

wahrscheinlich erscheint, dass auch der betreffende Asylwerber tatsächlich Opfer eines 

solchen Gewaltaktes sein wird. Davon kann in einer Situation allgemeiner Gewalt nur in sehr 

extremen Fällen ausgegangen werden, wenn schon die bloße Anwesenheit einer Person in 

der betroffenen Region Derartiges erwarten lässt. Davon abgesehen können nur besondere 

in der persönlichen Situation der oder des Betroffenen begründete Umstände 

(Gefährdungsmomente) dazu führen, dass gerade bei ihr oder ihm ein - im Vergleich zur 

Bevölkerung des Herkunftsstaats im Allgemeinen - höheres Risiko besteht, einer dem Art. 2 

oder 3 EMRK widersprechenden Behandlung ausgesetzt zu sein bzw. eine ernsthafte 

Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit befürchten zu müssen (vgl. jüngst das hg. 

Erkenntnis vom 21. Februar 2017, Ra 2016/18/0137, mit Hinweisen auf die hg. 

Rechtsprechung sowie die Rechtsprechung des EGMR und EuGH; BVwG 13.02.2017, Zahl 

W238 2125691-1/17E, die Behandlung der diesbezüglichen Beschwerde wurde mit Beschluss 

des VfGH vom 28.09.2017 zur Zahl E974/2017-12 abgelehnt, VwGH 17.9.2019, Ra 

2019/14/0160). 

In diesem Zusammenhang ist auf die ständige Judikatur des EGMR hinzuweisen, wonach es - 

abgesehen von Abschiebungen in Staaten, in denen die allgemeine Situation so 

schwerwiegend ist, dass die Rückführung eines abgelehnten Asylwerbers dorthin eine 

Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde - grundsätzlich der abschiebungsgefährdeten 

Person obliegt, mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für die Annahme eines Risikos 

nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung einer Rückführungsmaßnahme eine dem 

Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung drohen würde (vgl. VwGH 23.02.2016, Ra 

2015/01/0134, mit Verweis auf das Urteil des EGMR vom 05.09.2013, I gegen Schweden, Nr. 

61 204/09; s. dazu zuletzt auch VwGH 18.03.2016, Ra 2015/01/0255). Diese 

Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der 

Sphäre des Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts 

wegen verschaffen kann (VwGH 30.09.1993, 93/18/0214; siehe BVwG 13.02.2017, Zahl 
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W238 2125691-1/17E, die Behandlung der diesbezüglichen Beschwerde wurde mit Beschluss 

des VfGH vom 28.09.2017 zur Zahl E974/2017-12 abgelehnt).  

In dem bereits zitierten Beschluss Ra 2015/01/0134 hat der Verwaltungsgerichtshof auch auf 

die Rechtsprechung des EGMR in jüngst ergangenen Urteilen hingewiesen, wonach die 

allgemeine Situation in Afghanistan nicht so gelagert sei, dass die Ausweisung dorthin 

automatisch gegen Art. 3 EMRK verstoßen würde. 

Für die zur Prüfung der Notwendigkeit subsidiären Schutzes erforderliche Gefahrenprognose 

ist bei einem nicht landesweiten bewaffneten Konflikt auf den tatsächlichen Zielort des BF 

bei einer Rückkehr abzustellen. Kommt die Herkunftsregion des BF als Zielort wegen der ihm 

dort drohenden Gefahr nicht in Betracht, kann er nur unter Berücksichtigung der dortigen 

allgemeinen Gegebenheiten und seiner persönlichen Umstände auf eine andere Region des 

Landes verwiesen werden (VfGH 12.03.2013; U1674/12; 12.06.2013, U2087/2012; 

13.09.2013, U370/2012m).  

Selbst wenn einem Antragsteller in seiner Herkunftsregion eine Art. 3 EMRK-widrige 

Situation drohen sollte, ist seine Rückführung dennoch möglich, wenn ihm in einem anderen 

Landesteil seines Herkunftsstaates eine innerstaatliche Fluchtalternative zur Verfügung steht 

(§ 11 AsylG 2005). Ihre Inanspruchnahme muss dem Fremden - im Sinne eines zusätzlichen 

Kriteriums - zumutbar sein (Prüfung der konkreten Lebensumstände am Zielort); für die 

Frage der Zumutbarkeit (im engeren Sinn) muss daher ein geringerer Maßstab als für die 

Zuerkennung subsidiären Schutzes als maßgeblich angesehen werden (vgl. 

Filzwieser/Frank/Kloibmüller/Raschhofer, Asyl- und Fremdenrecht, 2016, § 11 AsylG 2005, 

K15). Dass das mögliche Vorliegen einer innerstaatlichen Fluchtalternative auch bei der 

Prüfung des subsidiären Schutzes zu berücksichtigen ist, ergibt sich aus dem Wortlaut des § 

11 Abs. 1 AsylG 2005, wonach sich die innerstaatliche Fluchtalternative, die als ein Kriterium 

u.a. die Zumutbarkeit des Aufenthalts in einem bestimmten Teil des Staatsgebietes vorsieht, 

auf den "Antrag auf internationalen Schutz" und somit auch auf jenen auf Zuerkennung des 

Status subsidiär Schutzberechtigten bezieht (vgl. hierzu auch VwGH 23.02.2016, Ra 

2015/20/0233; VwGH 27.5.2019, Ra 2019/14/0153, Rn. 119 bis 145; 14.3.2019, Ra 

2019/18/0079). 

Nach § 11 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Antrag auf internationalen Schutz von Asylwerbern, 

denen in einem Teil ihres Herkunftsstaates vom Staat oder sonstigen Akteuren, die den 

Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen, Schutz 

gewährleistet werden kann, und denen der Aufenthalt in diesem Teil des Staatsgebietes 
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zugemutet werden kann, abzuweisen (Innerstaatliche Fluchtalternative). Schutz ist 

gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete 

Furcht nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK vorliegen kann und die Voraussetzungen zur 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1 AsylG 2005) in Bezug 

auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind. 

Nach allgemeiner Auffassung soll die Frage der Zumutbarkeit danach beurteilt werden, ob 

der in einem Teil seines Herkunftslandes verfolgte oder von ernsthaften Schäden (iSd Art. 15 

Statusrichtlinie) bedrohte Asylwerber in einem anderen Teil des Herkunftsstaates ein „relativ 

normales Leben“ ohne unangemessene Härte führen kann (vgl. etwa UNHCR Richtlinien Nr. 

4., Rz 22 ff; Marx, Handbuch zur Qualifikationsrichtlinie [2009], 226 ff). Dabei ist auf die 

allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen Umstände der 

Asylwerbers zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen (§ 11 Abs. 2 AsylG 

2005; vgl. auch die im Wesentlichen gleichlautenden Vorgaben des Art. 8 Abs. 2 

Statusrichtlinie). 

Der Verwaltungsgerichtshof verlangt in seiner Judikatur eine konkrete Auseinandersetzung 

mit den den Asylwerber konkret und individuell betreffenden Umständen, die er bei 

Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative zu gewärtigen hätte (VwGH 23.02.2016, 

Ra 2015/20/0233). Die Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative erfordert im 

Hinblick auf das ihr u.a. innewohnende Zumutbarkeitskalkül somit insbesondere nähere 

Feststellungen über die zu erwartende konkrete Lage des Asylwerbers in dem in Frage 

kommenden Gebiet (VwGH 29.04.2015, Ra 2014/20/0151; 08.09.2016, Ra 2016/20/0063 

siehe BVwG 13.02.2017, Zahl W238 2125691-1/17E, die Behandlung der diesbezüglichen 

Beschwerde wurde mit Beschluss des VfGH vom 28.09.2017 zur Zahl E974/2017-12 

abgelehnt, VwGH 17.9.2019, Ra 2019/14/0160; VwGH 27.5.2019, Ra 2019/14/0153, Rn. 119 

bis 145; 14.3.2019, Ra 2019/18/0079). 

Im Übrigen hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner jüngeren Rechtsprechung bereits 

erkannt, dass eine schwierige Lebenssituation (bei der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche 

sowie in wirtschaftlicher Hinsicht), die ein Asylwerber bei Rückführung in das als 

innerstaatliche Fluchtalternative geprüfte Gebiet vorfinden würde, für sich betrachtet nicht 

ausreicht, um eine innerstaatliche Fluchtalternative zu verneinen. Mit Bezug auf die 

Verhältnisse in Afghanistan wurde ausgeführt, es könne zutreffen, dass ein alleinstehender 

Rückkehrer ohne familiären Rückhalt und ohne finanzielle Unterstützung in der afghanischen 

Hauptstadt Kabul (anfangs) mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert sei. Soweit es 

sich aber um einen jungen und gesunden Mann, der über Schulbildung und Berufserfahrung 
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verfüge, handle, sei - auf der Grundlage der allgemeinen Länderfeststellungen zur Lage im 

Herkunftsstaat - nicht zu erkennen, dass eine Neuansiedlung in Kabul nicht zugemutet 

werden könne. Dies stehe auch im Einklang mit der Einschätzung der UNHCR-Richtlinien zur 

Feststellung des Internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 19. April 

2016, denen zufolge es alleinstehenden, leistungsfähigen Männern im berufsfähigen Alter 

ohne spezifische Vulnerabilität möglich sei, auch ohne Unterstützung durch die Familie in 

urbaner Umgebung zu leben (vgl. VwGH 8.8.2017, Ra 2017/19/0118; VwGH 23.01.2018, Ra 

2018/18/0001; VwGH 20.04.2018, Ra 2018/18/0194, VwGH 17.7.2019, Ra 2019/19/0110; 

VwGH 17. September 2019, Ra 2019/14/0160; VwGH 3.9.2019, Ra 2019/20/0022). 

Der EGMR geht gestützt auf die Afghanistan-Richtlinien des UNHCR davon aus, dass die 

Übersiedlung in einen anderen Teil Afghanistans zumutbar ist, wenn Schutz durch die eigene 

Großfamilie, Gemeinschaft oder den Stamm am Zielort verfügbar ist; alleinstehenden 

Männern und Kleinfamilien ist es unter bestimmten Umständen auch möglich, ohne 

Unterstützung durch Familie und Gemeinschaft in städtischen oder halbstädtischen 

Gebieten mit existenter Infrastruktur und unter effektiver staatlicher Kontrolle zu überleben. 

Wegen des Zusammenbruchs des traditionellen sozialen Zusammenhalts in Afghanistan, der 

durch jahrzehntelange Kriege, massive Flüchtlingsströme und Landflucht verursacht worden 

ist, ist aber eine Prüfung jedes einzelnen Falles notwendig (VfGH 13.09.2013, U 370/2012 

mit Verweis auf EGMR, 13.10.2011, Fall Husseini, App. 10.611/09, Z 96; 09.04.2013, Fall H. 

und B., Appl. 70.073/10 und 44.539/11, Z 45 und 114). 

Dem ist lediglich hinzuzufügen, dass bei dieser Sichtweise dem Kriterium der „Zumutbarkeit“ 

neben jenem der Gewährleistung von Schutz vor Verhältnissen, die Art. 3 EMRK 

widersprechen, durchaus Raum gelassen wird. Um von einer zumutbaren innerstaatlichen 

Fluchtalternative sprechen zu können, reicht es nicht aus, dem Asylwerber entgegen zu 

halten, dass er in diesem Gebiet keine Folter oder unmenschliche oder erniedrigende 

Behandlung zu erwarten hat. Es muss ihm vielmehr - im Sinne des bisher Gesagten -möglich 

sein, im Gebiet der innerstaatlichen Fluchtalternative nach allfälligen anfänglichen 

Schwierigkeiten Fuß zu fassen und dort ein Leben ohne unbillige Härten zu führen, wie es 

auch andere Landsleute führen können. Ob dies der Fall ist, erfordert eine Beurteilung der 

allgemeinen Gegebenheiten im Herkunftsstaat und der persönlichen Umstände des 

Asylwerbers. Es handelt sich letztlich um eine Entscheidung im Einzelfall, die auf der 

Grundlageausreichender Feststellungen über die zu erwartende Lage des Asylwerbers indem 

in Frage kommenden Gebiet sowie dessen sichere und legale Erreichbarkeit getroffen 
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werden muss (vgl. dazu nochmals VwGH 8.8.2017, Ra 2017/19/0118, mwN, VwGH 

23.01.2018, Ra 2018/18/0001). 

Auch der Verwaltungsgerichtshof verlangt in seiner Judikatur eine konkrete 

Auseinandersetzung mit den, den Beschwerdeführer konkret und individuell betreffenden 

Umständen, die er bei Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative in Kabul zu 

gewärtigen hätte (VwGH 23.02.2016, Ra 2015/20/0233). Vor diesem Hintergrund ging der 

Verwaltungsgerichtshof jüngst mitunter auch davon aus, dass betreffend die 

Beschwerdeführer in den konkreten Verfahren - auf Basis der darin getroffenen 

Feststellungen - keine Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme einer innerstaatlichen 

Fluchtalternative in Kabul dargetan worden sei (vgl. VwGH 08.09.2016, Ra 2016/20/0063). 

Die Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative erfordert nämlich im Hinblick auf das 

ihr u.a. innewohnende Zumutbarkeitskalkül insbesondere nähere Feststellungen über die zu 

erwartende konkrete Lage des Asylwerbers in dem in Frage kommenden Gebiet (VwGH 

29.04.2015, Ra 2014/20/0151; 08.09.2016, Ra 2016/20/0063). 

Wie der Verwaltungsgerichtshof in seinem Beschluss vom 23.02.2016, Ra 2015/01/0134, 

ausgeführt hat, reicht es für die Zuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten 

in Bezug auf Afghanistan nicht aus, bloß auf die allgemeine schlechte Sicherheits- und 

Versorgungslage zu verweisen. Hinsichtlich der Sicherheitslage geht der 

Verwaltungsgerichtshof von einer kleinräumigen Betrachtungsweise aus, wobei er trotz der 

weiterhin als instabil bezeichneten Sicherheitslage eine Rückkehr nach Afghanistan, 

insbesondere nach Kabul, im Hinblick auf die regional und sogar innerhalb der Provinzen von 

Distrikt zu Distrikt unterschiedliche Sicherheitslage als nicht grundsätzlich ausgeschlossen 

betrachtet (VwGH 23.02.2016, Ra 2015/01/0134; 25.05.2016, Ra 2016/19/0036, siehe BVwG 

13.02.2017, Zahl W238 2125691-1/17E, die Behandlung der diesbezüglichen Beschwerde 

wurde mit Beschluss des VfGH vom 28.09.2017 zur Zahl E974/2017-12 abgelehnt). 

Mit dem Aufzeigen der bloßen Möglichkeit einer schwierigen Lebenssituation bei der 

Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht im Fall einer 

Rückführung in den Herkunftsstaat wird die reale Gefahr existenzbedrohender Verhältnisse 

und somit einer Verletzung des Art. 3 EMRK im Sinne der obigen Rechtsgrundsätze damit in 

Bezug auf Kabul nicht dargetan. Auch das Faktum, dass der Asylwerber über keinen guten 

Kenntnisse der örtlichen und infrastrukturellen Gegebenheiten in Kabul verfügt, reicht für 

sich betrachtet für die Annahme der Unzumutbarkeit einer innerstaatlichen 

Fluchtalternative nicht aus (vgl. VwGH vom 08.09.2016, Ra 2016/20/0063; BVwG 

13.02.2017, Zahl W238 2125691-1/17E, die Behandlung der diesbezüglichen Beschwerde 
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wurde mit Beschluss des VfGH vom 28.09.2017 zur Zahl E974/2017-12 abgelehnt; VwGH 

27.5.2019, Ra 2019/14/0153, Rn. 119 bis 145; 14.3.2019, Ra 2019/18/0079, ). 

In der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (im Folgenden: VfGH) vom 12.12.2017, E 

2068/2017-17, wies der VfGH die Beschwerde im Fall eines im Jänner 1997 im Iran 

geborenen afghanischen Staatsangehörigen, der den Hazara angehört, im Iran die Schule 

besuchte, arbeitete und der keine Angehörigen in Afghanistan hat, und bei dem das BVwG 

eine innerstaatliche Fluchtalternative in Kabul annahm, ab. Dazu hielt der VfGH fest, dass 

das BVwG einerseits festgestellt habe, dass der Beschwerdeführer nicht in Afghanistan 

geboren sei, dort nie gelebt habe und auch keine Angehörigen in Afghanistan habe, er dort 

die Schule nicht besucht habe, sondern seine Schulbildung im Iran erfolgt wäre, wo er auch 

aufgewachsen sei, in Farsi erhalten habe, und andererseits festgehalten habe, dass der 

Beschwerdeführer gesund und Kabul über den dortigen Flughafen erreichbar sei. Wenn das 

BVwG daran anschließend ausgeführt habe, dass keine konkreten Anhaltspunkte für das 

Vorliegen eines Hindernisses der Rückverbringung in seinen Herkunftsstaat Afghanistan 

bestünden, so sei ihm aus verfassungsrechtlicher Sicht auch im Hinblick auf den im Iran 

geborenen und aufgewachsenen Beschwerdeführer nicht entgegenzutreten. (siehe dazu 

auch VwGH 17. September 2019, Ra 2019/14/0160) 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist den UNHCR-Richtlinien 

besondere Beachtung zu schenken (s. VwGH 22.11.2016, Ra 2016/20/0259, mwN; 

08.08.2017, Ra 2017/19/0118; zur „Indizwirkung“ vgl. VwGH 10.12.2014, Ra 2014/18/0103 

bis 0106, mwN). Diese Rechtsprechung geht auf eine Entscheidung des 

Verwaltungsgerichtshofes zurück, in der dieser erkannte, dass Empfehlungen internationaler 

Organisationen zweifelsohne Gewicht zukommt, wenn es um die Beurteilung der 

allgemeinen Verhältnisse vor Ort geht. Sie ersparen jedoch nicht eine nähere 

Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt (vgl. VwGH 13.11.2001, 2000/01/0453). 

UNHCR ist in den Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer 

Asylsuchender der Auffassung, dass eine vorgeschlagene interne Schutzalternative nur dann 

zumutbar ist, wenn der Zugang zu (i) Unterkunft, (ii) grundlegender Versorgung, wie 

sanitärer Infrastruktur, Gesundheitsdiensten und Bildung und zu (iii) Erwerbsmöglichkeiten 

gegeben ist. Ferner ist UNHCR der Auffassung, dass eine interne Schutzalternative nur dann 

zumutbar sein kann, wenn betroffene Personen Zugang zu einem traditionellen 

Unterstützungsnetzwerk durch Mitglieder ihrer (erweiterten) Familie oder durch Mitglieder 

ihrer größeren ethnischen Gruppe im vorgeschlagenen Neuansiedlungsgebiet haben und 

davon ausgegangen werden kann, dass diese willens und in der Lage sind, den Antragsteller 
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tatsächlich zu unterstützen. Die einzigen Ausnahmen von dieser Anforderung der externen 

Unterstützung stellen nach Auffassung von UNHCR alleinstehende leistungsfähige Männer 

und verheiratete Paare im berufsfähigen Alter ohne festgestellten besonderen Schutzbedarf 

dar. Diese Personen können unter bestimmten Umständen ohne Unterstützung von Familie 

und Gemeinschaft in urbanen und semiurbanen Umgebungen leben, die die notwendige 

Infrastruktur sowie Erwerbsmöglichkeiten zur Sicherung der Grundversorgung bieten und 

unter tatsächlicher staatlicher Kontrolle stehen. [Auszug aus den UNHCR-Richtlinien zur 

Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 19.04.2016, 

gleichlautend auch in den UNHCR-RL vom 30.08.2018, vgl. dort S. 110]. 

In den aktuellen Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer 

Asylsuchender vom 30.08.2018 äußert UNHCR angesichts der gegenwärtigen Sicherheitslage 

sowie der menschenrechtlichen und humanitären Situation in Kabul die Auffassung, dass 

eine interne Flucht- und Neuansiedlungsalternative in dieser Stadt „generell“ nicht zur 

Verfügung stehe (arg. S. 114: „UNHCR considers that given the current security, human 

rights and humanitarian situation in Kabul, an Internal Flight or Relocation Alternative 

(IFA/IRA) is generally not available in the city.“). 

UNHCR änderte damit in Relation zu den Richtlinien vom 19.04.2016 seine Schlussfolgerung 

zur Relevanz und Zumutbarkeit einer innerstaatlichen Fluchtalternative in der Stadt Kabul, 

dies auf Basis der (sofern nichts anderes angegeben) dem UNHCR am 31.05.2018 bekannten 

Informationen (vgl. FN 2 auf S. 5 der Richtlinien). 

Nach den aktuellen Richtlinien vom 30.08.2018 ist UNHCR außerdem vor dem näher 

dargestellten Hintergrund der Ansicht, dass eine vorgeschlagene innerstaatliche Flucht- und 

Neuansiedlungsalternative nur sinnvoll möglich (und zumutbar) ist, wenn die Person Zugang 

zu Unterkünften, grundlegenden Dienstleistungen, wie Sanitärversorgung, 

Gesundheitsversorgung und Bildung sowie Möglichkeiten für den Lebensunterhalt oder 

nachgewiesene und nachhaltige Unterstützung für den Zugang zu einem angemessenen 

Lebensstandard hat. Darüber hinaus hält UNHCR eine innerstaatliche Flucht- und 

Neuansiedlungsalternative nur für zumutbar, wenn die Person Zugang zu einem 

Unterstützungsnetzwerk von Mitgliedern ihrer (erweiterten) Familie oder Mitgliedern ihrer 

größeren ethnischen Gemeinschaft in der Gegend der potenziellen Umsiedlung hat, die 

beurteilt wurden, bereit und in der Lage zu sein, dem Antragsteller in der Praxis echte 

Unterstützung zu leisten. 
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UNHCR ist weiters der Ansicht, dass die einzige Ausnahme von der Anforderung der 

externen Unterstützung alleinstehende, leistungsfähige Männer und verheiratete Paare im 

erwerbsfähigen Alter sind, soweit keine spezifischen Vulnerabilitäten (wie näher 

beschrieben) vorliegen. Unter bestimmten Umständen können diese Personen ohne 

familiäre und soziale Unterstützung in urbaner und semi-urbaner Umgebung leben, soweit 

diese Umgebung über die notwendige Infrastruktur und Lebensgrundlagen verfügt, um die 

Grundbedürfnisse des Lebens zu decken und soweit diese einer wirksamen staatlichen 

Kontrolle unterliegt (vgl. S. 109 f.). 

Insofern ergibt sich aus den aktualisierten UNHCR-Richtlinien, ausgenommen der Stadt 

Kabul, keine maßgeblich andere Schlussfolgerung hinsichtlich innerstaatlichen 

Fluchtalternativen in urbanen Gebieten als aus jenen zum Stand 19.04.2016. 

Das europäische Asyl- Unterstützungsbüro EASO geht in seiner Country Guidance: 

Afghanistan, Juni 2018 [in Folge: "EASO-Länderleitfaden Afghanistan"], abrufbar hier: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-afghanistan-

2018.pdf, vgl. dort S. 30) generell davon aus, dass in den Städten Kabul, Herat und Mazar-e 

Sharif interne Schutzalternativen für „Single able-bodied adult men“ als zumutbar 

angesehen werden können, auch wenn der Antragsteller in der jeweiligen Region kein 

unterstützendes Netzwerk hat. Obwohl die Situation in Bezug auf die Ansiedlung in den drei 

Städten mit gewissen Schwierigkeiten verbunden ist, kann, so der Leitfaden, dennoch der 

Schluss gezogen werden, dass diese Antragsteller ihren Lebensunterhalt, Unterkunft und 

Hygiene unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ihre individuellen Umstände keine 

zusätzlichen Vulnerabilitäten darstellen, gewährleisten können. 

Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhalts 

ergibt sich, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status eines subsidiär 

Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 gegenständlich nicht gegeben sind: 

Nach den Ergebnissen des Verfahrens hat der Beschwerdeführer weder aus 

"wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung" aus einem der in der GFK angeführten Asylgründe 

noch aufgrund einer sonstigen Gefährdung, insbesondere nicht wegen der von ihm 

behaupteten Verfolgung, sein Land verlassen und droht ihm bei einer Rückkehr keine 

individuelle Verfolgung oder Gefährdung wegen der von ihm nicht glaubhaft vorgebrachten 

Fluchtgründe, sodass unter diesem Gesichtspunkt keine für den Refoulementschutz 

relevante erhöhte Gefährdung des Beschwerdeführers anzunehmen ist. 
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Aufgrund der durch die Länderberichte belegten Aktivität von Aufständischen in der 

Herkunftsprovinz (Provinz Ghazni) des Beschwerdeführers ergibt sich aus der 

Rückkehrsituation an seinen Heimatort eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, 

Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention. Die Rückkehr dorthin 

würde für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 

infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 

Konfliktes mit sich bringen. 

Dem Beschwerdeführer steht jedoch eine zumutbare innerstaatliche Fluchtalternative in den 

Städten Mazar-e Sharif und Herat offen: 

Vor dem Hintergrund des festgestellten Sachverhalts (vgl. oben insb. zur Erreichbarkeit, zur 

allgemeinen Sicherheits- und Versorgunglage und den individuellen Umständen und 

Merkmalen des Beschwerdeführers) sind die Voraussetzungen zur Zuerkennung des Status 

des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1 AsylG) in Bezug auf diesen Teil des 

Herkunftsstaates nicht gegeben. Der Beschwerdeführer hat keine individuellen Umstände 

dargetan und glaubhaft gemacht, die im Fall der Rückkehr in eine der beiden Städte eine 

reale Gefahr der Verletzung von Art. 3 EMRK für maßgeblich wahrscheinlich erscheinen 

lassen. 

Im Falle seiner Rückkehr ist der Beschwerdeführer vor diesem Hintergrund aufgrund seiner 

individuellen Verhältnisse nicht einer "realen Gefahr" iSd Art 2 oder Art 3 EMRK ausgesetzt. 

Zwar ist die Sicherheits- und Versorgungslage angespannt, doch hat der Beschwerdeführer 

keinen Nachweis des Vorliegens von in seiner Person gelegenen, exzeptionellen Umständen 

im Hinblick auf eine drohende Verletzung von Art. 3 EMRK durch seine Rückführung in den 

Herkunftsstaat erbracht (vgl. dazu VwGH 25.04.2017, Ra 2017/01/0016). 

Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen erwachsenen Mann im erwerbsfähigen 

Alter, der arbeitsfähig und körperlich leistungsfähig ist. Aufgrund seiner Schulbildung, seiner 

Arbeitserfahrung und seiner Arbeitsfähigkeit hat er die Möglichkeit, sich in den Städten 

Mazar-e Sharif und Herat allenfalls durch Gelegenheitstätigkeiten aus eigenem eine 

Existenzgrundlage zu sichern. Zudem gehört er keinem Personenkreis an, von dem 

anzunehmen ist, dass er sich in Bezug auf die individuelle Versorgungslage qualifiziert 

schutzbedürftiger darstellt als die übrige Bevölkerung, die ebenfalls für ihre 

Existenzsicherung aufkommen kann. Beim Beschwerdeführer ist nicht zu erkennen, dass er 

in Bezug auf die individuelle Versorgungslage qualifiziert schutzbedürftiger als die übrige 

Bevölkerung wäre. Der Beschwerdeführer erfüllt somit die in der Judikatur geforderten 



- 102 - 

 

Merkmale eines alleinstehenden, leistungsfähigen Mannes im berufsfähigen Alter ohne 

spezifische Vulnerabilität.  

Umgekehrt ist beim Antragsteller davon auszugehen, dass er eine Vielzahl von positiven 

Eigenschaften ausweist, die ihn als besonders flexibel und anpassungsfähig und lernfähig 

zeigen, dass gerade im vorliegenden Fall die Zumutbarkeit der Rückkehr in seinen 

Herkunftskulturbereich als positiv vorliegend zu qualifizieren ist. Außerdem kann er durch 

die Inanspruchnahme von Rückkehrhilfe zumindest übergangsweise das Auslangen finden. 

Aus diesen Gründen ist auch nicht zu befürchten, dass er in eine existenzbedrohende bzw. 

wirtschaftlich ausweglose Lage geraten könnte. 

Der Antrag besucht derzeit eine berufsbildende Schule, hat sich gute Kenntnisse der 

deutschen Sprache angeeignet, sich mit den Werten der westlichen Welt 

auseinandergesetzt, weiters ist es ihm gelungen zu einer Mehrzahl engagierter Personen, die 

ihn unterstützen, gute Bindungen aufzubauen und sich deren Anerkennung zu erwerben. 

Der Beschwerdeführer hat jedoch keine abgeschlossene Berufsausbildung und wird er 

derzeit von der öffentlichen Hand unterhalten. Dem Beschwerdeführer ist es aufgrund der 

dargelegten Umstände möglich, sich dort - etwa auch durch Hilfs- und Gelegenheitsarbeiten 

- selbst eine Existenz aufzubauen und diese zu sichern sowie eine (einfache) Unterkunft zu 

finden. Dafür, dass er in Ansehung existentieller Grundbedürfnisse (z.B. Nahrung, 

Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation ausgesetzt ist, gibt es keine hinreichenden 

Anhaltspunkte. Noch zusätzlich dazu könnte er im erwähnten Ausmaß durch Rückkehrhilfen 

Unterstützung finden. 

Bei einer Rückkehr nach Mazar-e Sharif und Herat besteht für den Beschwerdeführer zwar 

die Möglichkeit einer schwierigen Lebenssituation, dies bei der Arbeitsplatz- und 

Wohnraumsuche sowie in wirtschaftlicher Hinsicht, damit ist aber die reale Gefahr 

existenzbedrohender Verhältnisse und somit einer Verletzung des Art. 3 EMRK nicht 

dargetan (vgl. dazu die Erkenntnisse des VwGH vom 25.05.2016, Ra 2016/19/0036, und vom 

08.09.2016, Ra 2016/20/0063, bzw. zur Frage einer innerstaatlichen Fluchtalternative für 

einen gesunden und arbeitsfähigen afghanischen Staatsangehörigen den Beschluss vom 

13.09.2016, Ra 2016/01/0096; sowie das Erk vom 25.04.2017, Ra 2016/01/0307; VwGH 17. 

September 2019, Ra 2019/14/0160). 

Der Klarstellung des Verwaltungsgerichtshofes folgend, dass von der wirtschaftlich 

angespannten Situation in Afghanistan das Prüfungskalkül des Art. 3 EMRK, das für die 

Annahme einer solchen Menschenrechtsverletzung das Vorhandensein einer die 
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Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz bedrohenden Lebenssituation unter 

exzeptionellen Umständen fordert, zu unterscheiden ist (VwGH 19.06.2017, Ra 

2017/19/0095), ist für den gegenständlichen Fall entscheidend, dass beim Beschwerdeführer 

aufgrund obenstehender Erwägungen eine solche Situation nicht gegeben ist. 

Es ergibt sich nämlich zusammenschauend, dass für den Beschwerdeführer bei Rückkehr 

nach Mazar-e Sharif und Herat die Möglichkeiten für eine den durchschnittlichen 

afghanischen Verhältnissen entsprechende Lebensführung realistisch sind und keine 

konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass er bei einer Rückkehr einem realen Risiko 

einer unmenschlichen Behandlung und damit einer Verletzung der nach Art. 3 EMRK 

geschützten Rechte ausgesetzt ist. 

Aufgrund der den Beschwerdeführer erwartenden Lebenssituation, in der es ihm möglich ist, 

als Mann mit den oben beschriebenen individuellen Merkmalen in einer hinreichend 

sicheren afghanischen Großstadt durch eigene Erwerbstätigkeit seine Existenz zu sichern, er 

also für seine Grundbedürfnisse aufkommen und für sein Fortkommen sorgen kann, ist ihm 

die Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative in der Stadt Mazar-e Sharif 

und Herat auch zumutbar. 

Weitere Faktoren, die gegen die Zumutbarkeit der Inanspruchnahme einer innerstaatlichen 

Fluchtalternative in einer dieser Städte sprechen, sind im Verfahren nicht hervorgekommen 

und wurden vom Beschwerdeführer auch nicht substantiiert vorgebracht. 

Bei dieser Beurteilung verkennt das erkennende Gericht nicht, dass UNHCR nach seiner 

aktuellen Richtlinie eine innerstaatliche Schutzalternative in Kabul „generell" ausschließt. 

Der Einschätzung und Schlussfolgerung kommt zweifelsohne bei der Beurteilung der 

Situation vor Ort Gewicht zu, insofern wird der Richtlinie besondere Beachtung geschenkt. 

Das erkennende Gericht geht insoweit mit der Schlussfolgerung der UNHCR-Richtlinie 

konform, als es die Sicherheitslage und die sozio-ökonomische Situation in Kabul als stark 

angespannt sieht. Die gleiche Schlussfolgerung ergibt sich auch aus dem oben 

angesprochenen EASO- Leitfaden und dem ACCORD-Bericht. 

Dass es sich sowohl bei der Frage, ob im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan in Kabul die 

reale Gefahr einer Verletzung des Art. 3 EMRK besteht, als auch bei der Frage der 

Zumutbarkeit einer in Betracht kommenden innerstaatlichen Fluchtalternative jeweils um 

eine rechtliche Beurteilung handelt, welche freilich in den Feststellungen Deckung finden 

muss, hat der Verwaltungsgerichtshof bereits klargestellt (vgl. etwa VwGH 27.06.2017, Ra 

2016/18/0277; 21.03.2018, Ra 2017/18/0372; 02.08.2018, Ra 2017/19/0229). Diese 
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rechtliche Beurteilung kann durch die Richtlinien des UNHCR (ebensowenig wie durch die 

EASO- Leitfäden, die zu einem anderen Schluss kommen als UNHCR) nicht 

vorweggenommen werden. 

Auf Basis der bereits dargestellten Judikatur des EGMR, des Verfassungsgerichtshofs und des 

Verwaltungsgerichtshofs führt aufgrund des festgestellten Sachverhalts die Prüfung der 

maßgeblichen Kriterien daher entgegen der allgemeinen Einschätzung des UNHCR (und 

gleichzeitig in Übereinstimmung mit dem EASO-Leitfaden) im konkreten Fall zu dem 

Ergebnis, dass dem Beschwerdeführer bei Inanspruchnahme der innerstaatliche 

Fluchtalternative in Kabul keine Verletzung seiner durch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der 

durch die Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention geschützten Rechte droht und für ihn 

als Zivilperson keine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 

willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit 

sich bringen würde. 

Die Inanspruchnahme innerstaatlicher Fluchtalternative in Kabul, aber jedenfalls in Mazar-e 

Sharif und Herat ist dem Beschwerdeführer auch zumutbar, da es ihm möglich ist, nach 

allfälligen anfänglichen Schwierigkeiten dort Fuß zu fassen und dort ein Leben ohne unbillige 

Härten zu führen, wie es auch andere Landsleute führen können. 

Der Klarstellung des Verwaltungsgerichtshofes folgend, dass von der wirtschaftlichen 

angespannten Situation in Afghanistan das Prüfungskalkül des Art. 3 EMRK, das für die 

Annahme einer solchen Menschenrechtsverletzung das Vorhandensein einer die 

Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz bedrohenden Lebenssituation unter 

exzeptionellen Umständen fordert, zu unterscheiden ist (VwGH 19.06.2017, Ra 

2017/19/0095), ist für den gegenständlichen Fall entscheidend, dass beim Beschwerdeführer 

aufgrund obenstehender Erwägungen eine solche Situation nicht gegeben ist. 

Es ergibt sich nämlich zusammenschauend, dass für den Beschwerdeführer bei Rückkehr 

nach Kabul, Mazar-e Sharif und Herat die Möglichkeiten für eine den durchschnittlichen 

afghanischen Verhältnissen entsprechende Lebensführung realistisch sind und keine 

konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass er bei einer Rückkehr einem realen Risiko 

einer unmenschlichen Behandlung und damit einer Verletzung der nach Art. 3 EMRK 

geschützten Rechte ausgesetzt ist. 

Aufgrund der den Beschwerdeführer erwartenden Lebenssituation, in der es ihm möglich ist, 

als Mann mit den oben beschriebenen individuellen Merkmalen in einer hinreichend 

sicheren afghanischen Großstadt durch eigene Erwerbstätigkeit seine Existenz zu sichern, er 
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also für seine Grundbedürfnisse aufkommen und für sein Fortkommen sorgen kann, ist ihm 

die Inanspruchnahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative in einer dieser Städte auch 

zumutbar. 

Weitere Faktoren, die gegen die Zumutbarkeit der Inanspruchnahme einer innerstaatlichen 

Fluchtalternative in einer dieser Städte sprechen, sind im Verfahren nicht hervorgekommen 

und wurden vom Beschwerdeführer auch nicht substantiiert vorgebracht. 

Dies entspricht auch der oben dargestellten aktuellen Einschätzung von UNHCR zur 

Zumutbarkeit interner Schutzalternativen, wonach alleinstehende leistungsfähige Männer 

im berufsfähigen Alter ohne festgestellten besonderen Schutzbedarf eine Ausnahme von der 

Anforderung der externen Unterstützung (Familie/ethnische Gruppe) darstellen. Die vom 

erkennenden Gericht angenommene Zumutbarkeit der Inanspruchnahme einer 

innerstaatlichen Fluchtalternative entspricht auch der Einschätzung von EASO zu internen 

Schutzalternativen für „Single able-bodied adult men". 

Im vorliegenden Fall liegen nach den getroffenen Sachverhaltsfeststellungen keine 

Umstände vor, die eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat als 

unzulässig erscheinen ließen, zumal weder landesweit eine objektiv extreme Gefahrenlage in 

dem geschilderten Sinn herrscht noch eine landesweite Gefährdung aus subjektiven, in der 

Person des Beschwerdeführers gelegenen Gründen anzunehmen ist. Auch aus dem 

Vorbringen des Beschwerdeführers lässt sich insbesondere keineswegs eine reale Gefahr 

ableiten, dass ein arbeitsfähiger Mann in Afghanistan, konkret etwa in den 

Provinzhauptstädten Herat oder Mazar-e-Sharif, keinerlei Existenzgrundlage vorfinden oder 

sonst einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt sein könnte.  

Denn es steht Rückkehrern grundsätzlich eine zumutbare innerstaatliche Schutzalternative 

zur Verfügung, etwa in den von der Regierung kontrollierten Städten, wo es ihnen möglich 

ist, nach allfälligen anfänglichen Schwierigkeiten Fuß zu fassen und ein Leben ohne unbillige 

Härten zu führen, wie es auch andere Landsleute führen können (vgl. VfGH 12. 12. 2017, E 

2068/2017; VwGH 10.09.2018, Ra 2018/19/0312; vgl. auch EGMR 12.01.2016, 8161/07, 

S.D.M.). Jedenfalls stellt sich die Sicherheits- und Versorgungslage in den Städten Herat und 

Mazar-e-Sharif als ausreichend dar (vgl. VwGH 05.12.2018, Ra 2018/20/0125; 18.10.2018, Ra 

2018/19/0277; 10.09.2018, Ra 2018/19/0312).  

Auch die aktuellen Richtlinien der EASO schließen keineswegs für alle Afghanen eine interne 

Schutzalternative landesweit aus. Es wird vielmehr eine Einzelfallprüfung empfohlen und 

ausdrücklich festgehalten, dass die Städte Herat und Mazar-e Sharif über funktionierende 
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Flughäfen mit Inlands- und Auslandsflugverbindungen verfügen; das Ausmaß willkürlicher 

Gewalt in diesen Städten erreicht demnach nicht ein derart hohes Niveau, dass wesentliche 

Gründe für die Annahme vorlägen, wonach ein Zivilist - bloß aufgrund seiner Anwesenheit - 

ein tatsächliches Risiko zu gewärtigen hätte, ernsthaften Schaden zu nehmen. 

Zusammenfassend wurde eine innerstaatliche Schutzalternative in den Städten Herat und 

Mazar-e Sharif für einzelne Personengruppen, insbesondere für alleinstehende erwachsene 

Männer und verheiratete kinderlose Paare, welche sonst über keinerlei Merkmale der 

Schutzbedürftigkeit verfügen, für durchaus zumutbar gehalten, selbst wenn die Betroffenen 

dort über keinerlei Unterstützungsnetzwerk verfügen (EASO, Country Guidance: Afghanistan, 

Juni 2018, S. 99-107; zur Relevanz von EASO-Berichten vgl. Art. 10 Abs. 3 lit. b 

Verfahrensrichtlinie 2013/32/EU und Art. 8 Abs. 2 Statusrichtlinie 2011/95/EU).  

Bei Vorliegen dieser Faktoren befand, wie bereits dargestellt, auch der VwGH in einem 

aktuellen Erkenntnis, dass darin keine Unzumutbarkeit einer Neuansiedlung in Kabul 

begründet liegt, sondern jene von UNHCR geforderten „bestimmten Umstände", nach denen 

es alleinstehenden, leistungsfähigen Männern im berufsfähigen Alter ohne spezifische 

Vulnerabilität möglich sei, auch ohne Unterstützung durch die Familie in urbaner Umgebung 

zu leben, vorliegen (VwGH 08.08.2017, Zl. Ra 2017/19/0118). 

Insbesondere mit Blick auf die oben dargestellten Erkenntnisse des VwGH vom Zl. Ra 

2017/19/0205 und 06.11.2018, Ra 2018/01/0106-12, und des VfGH vom 12.12.2017, E 

2068/2017-17 und jüngst vom VwGH 17.7.2019, Ra 2019/14/0160 ergeben sich im 

gegenständlichen Fall keine Faktoren, die eine von den dortigen Erwägungen abweichende 

Beurteilung zuließen. 

Der Beschwerdeführer hat im gesamten Verfahren insbesondere nicht dargelegt, dass er 

aufgrund seiner in seiner persönlichen Situation innewohnenden Umstände, spezifisch von 

willkürlicher Gewalt betroffen ist.  

 

Der VwGH hat wiederholt ausgesprochen, dass die Beurteilung der Zumutbarkeit der 

innerstaatlichen Fluchtalternative eine Rechtsfrage darstellt. Im Übrigen hat der 

Verwaltungsgerichtshof in seiner jüngeren Rechtsprechung bereits erkannt, dass eine 

schwierige Lebenssituation (bei der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche sowie in 

wirtschaftlicher Hinsicht), die ein Asylwerber bei Rückführung in das als innerstaatliche 

Fluchtalternative geprüfte Gebiet vorfinden würde, für sich betrachtet nicht ausreicht, um 

eine innerstaatliche Fluchtalternative zu verneinen. Mit Bezug auf die Verhältnisse in 

Afghanistan wurde ausgeführt, es könne zutreffen, dass ein alleinstehender Rückkehrer 
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ohne familiären Rückhalt und ohne finanzielle Unterstützung in der afghanischen Hauptstadt 

Kabul (anfangs) mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert sei. Soweit es sich aber um 

einen jungen und gesunden Mann, der über Schulbildung und Berufserfahrung verfüge, 

handle, sei - auf der Grundlage der allgemeinen Länderfeststellungen zur Lage im 

Herkunftsstaat - nicht zu erkennen, dass eine Neuansiedlung in Kabul nicht zugemutet 

werden könne.  

 

Auch der Verfassungsgerichtshof hat in einem jüngst ergangenen Erkenntnis vom 12. 

Dezember 2017, E 2068/2017, ausgesprochen, dass einem gesunden Asylwerber im 

erwerbsfähigen Alter, der eine der Landessprachen Afghanistans beherrsche, mit den 

kulturellen Gepflogenheiten seines Herkunftsstaates vertraut sei und die Möglichkeit habe, 

sich durch Gelegenheitstätigkeiten eine Existenzgrundlage zu sichern, die Inanspruchnahme 

einer innerstaatlichen Fluchtalternative in Kabul zugemutet werden könne, und zwar selbst 

dann, wenn er - wie im entschiedenen Fall - nicht in Afghanistan geboren worden sei, dort 

nie gelebt und keine Angehörigen in Afghanistan habe, sondern im Iran aufgewachsen und 

dort in die Schule gegangen sei. (siehe auch jüngst VwGH 17.7.2019, Ra 2019/14/0160) 

Die Prüfung der maßgeblichen Kriterien führt daher im konkreten Fall zu dem Ergebnis, dass 

dem Beschwerdeführer bei Inanspruchnahme innerstaatlicher Fluchtalternativen in der 

Stadt Kabul einerseits oder in den Städten Mazar-e Sharif und Herat andererseits keine 

Verletzung seiner durch Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der durch die Protokolle Nr. 6 oder 

Nr. 13 zur Konvention geschützten Rechte droht und für ihn als Zivilperson keine ernsthafte 

Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen 

eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. Die 

Inanspruchnahme innerstaatlicher Fluchtalternativen in Kabul einerseits oder Mazar-e Sharif 

und Herat andererseits ist dem Beschwerdeführer jeweils auch zumutbar. 

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheids war daher abzuweisen. 

 

3. Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheids: 

 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer 

Rückkehrentscheidung oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. 

Hauptstück des FPG zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl 

bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des 

Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und von Amts wegen ein 
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Aufenthaltstitel gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt wird sowie kein Fall der §§ 8 Abs. 3a 

oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt. 

Gemäß § 57 Abs. 1 AsylG 2005 ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von 

Amts wegen oder auf begründeten Antrag eine "Aufenthaltsberechtigung besonderer 

Schutz" zu erteilen: 

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 

oder Abs. 1a FPG seit mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür 

weiterhin vorliegen, es sei denn, der Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die 

Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder wurde von einem 

inländischen Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. Einer 

Verurteilung durch ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches 

Gericht gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht, 

2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur 

Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit 

solchen strafbaren Handlungen, insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel 

oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel oder 

3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder 

nicht niedergelassen ist, Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b 

oder 382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen wurde oder erlassen hätte werden können und 

der Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der "Aufenthaltsberechtigung 

besonderer Schutz" zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist. 

Der BF befindet sich erst seit Mai 2015 im Bundesgebiet und sein Aufenthalt ist nicht 

geduldet. Er ist nicht Zeuge oder Opfer von strafbaren Handlungen und auch kein Opfer von 

Gewalt. Die Voraussetzungen für die amtswegige Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 

57 AsylG 2005 liegen daher nicht vor, wobei dies weder im Verfahren noch in der 

Beschwerde auch nur behauptet wurde. 

Im vorliegenden Verfahren erfolgte die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz 

im Hinblick auf den Status des subsidiär Schutzberechtigten auch nicht gemäß § 8 Abs. 3a 

AsylG 2005 und ist auch keine Aberkennung gemäß § 9 Abs. 2 AsylG 2005 ergangen, wie aus 

dem Verfahrensgang ersichtlich ist. 

Gemäß § 52 Abs. 2 FPG hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen unter einem 

(§ 10 AsylG 2005) mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag 
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auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 

abgewiesen wird, und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt und ihm 

kein Aufenthaltsrecht nach anderen Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für 

begünstigte Drittstaatsangehörige. 

Der Beschwerdeführer ist als Staatsangehöriger von Afghanistan kein begünstigter 

Drittstaatsangehöriger und es kommt ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen 

Bundesgesetzen zu, da mit der erfolgten Abweisung seines Antrags auf internationalen 

Schutz das Aufenthaltsrecht nach § 13 AsylG 2005 mit der Erlassung dieser Entscheidung 

endet. 

Gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von 

Amts wegen oder auf begründeten Antrag eine "Aufenthaltsberechtigung plus" zu erteilen, 

wenn 1. dies gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens 

im Sinne des Art. 8 EMRK geboten ist und 2. der Drittstaatsangehörige das Modul 1 der 

Integrationsvereinbarung gemäß § 14a NAG erfüllt hat oder zum Entscheidungszeitpunkt 

eine erlaubte Erwerbstätigkeit ausübt, mit deren Einkommen die monatliche 

Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. I Nr. 

189/1955) erreicht wird. Nach § 55 Abs. 2 AsylG 2005, ist eine "Aufenthaltsberechtigung" zu 

erteilen, wenn nur die Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 vorliegt. 

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 

(1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur 
Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein 
Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des Fremden 
eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur Erreichung der im 
Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind 
insbesondere zu berücksichtigen: 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt 
des Fremden rechtswidrig war, 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 

4. der Grad der Integration, 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 
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6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, 
Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in 
dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden 
zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, 
insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, 
abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann 
auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf 
Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein 
auf Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder 
Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes 
Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 
(NAG), BGBl. I Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre. 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern 

und (minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche 

Beziehungen, sofern diese Beziehungen eine gewisse Intensität aufweisen, etwa ein 

gemeinsamer Haushalt vorliegt (vgl. dazu EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); 

EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; Frowein - Peukert, Europäische 

Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. Auflage (1996) Rz 16 zu Art. 8; 

Baumgartner, Welche Formen des Zusammenlebens schützt die Verfassung? ÖJZ 1998, 761; 

vgl. auch Rosenmayer, Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1). In der 

bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des 

Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern 

(EGMR 13.06.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 07.12.1981, B 9071/80, X-

Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 

1982, 311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.07.1968, 

3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 05.07.1979, 

B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt 

(vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen 

Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und 

erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). 

Das Familienleben im Sinne des Art. 8 EMRK umfasst auch nicht formalisierte eheähnliche 

Lebensgemeinschaften zwischen Mann und Frau; bei solchen ist normalerweise das 
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Zusammenleben der beiden Partner in einem gemeinsamen Haushalt erforderlich, es 

können aber auch andere Faktoren wie etwa die Dauer oder die Verbundenheit durch 

gemeinsame Kinder unter Beweis stellen, dass die Beziehung hinreichend konstant ist 

(EGMR vom 27.10.1994, 18535/91 Kroon und andere gg. die Niederlande, Z 30; EGMR vom 

22.04.1997, 21.830/93, X,Y und Z gg. Vereinigtes Köngreich, Z 36) 

Art. 8 EMRK schützt unter anderem sowohl die individuelle Selbstbestimmung und 

persönliche Identität, als auch die freie Gestaltung der Lebensführung. Zum geschützten 

Privatleben gehört das Netzwerk der gewachsenen persönlichen, sozialen und 

wirtschaftlichen Bindungen (EGMR vom 09.10.2003, 48321/99, Slivenko gg. Lettland). So 

können persönliche Beziehungen, die nicht unter das Familienleben fallen, sehr wohl als 

„Privatleben“ relevant sein. 

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen stellen regelmäßig einen Eingriff in das Privatleben dar, 

weil sie die betroffene Person aus ihrem sozialen Umfeld herausreißen. Nach der 

Rechtsprechung des EGMR hängt es von den Umständen des jeweiligen Falles ab, ob es 

angebracht ist, sich eher auf den Gesichtspunkt des Familienlebens zu konzentrieren als auf 

den des Privatlebens (EGMR 23.04.2015, 38030/12, Khan, Rn. 38; 05.07.2005, Große 

Kammer, 46410/99, Üner, Rn. 59). Die Prüfung am Maßstab des Privatlebens ist jedoch 

weniger streng als jene am Maßstab des Familienlebens, weshalb letztere in der Praxis im 

Vordergrund steht (Ewald Wiederin, Schutz der Privatsphäre, in: Merten/Papier/Kucsko-

Stadlmayer [Hg.], Handbuch der Grundrechte VII/1, 2. Aufl., § 10, Rn. 52). 

Nach ständiger Rechtsprechung der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts kommt dem 

öffentlichen Interesse aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung iSd Art 8 Abs 2 EMRK ein hoher Stellenwert zu. Der Verfassungsgerichtshof und der 

Verwaltungsgerichtshof haben in ihrer Judikatur ein öffentliches Interesse in dem Sinne 

bejaht, als eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung 

von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragsstellung im Inland aufhalten 

durften, verhindert werden soll (VfSlg. 17.516 und VwGH vom 26.06.2007, Zl. 

2007/01/0479). 

Der Beschwerdeführer ist zum Aufenthalt in Österreich nur auf Grund eines Antrages auf 

internationalen Schutz, der sich als nicht begründet erwiesen hat, berechtigt gewesen. 

Anhaltspunkte dafür, dass ihm ein nicht auf asylrechtliche Bestimmungen gestütztes 

Aufenthaltsrecht zukäme, sind nicht ersichtlich. Darüber hinaus sind keine Hinweise für eine 

ausreichend intensive Beziehung zu allfälligen in Österreich aufhältigen Familienangehörigen 
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oder ihm sonst besonders nahestehende Personen hervorgekommen. Dies zumal die Familie 

des BF im Ausland lebt und er keine Familienangehörigen in Österreich hat.  

Im Hinblick auf die Zeitspanne, seit der sich der BF in Österreich aufhält (Mai 2015), kann 

selbst unter Miteinbeziehung integrativer Merkmale – wie etwa vorliegende 

Deutschkenntnisse– eine von Art. 8 EMRK geschützte „Aufenthaltsverfestigung“ noch nicht 

angenommen werden (vgl. VwGH 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479, wonach ein dreijähriger 

Aufenthalt „jedenfalls“ nicht ausreichte, um daraus eine rechtlich relevante Bindung zum 

Aufenthaltsstaat abzuleiten; vgl. auch VwGH 20.12.2007, Zl. 2007/21/0437, zu § 66 Abs. 1 

FPG, wonach der 6-jährigen Aufenthaltsdauer eines Fremden im Bundesgebiet, der 

Unbescholtenheit, eine feste soziale Integration, gute Deutschkenntnisse sowie einen 

großen Freundes- und Bekanntenkreis, jedoch keine Familienangehörigen geltend machen 

konnte, in einer Interessensabwägung keine derartige „verdichtete Integration“ zugestanden 

wurde, da der Aufenthalt „letztlich nur auf einem unbegründeten Asylantrag fußte“; ähnlich 

auch VwGH 25.02.2010, Zl. 2010/18/0026; VwGH 30.04.2009, Zl. 2009/21/0086; VwGH 

08.07.2009, Zl. 2008/21/0533; VwGH 08.03.2005, 2004/18/0354). Somit kann nicht 

festgestellt werden, dass dem subjektiven Interesse des BF am Verbleib im Inland Vorzug 

gegenüber dem maßgeblichen öffentlichen an der Einhaltung der die Einreise und den 

Aufenthalt von Fremden regelnden Vorschriften, denen aus der Sicht des Schutzes und der 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert 

zukommt (vgl. VwGH 22.01.2013, Zl. 2011/18/0036; VwGH 10.05.2011, Zl. 2011/18/0100; 

VwGH 22.03.2011, Zl. 2007/18/0628; VwGH 26.11.2009, Zl. 2007/18/0305), zu geben ist. 

Im Übrigen bewirkt der Umstand, dass der BF in Österreich nicht straffällig geworden ist, 

keine Erhöhung des Gewichtes der Schutzwürdigkeit von persönlichen Interessen an einem 

Aufenthalt in Österreich, da das Fehlen ausreichender Unterhaltsmittel und die Begehung 

von Straftaten eigene Gründe für die Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen 

darstellen (VwGH 24.07.2002, 2002/18/0112). 

Zwar hat sich der BF während der Dauer des Asylverfahrens mehr als fünf Jahre rechtmäßig 

im Bundesgebiet aufgehalten, doch musste er sich auf Grund der ihm bekannten 

Gegebenheiten - erstinstanzliche Abweisung seines Asylantrages –der Unsicherheit seines 

weiteren rechtlichen Schicksals bewusst gewesen sein. Es entspricht der Rechtsprechung der 

Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts, dass das Interesse eines Fremden an einem Verbleib in 

Österreich in seinem Gewicht maßgeblich gemindert ist, wenn der Fremde keine genügende 

Veranlassung gehabt hatte, von einer Erlaubnis zu einem dauernden Aufenthalt in Österreich 

auszugehen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die integrationsbegründenden 
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Umstände während eines Aufenthalts erworben wurden, der sich auf einen nicht 

berechtigten Asylantrag gründet. Die genannten Umstände reichen daher per se nicht dafür 

aus, dass unter dem Gesichtspunkt des Art. 8 EMRK von einer Ausweisung des 

Beschwerdeführers hätte Abstand genommen und akzeptiert werden müssen, dass er mit 

seinem Verhalten letztlich versucht, in Bezug auf seinen Aufenthalt in Österreich vollendete 

Tatsachen zu schaffen.  

Der VwGH hat zum Ausdruck gebracht, dass einem inländischen Aufenthalt von weniger als 

fünf Jahren für sich betrachtet noch keine maßgebliche Bedeutung hinsichtlich der 

durchzuführenden Interessenabwägung zukommt (vgl. dazu VwGH 30.07.2015, Zl. 

2014/22/0055). 

Der Beschwerdeführer befindet sich nunmehr beinahe fünfeinhalb Jahren Monate im 

Bundesgebiet, es sind jedenfalls die Integrationsbemühung und die Aufenthaltsverfestigung 

sohin in einer Abwägung im vorliegenden Fall einzubeziehen. Positiv ist daher festzuhalten, 

dass sich der Antragsteller auf dem Weg zum Erwerb der Voraussetzungen für die Aufnahme 

einer Erwerbstätigkeit in Österreich bemüht. Umgekehrt ist festzuhalten, dass der 

Antragsteller seinen Lebensunterhalt nicht durch eigene Erwerbstätigkeit bestreitet bzw. 

bestreiten kann und ist in diesem Zusammenhang weiters festzuhalten:  

Zur Lehre bzw. Berufsausübung als öffentliches Interesse ist auf die Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes hinzuweisen, nach der solche Interessen des inländischen 

Arbeitsmarktes nicht von Art. 8 EMRK umfasst sind (vgl. VwGH 5.10.2010, 2010/22/0147, 

zum Argument, Köche seien "sehr rar und begehrt", mit Verweis auf VwGH 26.5.2003, 

2001/18/0071, zu dem mit einem Aufenthaltsverbot verbundenen befürchteten Verlust 

inländischer Arbeitsplätze). 

Der Verwaltungsgerichtshof hat auch bereits festgehalten, dass bei der Interessenabwägung 

nach § 66 FPG - bei welcher ebenso Art. 8 EMRK maßgeblich ist (vgl. dazu etwa VwGH 

22.5.2013, 2013/18/0070, mwN) - zu Gunsten des Fremden nur die den privaten und 

familiären Bereich betreffenden Umstände, nicht jedoch öffentliche Interessen zu 

berücksichtigen sind (vgl. VwGH 29.6.2010, 2010/18/0242, zum Vorbringen, der Fremde 

"zahle auch Steuern, sei regulär gemeldet und stelle keine finanzielle oder sonstige 

Belastung für eine Gebietskörperschaft dar"; VwGH 23.3.2010, 2008/18/0305, zum 

Vorbringen, dass der Fremde "auch Steuern und Krankenversicherungsbeiträge zahle und 

mit seiner Arbeitsleistung zum wirtschaftlichen Erfolg Österreichs beitrage"; VwGH 
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25.11.2010, 2007/18/0736, zum Hinweis auf die Bezahlung von Steuern und 

Sozialversicherungsabgaben durch den Fremden, jeweils mwN). 

Im Übrigen ist auf § 14 Abs. 2 lit. f des Bundesgesetzes über die Berufsausbildung von 

Lehrlingen (Berufsausbildungsgesetz - BAG), BGBl. Nr. 142/1969 in der Fassung BGBl. I Nr. 

78/2015, hinzuweisen. Nach dieser Bestimmung endet das Lehrverhältnis vor Ablauf der 

vereinbarten Lehrzeit, wenn ein Asylverfahren des Lehrlings mit einem rechtskräftigen 

negativen Bescheid beendet wurde. Mit dieser (mit der Novelle BGBl. I Nr. 78/2015 

eingefügten) Bestimmung soll nach dem Willen des Gesetzgebers "für jene Fälle, in denen 

ein Asylverfahren des Lehrlings mit einem rechtskräftigen negativen Bescheid endet, 

Rechtsklarheit über die damit verbundene Beendigung des Lehrverhältnisses geschaffen 

werden" (vgl. RV 627 BlgNR 25. GP, 6). Damit wird deutlich, dass der Gesetzgeber ein 

Lehrverhältnis nicht über die Dauer eines Asylverfahrens hinaus aufrechterhalten will. 

Die diesbezüglichen Ausführungen sind auf den vorliegenden Fall eines aufrechten 

Schulbesuches durch Analogie umzulegen.  

Der Verwaltungsgerichtshof hat aber auch mehrfach darauf hingewiesen, dass es im Sinne 

des § 9 Abs. 2 Z 8 BFA-VG maßgeblich relativierend ist, wenn integrationsbegründende 

Schritte in einem Zeitraum gesetzt wurden, in dem sich der Fremde seines unsicheren 

Aufenthaltsstatus bewusst sein musste (vgl. VwGH 16.2.2017 Ra 2017/01/0024, mwN, VwGH 

10.4.2017, Ra 2016/01/0175, mwN, VwGH 30.6.2016, Ra 2016/21/0076, VwGH 30.8.2017, 

Ra 2017/18/0070- 0072, mwN, VwGH 15.3.2018, Ra 2018/21/0034, mwN, VwGH 

13.11.2018, Ra 2018/21/0205-0210, mwN, vgl. auch jüngst VwGH 22.1.2019, Ra 

2019/01/0018; VwGH 28.02.2019, Ro 2019/01/0003). 

Es ist daher davon auszugehen, dass die Interessen des BF an einem Verbleib im 

Bundesgebiet nur geringes Gewicht haben und gegenüber dem öffentlichen Interesse an der 

Einhaltung der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen aus 

der Sicht des Schutzes der öffentlichen Ordnung, dem nach der Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ein hoher Stellenwert zukommt, in den Hintergrund treten. Die 

Verfügung der Rückkehrentscheidung war daher im vorliegenden Fall dringend geboten und 

erscheint auch nicht unverhältnismäßig. 

Daher sind die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung nach  

§ 55 AsylG nicht gegeben. 
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Gemäß § 52 Abs. 9 FPG hat das Bundesamt mit einer Rückkehrentscheidung gleichzeitig 

festzustellen, dass eine Abschiebung eines Drittstaatsangehörigen gemäß § 46 in einen oder 

mehrere bestimmte Staaten zulässig ist, es sei denn, dass dies aus vom 

Drittstaatsangehörigen zu vertretenden Gründen nicht möglich sei. 

Nach § 50 Abs. 1 FPG ist die Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch 

Art. 2 oder 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, 

oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als 

Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 

willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts 

verbunden wäre. 

Nach § 50 Abs. 2 FPG ist Abschiebung in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für 

die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer 

Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 

ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung 

der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der 

Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche 

Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005). 

Nach § 50 Abs. 3 FPG ist Abschiebung in einen Staat unzulässig, solange der Abschiebung die 

Empfehlung einer vorläufigen Maßnahme durch den Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte entgegensteht. 

Die Zulässigkeit der Abschiebung des BF in den Herkunftsstaat ist gegeben, da nach den die 

Abweisung seines Antrages auf internationalen Schutz tragenden Feststellungen der 

vorliegenden Entscheidung keine Gründe vorliegen, aus denen sich eine Unzulässigkeit der 

Abschiebung im Sinne des § 50 FPG ergeben würde. Wie bereits oben ausgeführt sieht auch 

der EGMR in seiner jüngsten Rechtsprechung die allgemeine Situation in Afghanistan nicht 

so gelagert, dass die Ausweisung dorthin automatisch gegen Art 3 EMRK verstoßen würde.  

Gemäß § 55 Abs. 1 FPG wird mit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 zugleich eine Frist 

für die freiwillige Ausreise festgelegt. Die Frist für die freiwillige Ausreise beträgt nach § 55 

Abs. 2 FPG 14 Tage ab Rechtskraft des Bescheides, sofern nicht im Rahmen einer vom 

Bundesamt vorzunehmenden Abwägung festgestellt wurde, dass besondere Umstände, die 

der Drittstaatsangehörige bei der Regelung seiner persönlichen Verhältnisse zu 
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berücksichtigen hat, die Gründe, die zur Erlassung der Rückkehrentscheidung geführt haben, 

überwiegen. 

Da derartige Gründe im Verfahren nicht vorgebracht wurden, ist die Frist zu Recht mit 2 

Wochen festgelegt worden. 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 

 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von 

der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder 

weicht die gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist die 

vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu 

beurteilen. Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu 

lösenden Rechtsfrage vor, zumal der vorliegende Fall vor allem im Bereich der 

Tatsachenfragen anzusiedeln ist. Die maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den 

Erwägungen zu den einzelnen Spruchpunkten zu Spruchteil A wiedergegeben. Insoweit die in 

der rechtlichen Beurteilung angeführte Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu früheren 

Rechtslagen ergangen ist, ist diese nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts auf die 

inhaltlich meist völlig gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage 

unverändert übertragbar. 


